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Beschluss zur Drucksache Nr. 1029/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Verfahren Sozialticket 

Genaue Fassung: 

01 
Zur Weiterführung des Sozialtickets ab 1. Mai 2023 wird das in Anlage 1 dargestellte 
Verfahren beschlossen.  

02 
Der Beschluss 0979/22 "Verfahren Sozialticket" wird ab 1. Mai 2023 aufgehoben. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 



Amt für Soziales 

Drucksache 1029/23 ,  

Anlage  1:  Verfahren Sozialticket 

1.  

Der monatliche Zuschuss zu den unter Nummer 2. aufgeführten Fahrkarten beträgt 30,00 

EUR. 

2.  

Der Zuschuss gilt ausschließlich für folgende Tickets der EVAG: 

- Monatskarte ohne Aboverpflichtung

- Abo Solo

- Abo Plus

- Abo Mobil65

- Deutschlandticket.

3.  

Der Zuschuss wird jeweils für einen berechtigten Sozialausweisinhaber pro 

Bedarfsgemeinschaft gezahlt. 

4. 

Ein Zuschuss zur Monatskarte wird ausgeschlossen, wenn der Preis der Monatskarte die 

Höhe des Zuschussbetrages nach Nummer 1 unterschreitet. 

5. 

Antragsverfahren: 

 Es sind grundsätzlich eine schriftliche Antragsstellung und ein unbarer

Zahlungsweg durch Banküberweisung vorgesehen.

 Das Antragsformular ist im Bürgerservice Soziales des Amtes für Soziales, im

Eingangsbereich des HsD ausgelegt oder auf der Internetseite erhältlich.

 Die Erstattung des Zuschusses erfolgt nachträglich.

 Eine Erstattung für Monatskarten, die sich zeitlich überschneiden wird

ausgeschlossen.

 Bei einer Fahrkarte mit Aboverpflichtung erfolgt zur erforderlichen Prüfung der

Gültigkeit des Abos ein Datenabgleich mit der EVAG.

 Die monatliche Erstattung des Zuschusses für das Deutschlandticket bzw. zur Abo-

Monatskarte ist bis zum Ablauf des Abo-Vertrages, längstens jedoch bis zum Ende

des Bewilligungszeitraumes des Sozialausweises möglich und wird jeweils zum

Ende des Monats auf die Bankverbindung des Berechtigten überwiesen.“

 Die Erstattung des Zuschusses kann für bis zu 3  Monate, die dem Antragsmonat

unmittelbar vorausgehen, beantragt werden.

 Die Fahrkarten ohne Aboverpflichtung sind dem Antrag im Original beizufügen.

6.  

Das Verfahren tritt zum 01.05.2023 in Kraft. 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1058/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Neubesetzung sachkundiger Bürger Fraktion Mehrwertstadt Erfurt 

Genaue Fassung: 

01 
Herr Olaf Seifferth wird als sachkundiger Bürger im Ausschuss Stadtentwicklung, Bau, 
Umwelt, Klimaschutz und Verkehr abberufen. 

02 
In den Ausschuss Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr wird für die 
Fraktion Mehrwertstadt Erfurt Herr Michael Ilsemann als sachkundiger Bürger berufen. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1077/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

1. über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 58 Abs. 1 ThürKO im Jahr 2023

Genaue Fassung: 

Die über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 58 Abs. 1 ThürKO gemäß Anlage 1 
wird beschlossen. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 



Seite 1 von 1 

Anlage 1 

zur DS 1077/23 

1. über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 58 Abs. 1 ThürKO

(Zuständigkeit Stadtrat)

Verwaltungshaushalt 

1. Beteiligungsverwaltung

HHSt. 

verf. 

ber. 

Amt 

Bezeichnung 

Plan inkl. 

NTHH 

bisher 

Veränd. durch  

über-/außer- 

planm. 

Mittelber. 

Plan inkl. 

NTHH 

neu 

in EUR in EUR in EUR 

Mehrausgabe: 84700.71500 0301 Zuschuss an MFA 1.710.000 3.621.500 5.331.500 

Summe Mehrausgaben 3.621.500 

Deckung durch:  

Mehreinnahmen: 90000.00300 20 Gewerbesteuer 115.269.500 3.621.500 118.891.000 

Minderausgaben:  

Summe Deckung: 3.621.500 

Begründung: 

In Umsetzung des gerichtlichen Vergleichs mit der ARGE Köster Bau GmbH bestätigt durch 

den Werkausschuss MFA am 24.05.23 (siehe DS 1067/23) müssen dem Eigenbetrieb MFA 

zusätzliche Mittel zugeführt werden. 

Im Ergebnis der Vergleichsgespräche konnte sich auf eine Zahlung in Höhe von 3.650.000 

EUR zzgl. 19 % Umsatzsteuer, inclusive Zinsen geeinigt werden.  

Zahlenmäßig ergibt sich folgende Darstellung. 

Vergleich gesamt  - 4.343.500 EUR

abzgl. Eigenmittel EB MFA -  722.000 EUR 

üapl Mittelbereitstellung - 3.621.500 EUR

Aufgrund eines Gewerbesteuersonderfalles sind die Mehrausgaben durch die 

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gedeckt.  
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1094/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Abberufung und Entsendung eines Mitglieds für den Aufsichtsrat der  SWE UmweltService 
GmbH 

Genaue Fassung: 

01 
Frau Katrin Gabor wird zum 30.06.2023 als Mitglied des Aufsichtsrates der SWE 
UmweltService GmbH abberufen. 

02 
Herr Stefan Schade wird zum 01.07.2023 als Mitglied des Aufsichtsrates der SWE 
UmweltService GmbH entsandt. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1109/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Änderung der Ausschussbesetzung der Fraktion DIE LINKE. 

Genaue Fassung: 

Die Besetzung der Ausschüsse wird gemäß Anlage 1 beschlossen. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 



Ausschussbesetzung DIE LINKE.
Ausschuss Mitglied 1. Stellv. 2. Stellv. 3. Stellv. 4. Stellv.

HAS Katja Maurer Luise Schönemann Torsten Kamieth Sarah Schwarz Barbara Glaß
HAS Karola Stange Barbara Glaß Karin Landherr André Blechschmidt Luise Schönemann

SBUKV Barbara Glaß Karola Stange André Blechschmidt Karin Landherr Katja Maurer
SBUKV Luise Schönemann Katja Maurer Torsten Kamieth Sarah Schwarz Karola Stange

FRV Luise Schönemann Karin Landherr Katja Maurer Torsten Kamieth André Blechschmidt
FRV Barbara Glaß André Blechschmidt Sarah Schwarz Karin Landherr Torsten Kamieth
SAG Karola Stange Katja Maurer Torsten Kamieth Barbara Glaß Karin Landherr
SAG Sarah Schwarz Karin Landherr André Blechschmidt Luise Schönemann Katja Maurer

OSOE Karin Landherr Karola Stange Luise Schönemann Katja Maurer Torsten Kamieth
OSOE André Blechschmidt Torsten Kamieth Barbara Glaß Sarah Schwarz Karola Stange
BuK Karin Landherr Luise Schönemann Karola Stange André Blechschmidt Barbara Glaß
BuK Katja Maurer Barbara Glaß Sarah Schwarz Torsten Kamieth Luise Schönemann

WBD/WA Karola Stange André Blechschmidt Karin Landherr Luise Schönemann Sarah Schwarz
WBD/WA Torsten Kamieth Sarah Schwarz Katja Maurer Barbara Glaß André Blechschmidt

BUGA Karola Stange Torsten Kamieth Barbara Glaß Karin Landherr Karola Stange
BUGA Luise Schönemann Sarah Schwarz André Blechschmidt Katja Maurer Torsten Kamieth
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1143/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Wahl eines Stellvertreters der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den 
Jugendhilfeausschuss 

Genaue Fassung: 

Als 2. stellvertretendes Mitglied für Herrn Nico Paul wird Herr Christoph Tanzberger  in den 
Jugendhilfeausschuss gewählt. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1146/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Abberufung sachkundiger Bürger der Fraktion CDU 

Genaue Fassung: 

Herr Uwe Richter wird als sachkundiger Bürger im Ausschuss für öffentliche Ordnung, 
Sicherheit, Ortsteile und  Ehrenamt abberufen. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0045/22 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Bestätigung des Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzeptes Äußere Oststadt - 
Fortschreibung 2022 

Genaue Fassung: 

Das "Integrierte städtebauliche Rahmenkonzept Äußere Oststadt – Fortschreibung 2022" 
(Anlagen 1-2) wird als Sanierungsziel für das Sanierungsgebiet KRV421 "Äußere Oststadt" 
gemäß §140 Nr.3 BauGB beschlossen. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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C Fortschreibung 
Integriertes städtebauliches Rahmenkonzept Äußere Oststadt 

 
 
1 Anlass und Ziel 
 
Die Äußere Oststadt ist als Teilgebiet der Krämpfervorstadt seit Dezember 1995 rechtswirksam als 
Sanierungsgebiet KRV421 festgesetzt. Dem voraus gegangen war die Erarbeitung des Rahmenplans 
´Erfurt-Ost´, unterteilt in Innere und Äußere Oststadt, welcher aufgrund zahlreicher und schwer- 
wiegender städtebaulicher, struktureller, funktionaler und sozialer Missstände im Gebiet der 
heutigen Krämpfervorstadt 1993 aufgestellt wurde. Da mit dem Rahmenplan hinreichende Beurtei- 
lungsunterlagen vorlagen, konnte von der Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen nach  
§ 141 Abs. 2 BauGB als Voraussetzung für die Sanierungsmaßnahmen abgesehen werden. 
 
Aufgrund der vorliegenden städtebaulichen Missstände wurde in der Äußeren Oststadt eine erheb- 
liche Gebietsumgestaltung angestrebt. Da wesentliche sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen 
zu erwarten waren, entschied man sich für die Durchführung im klassischen Sanierungsverfahren 
(auch umfassendes Sanierungsverfahren oder Vollverfahren) unter Anwendung der besonderen 
bodenrechtlichen Vorschriften (§§ 152 - 156a BauGB).  
 
Eine erste Fortschreibung des Rahmenplans wurde 1997 erarbeitet. Im Vergleich zu dem ersten 
Untersuchungs- und Bearbeitungsstand von 1993 wurden Statistiken und bis dahin gesammelte 
Erfahrungen ausgewertet. Die Umsetzung von einzelnen Sanierungszielen konnte bis dahin jedoch 
ausschließlich in der Inneren Oststadt festgestellt werden. 
 
Parallel zu den Sanierungsmaßnahmen wurde das Gebiet der Krämpfervorstadt 1995 aufgrund 
hoher städtebaulicher und sozialer Missstände in das Operationelle Programm ´URBAN´ der 
Europäischen Union aufgenommen.  
 
In den folgenden Jahren konnten nur vereinzelt und räumlich begrenzt Maßnahmen der Städte- 
bauförderung sowie des Operationellen Programms ´URBAN´ zur Entwicklung und Aufwertung der 
Äußeren Oststadt umgesetzt werden. Im Rahmen der Sanierungsdurchführung wurde deutlich, dass 
eine umfassende Entwicklung des Stadtteils und die damit verbundene Behebung städtebaulicher 
Missstände in einem Großteil des Gebietes, und hier insbesondere auf den Brachflächen, nicht zur 
Realisierung gebracht werden konnte. Die erwartete Entwicklungsdynamik blieb aus. 
 
Aus der Verantwortung heraus, die Erneuerung des Gebietes und die Entwicklung seiner Funktions- 
tüchtigkeit zu gewährleisten, wurden in einem kontinuierlichen Prozess wesentliche Sanierungs- 
ziele überprüft und diskutiert. In dem Wissen, dass über den Zeitraum einer Sanierungsdurch- 
führung auch Rahmenbedingungen Änderungen unterliegen und diese erheblichen Einfluss auf 
städtebauliche, strukturelle und funktionale Ausrichtungen der Stadtentwicklung ausüben, 
entschied die Landeshauptstadt Erfurt 2014, die Sanierungsziele unter Betrachtung aktueller 
Entwicklungstendenzen und Perspektiven zu evaluieren und fortzuschreiben. 
 
Entscheidend hierbei waren zum Einen die steigenden Einwohnerzahlen, die Erfurt seit 2002 zu 
verzeichnen hat und die perspektivisch auch weiterhin zu erwarten waren, andererseits hatten  
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veränderte Entwicklungstrends, wie gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandel sowie Globa- 
lisierung wirtschaftliche Folgen und bewirkten eine in Teilen neue Ausrichtung und Organisation 
der Unternehmen und gewerblichen Betriebe. 
 
Aktuelle Untersuchungsergebnisse, wie die städtische Bevölkerungsprognose sowie die Wohnungs- 
bedarfsprognose der Landeshauptstadt Erfurt untermauerten diese Perspektive nachdrücklich und 
stellten die Stadt ganz konkret vor die Herausforderung, Leitbilder und Konzepte, die auf einer 
schrumpfenden Stadt basierten, strategisch und nachhaltig auf die wachsende Bevölkerungszahl 
auszurichten und somit auch die im Rahmenplan von 1997 verankerten Ziele zur Entwicklung der 
Äußeren Oststadt entsprechend den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. 
 
2016 schließlich wurde für ein Teilgebiet des Sanierungsgebietes Äußere Oststadt das ´Integrierte 
städtebauliche Rahmenkonzept' und damit eine Neuausrichtung der Sanierungsziele beschlossen. 
Das Konzept stellt eine Strategie für die Entwicklung der Äußeren Oststadt als Wohnstandort im 
innerstädtischen Verflechtungsbereich dar. Es wurde durch ein externes Planungsbüro in enger 
Zusammenarbeit mit den fachlichen Behörden und unter einer breiten Beteiligung der Öffentlich- 
keit erarbeitet. Die Sanierungsziele wurden allerdings nur für einen Teilbereich beschlossen. Für den 
Teilbereich der Stadtwerkefläche wurden die Sanierungsziele lediglich als Arbeitsgrundlage der 
Stadtverwaltung beschlossen, da hier weitere detaillierte Untersuchungen und Gutachten, insbe- 
sondere aufgrund der Altlastensituation, erforderlich wurden. 
 
Unberücksichtigt bei dieser Fortschreibung der Sanierungsziele blieb das Gebiet der Ladestraße, da 
aufgrund des Sanierungsfortschritts die Entlassung dieses Teilbereichs aus dem Sanierungsstatus 
absehbar war. Die Entlassung des Teilbereiches Ladestraße ist mit der Bekanntmachung am 
01.10.2021 im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt inzwischen rechtswirksam (DS 0562/21, 
Satzung über die Teilaufhebung der Sanierungssatzung "Äußere Oststadt" SA KRV421 für den Teil- 
bereich Ladestraße (TAS005). 
 
Das Areal des ehemaligen Schlachthofs wurde bei der Fortschreibung ebenfalls nicht betrachtet, da 
die Konkretisierung der Sanierungsziele mit dem Bebauungsplan JOV416 bereits beschlossen war. 
Mit der 2019 eingeleiteten Änderung des Bebauungsplans JOV416 wird nun auch dieses Quartier 
der neuen Ausrichtung der Sanierungsziele in der Äußeren Oststadt zur Entwicklung eines inner- 
städtischen Wohnquartiers gerecht. Das Konzept sieht hier südlich der am Heckerstieg bestehenden 
gewerblichen Nutzung ein Wohnquartier, einen Schulstandort mit Sporthalle sowie an der Leipziger 
Straße ein zentrales Einkaufs- und Versorgungszentrum vor. 
 
Die Sanierung nach Sanierungssatzung SA KRV421 ´Äußere Oststadt´ wurde mit Stadtratsbeschluss 
vom 21.07.2021 bis zum 31.12.2030 verlängert und mit der Bekanntmachung am 01.10.2021 im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt rechtswirksam (DS 0562/21). 
 
Mit der aktuellen Fortschreibung des ´Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzepts Äußere Ost- 
stadt´ von 2016 werden die Sanierungsziele nun erstmals für das gesamte verbleibende 
Sanierungsgebiet Äußere Oststadt definiert. Somit ergibt sich eine räumliche Erweiterung des 
Planungsraumes für das ´Integrierte städtebauliche Rahmenkonzept Äußere Oststadt´ um das 
ehemalige Schlachthofareal in nördliche Richtung. Nach zahlreichen Gutachten und Unter- 
suchungen wird nunmehr auch der Planungsraum um das Stadtwerkegelände und die ICE-City  
als Sanierungsziel zum Beschluss gebracht. 
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       Abb. 1:   Sanierungsgebiet "Äußere Oststadt" mit Teilbereich Verlängerung 
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2 Planungsraum 
 
2.1 Einordnung Sanierungsgebiet 
 
Das Sanierungsgebiet ´Äußere Oststadt´ befindet sich östlich der Erfurter Innenstadt und ist über- 
wiegend ein Teilgebiet des Stadtteils Krämpfervorstadt. Einzig das Areal des ehemaligen Schlacht- 
hofes gehört der Johannesvorstadt an. 
 
Das Gebiet umfasst im Wesentlichen das während der Gründerzeit in seinen Grundzügen angelegte 
Stadtgebiet östlich der Inneren Oststadt und des Hanseviertels bis zum Bahndamm der Strecke 
Erfurt - Nordhausen. Im Osten schließt sich hinter den Bahnanlagen der Deutschen Bahn der Stadt- 
teil Ringelberg an. 
 
Begrenzt wird das Gebiet  
 
- im Norden von der Straße Heckerstieg und dem sich anschließenden Gewerbegebiet  
 Ladestraße, 
 
- im Osten von der Bahngleistrasse der Deutschen Bahn Richtung Nordhausen/Sangerhausen, 
 
- im Süden von der Weimarischen Straße und sich dem anschließenden Stadtteil Daberstedt, 
 
- im Westen im Wesentlichen von der Greifswalder Straße mit dem sich anschließenden  
 Hanseviertel, der Halleschen Straße und der Werner-Uhlworm-Straße und der sich anschlie- 

ßenden  Inneren Oststadt. Im äußersten Süden schließt sich der Stadtring mit der westlichen 
ICE-City Ost sowie das Bahnhofsviertel an. 

 
Das Gelände des Sanierungsgebietes ist überwiegend eben. Im Übergang zu den Dämmen der Gleis- 
anlagen im Osten sowie dem Plateau des Güterbahnhofes im Süden steigt es um ca. 5  Meter an. 
 
Die Entfernung vom westlichen Rand des Gebietes zum Hauptbahnhof beträgt etwa 400 Meter, zum 
Anger etwa 1000 Meter. 
 
Das Sanierungsgebiet Äußere Oststadt umfasst eine  Größe von etwa 72 Hektar.  
 
 
 
2.2 Chronologie Sanierungsgebiet 
 
1994 Städtebaulicher Rahmenplan Erfurt Ost EFN117 
 
1995 Frühzeitige Erörterung für das Gebiet der Inneren und Äußeren Oststadt 
 
1995 Satzung der Stadt Erfurt über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Äußere  

Oststadt KRV421 
 

1996 Satzung der Stadt Erfurt über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Äußere  
Oststadt KRV421 mit geändertem Geltungsbereich 
 

1997 Städtebaulicher Rahmenplan Erfurt Ost EFN117, 1. Fortschreibung 
 
2014 Bereitstellung von Städtebaufördermitteln zur Fortschreibung des Rahmenplans in einem  

Teilgebiet des Sanierungsgebietes Äußere Oststadt 
 

2016 Bestätigung des „Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzeptes Äußere Oststadt - 
Zielkonzept Teilbereich 1“ als Sanierungsziel, 
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Bestätigung des 'Integrierten städtebauliche Rahmenkonzeptes Äußere Oststadt -  
Zielkonzept Teilbereich 2' als Arbeitsgrundlage für die Verwaltung und zur Berück- 
sichtigung bei der nachfolgenden Aufstellung formeller Planungen (Bebauungspläne,  
Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen) 
 

2021 Entlassung Teilbereich Ladestraße 
 
2021 Verlängerung Sanierungssatzung SA KRV421 bis 2030 
 
 
 

2.3 Beteiligungsprozess zum „Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzept  

Äußere Oststadt“ 2014/ 2015 
 
Im Vorfeld der konzeptionellen Auseinandersetzung mit der Fortschreibung und damit der Um- 
steuerung der Sanierungsziele für einen Teilbereich des Sanierungsgebietes Äußere Oststadt war  
es der Landeshauptstadt Erfurt ein Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger über den avisierten 
Entwicklungsprozess in der Äußeren Oststadt zu informieren und für den weiteren Planungsprozess 
ihre Erwartungen und Vorschläge aufzugreifen. 
 
Mit dieser frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung des neuen Wohnstadt- 
teils sollte der gesamte Planungsprozess von Anfang an transparent gestaltet werden und zugleich 
die Planung von den Anregungen der ortskundigen Bürger profitieren. 
 
Im September 2014 wurde hierzu als offenes und diskursives Beteiligungsangebot eine Auftaktver- 
anstaltung zur Information über den bis dato erreichten Erkenntnisstand, die sogenannte Bestands- 
aufnahme und Analyse des Planungsraumes, durchgeführt. 
 
Daran anknüpfend fand eine Bürgerwerkstatt zur Zukunft der Äußeren Oststadt statt, in welcher den 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit gegeben wurde, ihre Fragen, Positionen, 
Befürchtungen und Wünsche einzubringen und sich aktiv in den Arbeitsprozess einzubringen. 
 
Aufbauend auf den Erkenntnissen der Bestandsaufnahme und den Hinweisen aus der Bürgerwerk- 
statt zur Zukunft der Äußeren Oststadt wurden Entwicklungsziele für das Gesamtgebiet formuliert, 
räumliche Strukturen zur Weiterentwicklung entwickelt und abschließend zu einem Rahmenkon-
zept verdichtet. Für die Teilbereiche (Quartiere) der Äußeren Oststadt wurden zudem beispielhafte 
städtebauliche Entwürfe zur räumlichen Ausprägung und zum Umgang mit den vorhandenen Bau- 
und Raumstrukturen erarbeitet. 
 
Der Entwurf des Rahmenkonzeptes wurde im März 2015 für das gesamte Gebiet - von den 
Bahnflächen im Süden bis zur Leipziger Straße im Norden - erneut der interessierten Öffentlichkeit 
im Rahmen eines Bürgerdialogs vorgestellt. Die Veranstaltung bot dabei Raum, die Kernaussagen 
des Rahmenkonzeptes vorzustellen und zu diskutieren. Die Fragen und Anregungen der Bürgerinnen 
und Bürger konnten somit erneut in den Planungsprozess einfließen. 
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3 Bestandsaufnahme | Übergeordnete und Allgemeine Zielstellungen 
 
3.1 Charakteristik  I  Besonderheiten zu Beginn der Sanierung in den 1990er  Jahren 
 
Das Sanierungsgebiet KRV421 ´Äußere Oststadt´ stellte sich zu Beginn der Sanierung in den  
1990er Jahren als eine ungeordnete Gemengelage mit erheblichen städtebaulichen, funktionalen 
und Substanzschwächen dar. 
 
Überwiegend gewerblich und industriell geprägt, gab es einige eingestreute Wohn- bzw. wohnungs- 
nahe Nutzungen, die aufgrund der räumlichen Nähe zu den Gewerbeanlagen empfindlich beein- 
trächtigt wurden (z.B. Wohnhäuser im Bereich Geschwister-Scholl-Straße und Iderhoffstraße). 
 
Die Anbindung der Äußeren Oststadt an die Kernstadt durch den ÖPNV und ein entsprechendes  
Fuß- und Radwegenetz war unzureichend ausgebildet. Die überproportionale Belastung durch den 
zunehmenden Durchgangs- und Schleichverkehr führte zu erheblichen Einschränkungen in der 
Benutzbarkeit des öffentlichen Raumes und seiner Aufenthaltsqualität. Insbesondere an der 
Leipziger Straße war die Wohnqualität aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stark beein- 
trächtigt. Hinzu kam die einhergehende Lärm- und Abgasbelastung. Im Gebiet herrschte ein hohes 
Parkraumdefizit. 
 
Die bis 1989 an den Gebäuden nur sehr begrenzt durchgeführten substanzerhaltenden Maßnahmen 
hatten insbesondere an der tragenden Substanz zu massiven Mängeln geführt. Bei dem schlechten 
Ausstattungsgrad der Wohnungen in der Leipziger Straße, Blumenschmidt- und Iderhoffstraße 
(Ofenheizung, Außentoilette, kein Bad,) und der zum Teil sehr veralteten technischen Infrastruktur 
(Leitungssysteme der Netze und Gebäude) war durch die ökonomisch bedingte geringe Sanierungs- 
tätigkeit ein hoher Sanierungsrückstand entstanden. Ein hoher Anteil der Gebäude war von 
Leerstand betroffen. 
 
Überalterte Anlagen, wegbrechende Absatzmärkte und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit führten 
insbes. bei den Gewerbe- und Industriebetrieben zu einem massivem Strukturbruch, dem viele der 
Unternehmen nicht standhielten. So kam es zunehmend zu Betriebsauflösungen und in Folge 
dessen zur Entstehung von gewerblichen und industriellen Brachflächen mit Altlastverdacht.  
 
Die zum großen Teil ungeklärten Eigentumsverhältnisse verhinderten zudem die Instandsetzung, 
Modernisierung und Nutzungsreaktivierung einer Vielzahl an Gebäuden und Flächen. 
 
Im gesamten Gebiet der Krämpfervorstadt (Innere und Äußere Oststadt) herrschte außerdem ein 
Defizit an Versorgungseinrichtungen mit Waren des täglichen Bedarfs, Spiel-, Sport- und Freizeit 
plätzen, öffentlichen Einrichtungen sowie Grün- und Freiräumen, von welchem auch der geringe 
Bevölkerungsanteil in der Äußeren Oststadt betroffen war. 
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3.2 Aktueller Stand der Sanierung 
 
Mit Veröffentlichung des ´Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzepts Äußere Oststadt´ im Jahr 
2016 legte die Stadt Erfurt eine Strategie für die Entwicklung und Stärkung des Stadtteils als Wohn- 
standort im innerstädtischen Verflechtungsbereich vor. Die Entwicklung eines modernen Geschäfts- 
viertels am Standort der ICE- City Ost sollte wesentliche Ausstrahlungseffekte auf benachbarte 
Gebiete nach sich ziehen und maßgeblich zu deren Aufwertung beitragen. Mit positiven Impulsen 
insbesondere für die Entwicklung der Äußeren Oststadt war daher zu rechnen. Die in weiten Teilen 
brachgefallenen Flächen erhielten somit eine völlig neue Entwicklungsperspektive. Die ehemals 
traditionell gewerblich geprägte Ausrichtung wich dem weitaus attraktiveren Ziel zur Entwicklung 
eines modernen, urbanen innenstadtnahen Wohn- und Geschäftsstandortes.  
 
Seit Bekanntmachung der umgesteuerten Ziele wurden seitens der Stadtverwaltung zahlreiche 
Gespräche mit Eigentümern, Mietern, Architekten und potentiellen Projektentwicklern geführt. Mit 
der zeitnahen Erarbeitung vertiefender Fachkonzepte sowie konkretisierender Quartierskonzepte 
wurden weitere Grundlagen gelegt, um die schrittweise Entwicklung einzelner Quartiere voranzu- 
bringen und aufeinander abzustimmen. 
 
So wurden bzw. werden seit der Umsteuerung der Sanierungsziele folgende Planungskonzepte, 
Studien bzw. Gutachten erarbeitet (Inhalte und Zielstellungen sind unter Punkt ´3.4 Konzepte und 
Planungen im Sanierungsgebiet´ zusammengefasst.): 
 
- Städtebauliche Studie ´Quartier Stadtwerke´ Erfurt, 2017, 
 
- Energiekonzept Äußere Oststadt, 2018, 
 
- Vorhabenbezogener Bebauungsplan KRV684 ´Alter Posthof´, 2018/ rechtsverbindlich seit  
  29.01.2021, 
 
- Studie zur Gestaltung einer öffentlichen Parkanlage in der Äußeren Oststadt, 2019, 
 
- Untersuchung zur Verkehrserschließung der Äußeren Oststadt, 
 
- Bebauungsplan KRV706 ´ICE-City Ost´ Teil A, in Erarbeitung, 
 
- Bebauungsplan KRV690 ´Geschwister-Scholl-Straße/ Iderhoffstraße´, in Erarbeitung, 
 
- Bebauungsplan JOV416 ´Bereich östl. der Greifswalder Straße´ (Änderungsverfahren), 2019 
 Überplanung Bebauungsplan JOV416 mit 4 separaten Bauleitplanungen: 
 
       JOV757 ´Gewerbeflächen südlich Heckerstieg´, 2022, 

       JOV753 ´Wohnviertel Greifswalder Straße´, 2022, 

       JOV754 ´Schulcampus Greifswalder Straße´, Beschluss in Vorbereitung, 

       JOV752 ´Einkaufs- und Versorgungszentrum Leipziger Straße´, Beschluss in Vorbereitung. 
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Abb. 2: Neues Wohnquartier ´Alter Posthof´ in der Äußeren Oststadt, 2020 
 

 
Abb. 3:   Neues Wohnquartier ´Alter Posthof´ in der Äußeren Oststadt,  Visualisierung, 2020 

 

 

Auf Grundlage der erarbeiteten Konzepte konnten bereits einige der Flächenentwicklungen ange-
stoßen und umgesetzt werden. So befindet sich gegenwärtig das Wohnquartier ´Alter Posthof an 
der Geschwister-Scholl-Straße Ecke Am Alten Nordhäuser Bahnhof in Realisierung und Vermarktung. 
Erste Bewohner konnten ihre Wohnungen bereits 2021 beziehen. Hier entstehen ca. 440 Wohnun-
gen mit Balkon bzw. Terrasse und Tiefgarage in vier Teilquartieren mit den Wohnungen zugeordne-
ten Frei- und Aufenthaltsflächen und einer zentralen grünen Quartiersmitte als öffentliche Grün-
anlage. Das Quartier wird in Nord-Süd-Richtung zu durchqueren sein. Die Durchwegung in Ost-West-
Richtung an der nördlichen Grenze des Quartiers, zwischen der Straße am Alten Nordhäuser Bahnhof 
und Hallesche Straße wird mit der Ausführung vorbereitet. Für einige weitere Quartiere bzw. 
Grundstücke laufen Verfahren bzw. Verhandlungen mit den Eigentümern und Projektentwicklern. 
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Die bereits eingeleiteten Konzepte, Studien, Gutachten und insbesondere die Umsetzung des Wohn-
quartiers ´Alter Posthof´ schaffen wichtige Impulswirkungen für die Entwicklung der gesamten 
Äußeren Oststadt und tragen wesentlich zur Verbesserung des Standortimages bei. Das Interesse der 
Eigentümer und auch potentieller Bauherren, die Grundstücke entsprechend der neuen Sanierungs-
ziele zu entwickeln, nimmt stetig zu. 
 
Obgleich des vorangeschrittenen Planungsstandes befinden sich die Flächen zum überwiegenden Teil 
noch in dem Entwicklungszustand von 2016, als die Neuausrichtung der Sanierungsziele beschlossen 
wurde. Die städtebaulichen Missstände stellen sich, mit Ausnahme des in Realisierung befindlichen 
Quartiers ´Alter Posthof´, demnach mehrheitlich unverändert gegenüber dem im ´Integrierten städte-
baulichen Rahmenkonzept Äußere Oststadt´ von 2016 beschriebenen Zustand dar. 
 
An dieser Stelle wird auf die ausführliche Darstellung der Bestandssituation des ´Integrierten städte-
baulichen Rahmenkonzeptes Äußere Oststadt´ von 2016 (Autor: Büro für Urbane Projekte, Leipzig in 
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt) im ´Kapitel 3' - Bestands- 
untersuchung´ verwiesen. 
 
 
 

3.3 Gesamtstädtische Konzepte, Planungen, Richtlinien, Vorgaben und Empfehlungen 
 
Im Folgenden werden übergeordnete Planungen, Konzepte, Richtlinien, Vorgaben und Emp-
fehlungen der Landeshauptstadt Erfurt mit ihren wesentlichen Zielstellungen für das 
Sanierungsgebiet der Äußeren Oststadt zusammenfassend dargestellt. 
 
Sie bilden die planerischen Rahmenbedingungen und Grundlagen für die Entwicklung der Äußeren 
Oststadt und sollen in den Zielstellungen und Festsetzungen der nachgeordneten konkretisierenden 
Planungen (Bebauungspläne, Quartierskonzepte etc.) einfließen bzw. Berücksichtigung finden. 
 
 
 
3.3.1 Flächennutzungsplan FNP 
 
Bekanntmachung:   27.05.2006 
Neubekanntmachung:   14.07.2017 
 
Der Flächennutzungsplan stellt als sogenannter vorbereitender Bauleitplan die generellen räum- 
lichen Planungs- und Entwicklungsziele einer Gemeinde dar, indem er die geplante Art der Boden- 
nutzung für das gesamte Gemeindegebiet in den Grundzügen aufzeigt. Der FNP entfaltet in der 
Regel keine unmittelbaren rechtlichen Wirkungen. Er stellt jedoch eine wichtige Grundlage für die 
Aufstellung von Bebauungsplänen dar. 
 
Im Gebiet der Äußeren Oststadt wird der FNP derzeit aufgrund verschiedener aktueller Entwick- 
lungen und Projekte entsprechend der planerischen Erfordernisse geändert. Die im ´Integrierten 
städtebaulichen Rahmenkonzept Äußere Oststadt´ formulierten Ziele entsprechen nicht den 
Darstellungen des wirksamen FNP. Zwischenzeitlich wurden zudem entsprechend der Zielstellun- 
gen des Rahmenkonzeptes die Verfahren zur Aufstellung der Bebauungspläne KRV684 ´Alter Post-
hof´ sowie KRV706 ´ICE-City Ost, Teil A´ begonnen. Parallel zu diesen Planungen wurden die  
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Verfahren zur 28. und 29. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt, welche räumlich und 
funktional in engem Zusammenhang stehen. Zu beiden Verfahren wurden vom Stadtrat am 
14.12.2022 die Feststellungsbeschlüsse gefasst. Mit der Wirksamkeit ist anschließend die 
Übernahme des Grundkonzeptes des Flächennutzungsplanes durch das Nutzungskonzept des 
Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzepts vorgesehen. 
 
 
 

3.3.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Erfurt 2030 
 
Beschlussfassung ISEK 2020:   29.10.2008 
Beschlussfassung ISEK 2030:   17.10.2018 
 
Mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Erfurt 2030 legt die Landeshauptstadt Erfurt ihre 
Entwicklungsziele für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum fest. Dafür definiert sie sowohl 
inhaltliche als auch räumliche Entwicklungsziele, die mit konkreten Handlungsleitlinien unterlegt 
sind. Auf Basis dieser Handlungsfelder werden Entwicklungsstrategien in sechs Konzeptbausteinen 
sowie Umsetzungsstrategien in Form von strategischen Schwerpunkträumen abgeleitet. 
 
Nachfolgend werden die für das Sanierungsgebiet Äußere Oststadt und deren Teilräume 
formulierten Entwicklungsziele und Maßnahmestrategien zusammenfassend und stichpunktartig 
dargestellt. 
 
Konzeptbaustein Wirtschaft und Innovation 
 
P1 ICE-City  –  Chancen des ICE-Knotens für die Stadtentwicklung nutzen                                                         
 
- Entwicklung eines nachhaltigen, mobilitätsaffinen Quartiers für Kommunikation,  
 Dienstleistung und Kreativwirtschaft, 
 
- Nutzung und Mobilisierung der vorhandenen brachliegenden Bereiche, um die ICE-City als  

nachhaltigen Konferenz- und Bürostandort zu etablieren, 
 

-  Etablierung des Zughafens als weichen Standort der Kreativwirtschaft und Imageträger, 
 
- ICE-City Ost als Entwicklungsimpuls für die angrenzende Äußere Oststadt als urbanen  

Wohnungsschwerpunkt der Zukunft. 
 
Konzeptbaustein Wohnen und Städtebau 
 
P8 Entwicklung der Äußeren Oststadt zu einem innenstadtnahen, zukunftsfähigen Wohnstadtteil 
 
- Entwicklung zum nachhaltigen innerstädtischen und zukunftsfähigen Wohnstandort mit 

hohen urbanen Qualitäten (mit 60 ha die größte zusammenhängende innerstädtische 
Flächenreserve für den Wohnungsbau; davon 36 ha freie Entwicklungsfläche), 

 
- Entwicklung eines umfassenden ÖPNV-Konzepts, 
 
- möglichst autofreie Wohnquartiere, 
 
- Reduzierung des Kfz- und Durchgangsverkehrs zugunsten einer komfortablen Radverkehrs- 

anbindung, 
 
- Umsetzung eines schlüssigen Gesamtkonzepts für ein energetisch und klimatisch zukunfts- 

weisendes Wohnquartier, 
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- Berücksichtigung der stadtklimatischen Erfordernisse durch mehrere öffentliche grüne  

Quartiersplätze, ergänzt durch einen breiten Grünzug im Süden als multifunktionaler Frei- 
raum- und Durchlüftungskorridor, intensive quartiersinterne Begrünung sowie Dachbegrünung, 

 
- Förderung des grundlegenden Imagewandels für die Krämpfervorstadt. 
 
Konzeptbaustein Mobilität, Klima und Energie 
 
P31 'Neuer' Nordhäuser Bahnhof/Leipziger Straße                                                                                                   
 
- Entwicklung eines neuen Verknüpfungspunktes im System des öffentlichen Verkehrs an der  

Kreuzung vom regionalen Schienenpersonennahverkehr und dem städtischen Stadtbahn- 
system in der Leipziger Straße, 
 

- Vernetzung und Anbindung des zukünftigen Haltepunktes mit den neuen Standorten für 
eine Wohnbauentwickung (Oststadt, ehemaliger Schlachthof) und wichtiger Standorte der 
Fachhochschule Erfurt. 

 
P31 Mobilitätskonzept Äußere Oststadt                                                                                                                       
 
- Erarbeitung eines nachhaltigen und der Standortspezifik angepassten Mobilitätskonzeptes, 
 
- Berücksichtigung bestehender Defizite angrenzender Gebiete, 
 
- Beförderung zeitgemäßer und alternativer Mobilitätsformen, 
 
- Schaffung attraktiver Voraussetzungen für den Fußgänger- und Radverkehr mit der 

präferierten Zielstellung eines multimodalen Erschließungssystems, 
 
- Entwicklung eines leistungsfähigen und attraktiven Nahverkehrs, 
 
- Einrichtung von Mobilitätsstationen mit Car-Sharing-Standorten, Abstellanlagen für 

Fahrräder, ggf. Leihstationen, ergänzt mit Elektroladestationen, 
 
- Beförderung nachhaltigen Mobilitätsverhaltens und Reduzierung des Stellplatzbedarfs 

durch Schaffung von Anreizen. 
 
Konzeptbaustein Zentrenfunktion, Stadt- und Ortsteile 
 
P40 Neuer zentraler Versorgungsbereich Nordhäuser Bahnhof                                                                         
 
- Entwicklung eines neuen zentralen Versorgungsbereiches an der Leipziger Straße auf dem 

Gelände des ehemaligen Schlachthofes und damit Lückenschließung in der Versorgung 
zwischen der Altstadt und dem Ringelberg bzw. dem Sonderstandort Kaufland, 

 
- Übernahme wichtiger Versorgungsfunktionen für das angrenzende Stadtgebiet und für die 

bis zu 4.500 Bewohner der angrenzenden neuen Wohngebiete. 
 
Die Zielerreichung der anstehenden Maßnahmen erfordert eine inhaltliche Fokussierung und 
räumliche Schwerpunktsetzung. Somit können Programme und Instrumente zielgerichtet einge-
setzt werden, politische Entscheidungsprozesse, finanzielle Ausstattung und interdisziplinäre 
Planungserfordernisse mehr Bedeutung erlangen. Die Stadt Erfurt unterscheidet bei den Schwer- 
punkträumen, deren Entwicklung eine gesamtstädtische Wirkung entfaltet, in Bezug auf Maß-
nahmen und Projekte zwei unterschiedliche Kategorien. Die Äußere Oststadt ist nach der 
Umsteuerung der Sanierungsziele beiden Schwerpunkträumen zugeordnet. 
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Maßnahmenbezogene Schwerpunkträume  – ICE-City/ Äußere Ostvorstadt 
 
Der Schwerpunktraum ICE-City/ Äußere Ostvorstadt beinhaltet aktuell stadtentwicklungspolitisch 
bedeutsame Maßnahmen und Projekte. Die Umsetzung ist mittel- bis langfristig geplant und wird 
mit vertiefenden Planungskonzepten und -instrumenten untersetzt. Die Entwicklung, Aufwertung 
und Qualifizierung umfasst ausgedehnte Teile des Stadtkörpers und wird enorme Entwicklung- 
potentiale freisetzen, die nur im Zuge großflächig zusammenhängender und interdisziplinär 
aufgestellter Entwicklungsmaßnahmen entstehen können. 
 
Konzeptionell zu untersetzende Schwerpunkträume – Achse Äußere Oststadt/ Erfurter Seen 
 
Der Schwerpunktraum Äußere Oststadt/ Erfurter Seen beinhaltet erhebliche Potentiale für die 
Lösungen der Aufgaben, die sich aus den Erfordernissen der Siedlungs-, Wohnungs- und Wirt- 
schaftsentwicklung sowie der Landschafts- und Umweltplanung ergeben. Der Stadtteil steht damit 
auch für die Herausforderungen, die sich aus den Anforderungen veränderter Rahmenbedingungen 
und einer wachsenden Stadt ergeben. 
 
 
 

3.3.3 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Erfurt (2017) weist an der Leipziger Straße auf 
dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes einen Sonderstandort mit solitärem großflächigen 
Einzelhandelsbetrieb mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten und einer Verkaufsfläche bis zu 
etwa 5.000 m² aus. 
 
Eine Sicherung des bestehenden Lebensmitteldiscounters in der Halleschen Straße wird unter 
versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten empfohlen. Eine möglichst umfassende, engmaschige 
Nahversorgung im Erfurter Stadtgebiet für eine möglichst alle Einwohner soll sichergestellt werden. 
 
 
 
3.3.4 Landschaftsplan Erfurt - Rahmenkonzept ´Masterplan Grün´ 
 
Der Landschaftsplan Erfurt - Rahmenkonzept ´Masterplan Grün´ 2015 ist eine Fortschreibung des 
1997 beschlossenen Landschaftsplanes. Er  wird sukzessive um die Zielstellungen für die einzelnen 
Stadtquartiere erweitert. Da eine Fortschreibung für den Bereich der Äußeren Oststadt noch aus-
steht, werden hier sowohl die Zielstellungen der Fassung 1997 als auch relevante Zielstellungen der 
Fassung 2015 zusammenfassend benannt. 
 
Die Rahmenbedingungen zur Entwicklung der Äußeren Oststadt erhielten 2016 eine neue Aus-
richtung. Die Äußere Oststadt soll nunmehr zu einem Wohnstadtteil entwickelt werden. Der Land-
schaftsplan 1997 basierte auf den damaligen Sanierungszielen zur Entwicklung eines gewerblich 
bis industriell geprägter Stadtteils. Dennoch können eine Vielzahl der landschaftsplanerischen und 
freiräumlichen Ziele auf das neu ausgerichtete Konzept übertragen werden. 
 
Der Landschaftsplan Erfurt - Rahmenkonzept ´Masterplan Grün´ weist für den Bereich der Äußeren 
Oststadt entlang der Iderhoffstraße  die Ausbildung einer Achse zu den Grünräumen aus. Diese 
Achse stellt eine Verbundachse für umweltfreundliche Fortbewegung dar und soll insbesondere für 
Radfahrer und Fußgänger attraktiv gestaltet und begrünt werden. Sie ist für die Verflechtung von 
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Grünräumen mit der Wohnbebauung von wesentlicher Bedeutung. 
 
Auf den Gewerbe- und Bahnbrachen südlich der Iderhoffstraße wird die Entwicklung eines Parks mit 
extensiver Grünflächengestaltung empfohlen. 
 
Die bahnbegleitenden Brachflächen wurden als Klimaschutzzone 1 und 2 ausgewiesen. 
 
Insgesamt soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erhalten, die Grünflächen und die 
Erholungseignung verbessert und der Siedlungsraum aufgewertet werden. Hierzu sind folgende 
Maßnahmen vorgesehen: 
 
- Entwicklung/ Weiterentwicklung von prägenden Baumalleen der inneren Stadt zur  

Peripherie über wichtige Radialen (Leipziger Straße, Geschwister-Scholl-Straße) 
 
- Weiterentwicklung von Grünachsen (linear und flächenhaft) als öffentliche und  

Grünflächen und Grünzüge 
 
- Revitalisierung der Wohnhöfe/ Erhalt der Hinterhöfe als Grünflächen 
 
- Verbesserung der Stadtästhetik und der Freiraumqualität durch Anreicherung der 

Straßenbäume  (Einzelbäume, Baumreihen) 
 
- Verbesserung der Verkehrssituation für Radfahrer 
 
- Lösung des ruhenden Verkehrs mittels Parkhäusern 
 
- Verbesserung des Spielplatzangebotes. 
 
 
 
3.3.5 Erfurter Stadtgrün im KLimawandel ´ – ein BUGA 2021-Begleitprojekt 
 
Das Erfurter Stadtgrünkonzept ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes mit dem Ziel, für die Stadt 
Erfurt und die zukünftig hier herrschenden Klimaverhältnisse ein Stadtgrünkonzept zu erstellen. 
 
Mit dem Konzept liegt eine Handlungsgrundlage vor, die es ermöglicht, den Erfurter Grünbestand 
sukzessive an die sich wandelnden Umweltbedingungen anzupassen und somit möglichst dauerhaft 
resilient zu gestalten. 
 
Das Konzept soll als Grundlage für zukünftige Pflanzentscheidungen der Erfurter Stadtverwaltung, für die 
Fortschreibung des Handlungskonzeptes 2020 zum Klimaschutz in Erfurt, für die Fortschreibung des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) und für die Erarbeitung von Bebauungs- und 
Grünordnungsplänen dienen. 
 
Gleichermaßen sollen kommunale Unternehmen (Wohnungsgesellschaft, Verkehrsbetriebe, Stadtwerke), 
genossenschaftliche und private Wohnungsgesellschaften aber auch private Grundstückseigentümer  
(etwa im Rahmen von notwendigen Neu- und Ersatzpflanzungen nach Maßgabe der Baumschutzsatzung) 
eingebunden werden, um den privaten und öffentlichen Gehölzbestand, aber auch Gebäudebegrünungen 
in der Stadt Erfurt langfristig standortgerecht und klimaangepasst zu gestalten und auf dieser Grundlage 
Initiativen zur Anpassung insbesondere von hitzebelasteten Stadtgebieten ergreifen zu können. 
 
Auf Grundlage der Standortfaktoren (Grundwasser, Versiegelung, Hitzestress etc.), der städtebaulichen 
Charakteristika (bauliche Dichte, Straßenquerschnitt, vorhandene Grünstrukturen etc.), und (potenziell)  



Integriertes städtebauliches Rahmenkonzept Äußere Oststadt                                                           Fortschreibung 2022       
 

 
 

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung    16  
 

 
 
geeigneten Baumarten werden Pflanzempfehlungen für einzelne Betrachtungsräume des Erfurter 
Stadtgebietes gegeben. Innerhalb der Auflistung zu den Pflanzempfehlungen wird jeweils zwischen 
Artempfehlungen insbesondere für den Straßenraum und für sonstige Standorte (z. B. Parks, Freiflächen, 
Plätze, Übergang zur freien Landschaft) differenziert, da diese Standortkategorien sich zumeist 
grundlegend hinsichtlich ihrer Exposition gegenüber einzelnen Einflussfaktoren (z. B. Bodenverdichtung, 
Verkehrsimmissionen, Streusalz) sowie hinsichtlich baulich-räumlicher, gestalterischer und 
naturschutzfachlicher Kriterien unterscheiden. Zuunterst in den Empfehlungslisten werden jeweils 
Baumarten aufgeführt, die aufgrund ihrer in Fachliteratur angeführten (theoretischen) Eigenschaften und 
Ansprüche zur Anwendung in dem jeweiligen Betrachtungs- bzw. Teilraum als geeignet erscheinen, zu 
denen jedoch bisher keine oder kaum praktische Erfahrungen vorliegen. Die an dieser Stelle empfohlenen 
Baumarten sollten somit zunächst an passend erscheinenden Standorten zur Erprobung gepflanzt und 
ihre Entwicklung über die kommenden Jahre und Dekaden beobachtet werden.  
 
 
 
3.3.6 Umsetzungsplan der Stadt Erfurt zur Deklaration ´Biologische Vielfalt in Kommunen´ 
 
Die Stadt Erfurt hat auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 0332/10 vom 03.03.2010 die Deklaration  
´Biologische Vielfalt in Kommunen´ unterzeichnet. Der Umsetzungsplan der Stadt Erfurt zu dieser 
Deklaration stellt eine städtische Biodiversitätsstrategie dar. Folgende Maßnahmen sind für die 
Entwicklung der Äußeren Oststadt relevant und in nachfolgenden Planungen und Konzepten zu 
berücksichtigen: 
 
Grün- u. Freiflächen im Siedlungsbereich 
 
- Maßnahmen zur Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums, kommunales Flächenmanagement,  

Reaktivierung von Brachflächen  
- Prüfung der Festsetzungsmöglichkeit von Dach- und Fassadenbegrünungen in Bebauungsplan- 

verfahren  
- Erhalt naturnaher Flächen im Siedlungsbereich, Nutzung bestehender Potentiale zur Schaffung  

von Naturerlebnisräumen und naturnahen Flächen  
- Naturnahe Pflege öffentlicher Grünflächen, ökologisches Grünflächenmanagement (Extensive  

Pflege öffentlicher Grünanlagen, Begrünung von Verkehrsinseln) 
 
Arten- und Biotopschutz 
 
- Biotopverbund bis in den Stadtkern von Erfurt  
- Weitgehend flächendeckendes Artenschutzprogramm für gebäudebrütende Vögel und gebäude- 

bewohnende Fledermäuse im Siedlungsbereich der Stadt Erfurt  
- Ermittlung der Biodiversität in städtischen Parkanlagen und daraus abgeleitete Pflege- 

empfehlungen 
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3.3.7 Integriertes Klimaschutzkonzept der Landeshauptstadt Erfurt 
 
Das unter Beteiligung der Wirtschaft und der Bürger erarbeitete ´Integrierte Klimaschutzkonzept der 
Landeshauptstadt Erfurt´ ist ein Handlungskonzept, welches es der Stadt Erfurt ermöglicht, bis 2020 
mindestens 30% Kohlendioxid gegenüber 2008 einzusparen.   
Prioritäre Handlungsfelder für den Klimaschutz in Erfurt sind die Bereiche Mobilität und Energie. Die 
Landeshauptstadt Erfurt und die stadteigenen Unternehmen möchten hier eine Vorbildfunktion 
übernehmen und laden Bürgerinnen und Bürger sowie die Erfurter Wirtschaft und alle Erfurter 
Institutionen ein, sich am Klimaschutz zu beteiligen und den Prozess hin zur Klimaneutralität zu 
unterstützen. Langfristig strebt die Landeshauptstadt Erfurt eine Energieautarkie in dem Sinne an, dass 
mindestens die ihr benötigte Menge Energie auch in Erfurt oder in ihrem Einflussbereich auf Basis 
erneuerbarer Energien erzeugt wird. 
 
Aus den in Erfurt verursachten Emissionen ergeben sich drei Hauptbereiche zum Klimaschutz: 
 
− kohlendioxidarme Erzeugung und Verteilung von Energie  
− die Verminderung des Energieverbrauchs und  
− die Verbesserung von Verkehr und Mobilität. 
 
Ein Schwerpunkt ist, in allen drei Bereichen die Partnerschaft mit Bürgern und Wirtschaft beim 
Klimaschutz zu gewinnen. Dabei muss es vor allem darum gehen, die Partner in Erfurt über mögliche 
eigene Maßnahmen zum Klimaschutz zu informieren und ihnen Unterstützung für einen effektiven 
Klimaschutz zu geben. Dazu sind zunächst Informations-, Beratungs- und Koordinationsangebote seitens 
der Stadtverwaltung zu schaffen, weiter müssen aber perspektivisch auch Anreize zur Einbindung in den 
Klimaschutz angeboten werden. Die Stadt entwickelt zugleich eine Vorbild- und Demonstrationsfunktion 
mit allen städtischen Einrichtungen im eigenen Handlungsbereich (also inklusive der städtischen 
Eigenbetriebe und stadteigenen Kapitalgesellschaften). 
 
Die Maßnahmen sollen als Dienstleistungsangebote der Stadtverwaltung für Bürger und Wirtschaft 
verstanden werden. Daneben muss durch den Bürger die Legitimation der Maßnahmen der 
Stadtverwaltung und Wirtschaft erfolgen. Nach Möglichkeit sollen die Bürger in verschiedenen Formen 
beteiligt werden. Insgesamt ist es jedoch auch notwendig, ein hohes Maß an Verbindlichkeit für 
Klimaschutz auch über den unmittelbaren Handlungsbereich der Stadtverwaltung hinaus zu erzeugen. 
 
Zur Bilanzierung und zum Monitoring des Klimaschutzes in Erfurt wird ein angepasstes Modell 
(´verursacherorientiertes Territorialprinzip´) verwendet, das insbesondere die Bereiche umschließt, in 
denen vor Ort Handlungsoptionen bestehen. 
 
Insgesamt sind nicht nur die Interessen der Stadt Erfurt in Bezug auf die Gesundheits- und 
Daseinsvorsorge und die Übernahme einer Vorbildfunktion zu bedenken, sondern auch die Interessen der  
Bürger, die sich im Klimaschutz engagieren und an der Wertschöpfung durch den Klimaschutz beteiligt 
werden möchten, zugleich aber nur begrenzte eigene Ressourcen für den Klimaschutz bereitstellen  
 
können. Das Gleiche gilt für die Wirtschaft.Alle gesellschaftlichen Akteure sollen aktiviert/angesprochen 
und unterstützt werden, in ihren Möglichkeiten, im Bereich Klimaschutz tätig zu werden. Hierzu werden 
verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen, um das Engagement zu koordinieren und zu unterstützen. 
 
Das Klimaschutzkonzept benennt folgende konkrete Handlungsfelder, in denen ein adäquater Beitrag  
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geleistet werden kann: 
 
- Verkehr und Mobilität  
- Energieerzeugung  
- Energieeffizienz. 
 
Hieraus ergeben sich für die Äußere Oststadt folgende Potentiale,  Zielstellungen und Maßnahmen: 
 
Verkehr und Mobilität 
 
- Attraktiveren des Angebots von Radverkehr, Fußverkehr und öffentlichem Personennahverkehr  

gegenüber dem motorisierten Individualverkehr  
- Reduzierung von Lärm- und Feinstaubemissionen  
- Erhöhung von Verkehrssicherheit und städtebaulicher Aufenthaltsqualität  
- Verkehrsorganisation und Verkehrsmanagement zur Vermeidung und Verbesserung von Verkehr  
- Priorisierung und Stärkung des Umweltverbundes  
- Mobilitätsmanagement als Impulssetzer (Angebotsplanung für ÖPNV, ruhenden Verkehr und  

Schienenpersonennahverkehr)  
- Ausweitung der Erfurter Elektromobilität über die Stadtbahn hinaus auf den Individual- und  

Wirtschaftsverkehr  
- Integration von neuen Mobilitätsformen, wie multimodalen Verkehren, Carsharing oder neuen  

umweltschonenden Antriebsarten (Elektrofahrzeuge aller Art)  
- Parkraummanagement 
 
Energieerzeugung 
 
- verstärkte Beteiligung der Bürger bei kleinen Anlagen der Energieerzeugung (z.B. im Bereich der  

Photovoltaik und der Windkraft) durch Förderung von Bürgerkraftwerken  
- Ausbau erneuerbarer Energien  
- Ausbau Fernwärme und Nahwärme  
- Information und Beratung von Bürgern und Bau-Interessierten zu Photovoltaik, Solarthermie und 

oberflächennaher Geothermie (Solarkataster)  
- Ausbau der Energie-Infrastruktur zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit erneuerbarer Energien 
 
Energieeffizienz 
 
- Energie- und Klimaschutzdienstleistungen der Stadt durch Beratung und Unterstützung bei 

Realisierung und Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen. 
 
 
 
3.3.8 1. Nachhaltigkeitsstrategie der Landeshauptstadt Erfurt 
 
Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie wurde innerhalb der kommunalen Verwaltung in einen 
partizipativen Prozess eingebettet und umfasst neben einer Bestandsaufnahme die Identifizierung von 
Zielen, Teilzielen, Maßnahmen und Indikatoren, so dass nachfolgend eine regelmäßige Evaluierung, 
Berichterstattung und Nachjustierung erfolgen kann. 
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Somit wird ein strategisches Steuerungsinstrument etabliert, das es ermöglicht, gemeinsame 
Lösungsansätze innerhalb der Kommune zu entwickeln, vorhandene Ressourcen zu mobilisieren und 
querschnittorientiertes Denken und Handeln insbesondere in Verwaltung und Politik zu befördern. 
 
Ganzheitlich soll die Nachhaltigkeitsstrategie 12 Themenfelder enthalten: Demografie, Bildung, 
Gesellschaftliche Teilhabe/Gleichberechtigung, Natürliche Ressourcen und Umwelt, Klima und Energie, 
Mobilität, Arbeit und Wirtschaft, Gesundheit und Ernährung, Globale Verantwortung/Eine Welt, 
Sicherheit und das Themenfeld Konsum und Lebensstile. Aus diesen 12 Themenfeldern wurden 
gemeinsam mit den Vertreter/-innen der Stadtgesellschaft folgende sechs Themenfelder der städtischen 
Entwicklung priorisiert und diese mit strategischen und operativen Zielen und Maßnahmen zur 
Umsetzung untersetzt: 
 
- Bildung  
- Mobilität  
- Natürliche Ressourcen und Umwelt  
- Klima und Energie  
- Globale Verantwortung und Eine Welt  
- Arbeit und Wirtschaft. 
 
Das Handlungsprogramm, als zentrales Element der 1. Nachhaltigkeitsstrategie für die Landeshauptstadt 
Erfurt enthält: 
 
- Thematische Leitlinien  
- Strategische Ziele  
- Operative Ziele sowie  
- Maßnahmen zu den operativen Zielen. 
 
Aus diesen Leitlinien und Zielen lassen sich allgemeine und konkrete Maßnahmen für die Äußere Oststadt 
ableiten, die auf städtebaulicher Ebene sowohl durch kommunale als auch private Entscheidungen und 
Vorhaben umzusetzen bzw. zu unterstützen sind bzw. deren Umsetzbarkeit/Realisierbarkeit am konkreten 
Vorhaben bzw. am konkreten Grundstück geprüft werden muss (Modellprojekte, Entwicklung von 
Streuobstwiesen etc.). 
 
Bildung 
 
- Aufwertung von Stadtteilen und sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung  
- Stärkung/ Etablierung non-formaler Lernorte (Urban Gardening)  
- Nachhaltige Schulsanierung unter dem Fokus des gesamtinstitutionell en Ansatzes (Whole  

Institution Approach)  
- Öffnung von Schulen als soziale Treffpunkte im Quartier 
 
Mobilität 
 
- Regelmäßige Evaluierung/Monitoring des Modal-Split  
- Organisation fußgängerfreundlicher Nahversorgung  
- Umsetzung Radverkehrsnetz gemäß Verkehrsentwicklungsplan  
- Verbesserung der Abstellsituation für Fahrräder 
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- Festlegung weiterer Fahrradstraßen  
- Fahrplananpassung an sich verändernde Bedarfe und Maßnahmen der Stadtentwicklung  
- Stärkung des Stadtbahnnetzes  
- Aus- und Neubau der Park and Ride-Plätze an den Anschlussstellen des ÖPNV am Stadtrand  
- Modellprojekt zur Fußgängerstrategie in einem ausgewählten Stadtquartier  
- Pilotprojekt/Modellprojekt zur Umgestaltung des öffentlichen Raumes  
- autoarmes Wohnen durch schrittweise Senkung der Stellplatzschlüssel  
- Parkraummanagement  
- Bereitstellung von geeigneten Stellplätzen für Sharinganbieter  
- Festsetzen und Durchsetzen von Fahrgeschwindigkeiten  
- Rad- und fußgängerfreundliche Anpassung der Lichtsignalanlagen  
- Modellprojekt zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
 
Natürliche Ressourcen und Umwelt 
 
- Umwandlung städtischer Rasenflächen in artenreiche Wiesen  
- Biotopvernetzung  
- Umsetzung von freiwilligen Artenschutzmaßnahmen  
- Förderung von Lebensstätten im Siedlungsraum  
- Schaffung und Erhaltung von Hecken- und Gehölzstrukturen sowie Blühstreifen  
- Reduzierung/Sanierung von Altlastenstandorten  
- Nutzungskonzept für Streuobstwiesen  
- Entwicklung und Umsetzung von Demonstrationsvorhaben zur Abwasserbehandlung auf  

Stadtquartiersebene  
- Adaption der Kläranlage zur Mitbehandlung der Abwasserteilströme Gelb-, Braun- und 
 Schwarzwasser  
- Entwicklung von Piko-Parks (naturnahe teilöffentliche oder private Anwohnerparks von rund 

300 m² Fläche als innerstädtische Trittsteine der Artenvielfalt und Begegnungsfläche)  
- Sicherung und Entwicklung  von Urban Gardening  
- Sicherung und Entwicklung  grüner Höfe/ Blockinnenbereiche  
- Umsetzung der Ergebnisse des Projektes "Stadtgrün im Klimawandel - Erfurter Stadtgrünkonzept - 

ein BUGA 2021- Begleitprojekt“ (SIKEF)  
- Klimaanpassung des Stadtgrüns (z. B. klimaresiliente Begrünung)  
- Wiederbepflanzung aller offenen Baumscheiben in den Straßen  
- Erhöhung der Nachpflanzzahl  
- Nutzung notwendiger Nebenflächen/Abstandsgrün bestehender Infrastruktur als  

Biotopverbundachsen in der Stadt  
- Dachbegrünung (Festsetzung in Bebauungsplänen)  
- Förderung von Begrünung  
- Festsetzung Fassadenbegrünung in Bebauungsplänen ab bestimmter fensterloser Fläche  
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- Regenwasserbewirtschaftung  
- Umsetzung der Maßnahmen des Lärmaktionsplans  
- Lärmmindernde Straßenoberfläche 
 
Klima und Energie 
 
- Entwicklung autofreier/ autoarmer Quartierskonzepte  
- Absenkung des Stellplatzschlüssels durch begleitende Mobilitätskonzepte  
- Umsetzung Radverkehrskonzept  
- Errichtung von Niedertemperatur-Fernwärmenetzen bei der Entwicklung neuer Stadtquartiere  
- Schaffung neuer Standorte für Photovoltaik in Erfurt  
- Bereitstellung aller für Solarstromerzeugung geeigneten kommunalen Dachflächen  
- Förderung von Bürgerkraftwerken und Bürgerbeteiligung an der Energieerzeugung  
- Kombination von Dachbegrünung und Solarenergie bei Gebäuden 
 
- Erarbeitung Konzept zur Erhöhung des Erneuerbaren Energien (EE)-Anteils in der Erfurter  

Fernwärme  
- Förderung von Quartierswärmekonzepten  
- Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen 
 
Arbeit und Wirtschaft 
 
- Vorantreiben des Breitband-Ausbaus 
 
 
 
3.3.9 Klimagerechtes Flächenmanagement der Landeshauptstadt Erfurt 
 
Seit 2003 verzeichnet Erfurt eine kontinuierlich wachsende Einwohnerzahl. Die Standortnachfrage für 
Wohnungsbau als auch für gewerbliche Nutzung ist weiterhin als sehr hoch einzuschätzen, so dass 
Nachverdichtung, Reaktivierung von Brachflächen und Neubebauung initiiert werden, die sich zum Teil 
zusätzlich auf die stadtklimatischen und lufthygienischen Belange auswirken. Der Gesetzgeber hat den 
Städten bei der Aufstellung von Bauleitplänen vorgegeben, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die 
natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln und dabei insbesondere die Belange des 
Stadtklimas und der Klimaanpassung in der Stadtentwicklung zu berücksichtigen. Übergeordnetes Ziel ist 
die Schaffung und Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen. Die Aspekte des Stadtklimas 
sind durch die Stadtplanung beeinflussbar und deshalb frühzeitig in den Planungen zu berücksichtigen. 
 
Aufgrund dessen ist das vorliegende Klimaanpassungskonzept ´Klimagerechtes Flächenmanagement der 
Landeshauptstadt Erfurt´ erarbeitet worden, um für zukünftige Planungen fundierte Entscheidungs-
grundlagen bereitzustellen. Mit der gesamtstädtischen Klimaanalyse wurden risikobehaftete Belastungs-
räume und klimatisch positiv wirkende Ausgleichsräume detektiert. Generell sind dabei Belastungsräume 
aufzuwerten und Ausgleichsräume zu schützen. Damit lassen sich einerseits Flächenreserven und -poten-
tiale für eine nachhaltige Stadtentwicklung abbilden, andererseits werden Gebiete für potentielle Rück-
baumaßnahmen und notwendiger Grünflächenentwicklung ersichtlich. 
 
Bezüglich der Klimaeigenschaften wird die Stadt in räumliche Einheiten, in denen die mikroklimatisch  
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wichtigsten Faktoren relativ homogen und die klimatischen Bedingungen wenig unterschiedlich sind -
sogenannte Klimatope - eingeteilt. Die Äußere Oststadt ist hierbei dem sog. Stadtklimatop zugeordnet.  
 
Charakteristisch für das Stadtklima des Stadtklimatops ist eine überwiegend dichte, geschlossene  Zeilen- 
und Blockbebauung mit hauptsächlich hohen Baukörpern und Straßenschluchten. Bedingt durch den 
hohen Versiegelungsgrad, die ausgeprägten Oberflächenrauigkeiten und geringen Grünflächenanteile, ist 
der Stadtkörper während austauscharmer Strahlungsnächte deutlich überwärmt. Tagsüber treten hohe 
Strahlungstemperaturen auf, die zu Hitzestress führen. Die dichte städtische Bebauung verursacht 
ausgeprägte Wärmeinseln mit eingeschränkten Austauschbedingungen, die mit zeitweise ungünstigen 
human-biometeorologischen Verhältnissen und erhöhter Luftbelastung verbunden sind und das 
Stadtklima prägen.  
 
Für die Planung werden folgende Hinweise gegeben: 
 
- Entsiegelung und Begrünung  
- Blockentkernung  
- Fassaden-, Dach- und Hofbegrünungen anstreben  
- hohe Verkehrsdichte in engen Straßenschluchten vermeiden  
- Verkehrsberuhigung und emissionsarme Energieversorgung anstreben, z. B. Fernwärme. 
 
Um stadtteilbezogene Aussagen für ein klimagerechtes Flächenmanagement abzuleiten wurde in einem 
ersten Schritt eine flächendeckende Analyse der klimaökologischen Wertigkeit auf die Ebene der 
Stadtteilgrenzen heruntergebrochen. 
 
Die Krämpfervorstadt liegt hierbei mit nahezu 55 % im Bereich Überwärmungspotential / Moderate 
Überwärmung / starke Überwärmung. Ca. 45 % liegen im Bereich Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet / 
Frischluftentstehungsgebiet / Misch- und Übergangsklimat. Um eine Aussage zur mögliche Belastung im 
einzelnen Stadtteil treffen zu können, wurden die Kriterien Überwärmungsgrad, Exposition und 
Anfälligkeit einer Stufe zugeordnet und flossen so in die Gesamtbe-wertung ein. Die Äußere Oststadt liegt 
mit einer möglichen Belastung von 3,7 im oberen ´Überwärmungs-Bereich´ (Bewertung von1,3 bis 4,3). 
 
Damit deutet die Gesamtbewertung in Richtung klimatische Defizite/ Überwärmung hin. Im Sinne eines 
Flächenmanagementsystems sind aus stadtklimatischer Sicht demnach Maßnahmen erforderlich. 
 
Die Planungshinweiskarte führt hierzu alle stadtklimatisch relevanten Teilaspekte zusammen und leitet 
Planungsempfehlungen ab. Generelle Zielsetzung ist die Erhaltung bzw. die Verbesserung der 
klimatischen und lufthygienischen Situation in Erfurt. 
 
Für eine klimagerechte Planung sind Folgende Zielsetzungen zu verfolgen: 
 
- Frisch- und Kaltluftzufuhr durch lokale Windsysteme sichern und fördern  
- Durchlüftung der Kernstadt sichern und fördern  
- human-bioklimatische Aufenthaltsbedingungen verbessern  
- Luftschadstoffemissionen reduzieren  
- zukünftig mögliche Belastungen durch den Klimawandel berücksichtigen  
- natürliche Vegetation sichern und fördern  
- Versiegelung vermeiden und Entsiegeln fördern. 
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Aus den stadtklimarelevanten Teilaspekten ergeben sich für die Äußere Oststadt folgende 
Planungserfordernisse: 
 
Thermische Klimatopklassifizierung der Klimafunktionskarte der Ist-Situation 
 
- Gebäudevolumen reduzieren und Bauhöhen gering halten  
- GRZ und GFZ nach BauNVO einhalten und Verdichtung vermeiden  
- Flächenversiegelung vermeiden und Entsiegelungsmaßnahmen fördern  
- Grün- und Parkanlagen (Vegetationsflächen) erhöhen und vernetzen  
- Fassaden-, Dach- und Hofbegrünung fördern  
- Laubbaumbestand sichern und erweitern (u.a. zur Reduktion der Strahlungstemperatur durch  

Schattenwurf)  
- Verminderung des Wärmeeintrags und Erhöhung der Albedo (z.B. helle Fassaden)  
- Verdunstung und Versickerung ermöglichen 
 
Lokale Belüftung 
 
Luftleitbahnen (Bereich Bahndamm) 
 
- Sicherung/Aufweitung der (eingeschränkten) Flächen  
- Eindringtiefen ausbauen, um Belastungsräume zu erreichen  
- Orientierung an Strömungsrichtungen  
- Gebäudestellung/-ausrichtung beachten; keine Riegelbildung zu lassen 
 
Durchlüftungsbahnen (Leipziger Straße, Bereich südlich der Iderhoffstraße): 
 
- Sicherung der Flächen und des Strömungsquerschnittes  
- Höhen-/Breitenverhältnis ausreichend dimensionieren  
- Strömungsbarrieren vermeiden. 
 
 
 
3.3.10 KlimAdapTiT  

Entwicklung von Klima-Adaptionsstrategien und -Technologien in Thüringen 
Anpassung an den Klimawandel - Maßnahmenkatalog der Landeshauptstadt Erfurt 

 
Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel hat die Bundesregierung 2008 beschlossen. Mit 
den darin festgelegten Handlungsfeldern wurde der Grundstein gelegt, die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Klimaänderungen und deren Auswirkungen in Deutschland zu  erhöhen. Für die Stadt Erfurt 
lassen sich daraus sechs Handlungsfelder mit hoher Relevanz für  die Klimafolgen und deren 
Anpassungsmaßnahmen identifizieren: 
 
- Menschliche Gesundheit  
- Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz  
- Wasserwirtschaft  
- Katastrophenschutz  
- Bauwesen 



Integriertes städtebauliches Rahmenkonzept Äußere Oststadt                                                           Fortschreibung 2022       
 

 
 

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung    24  
 

 
 
- Verkehrswesen. 
 
Für die Äußere Oststadt können hieraus folgende Anpassungsmaßnahmen abgeleitet werden: 
 
- Öffentliche Investitionen in die klimagerechte Stadtentwicklung  
- Schaffung einer hohen Strukturvielfalt (Baumarten und Altersklassen)  
- Anbau standortgerechter trockenheitstoleranter Arten und Schutz vor Schädlingen  
- Erhaltung grüner Bänder  
- Entsiegelung zum natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche  
- Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers versiegelter Fläche  
- Errichtung von Regenwasserrückhaltebecken  
- Entkopplung des Regenwassers von der Kanalisation  
- Anlegen von Sickermulden für verzögerten Abfluss / Grundwasserneubildung  
- Bauliche Maßnahmen, die das Aufheizen der Innenräume verhindern (u. a. Verschattung,  

Verglasung, Dämmung, Lüftung, Kühlung)  
- Maßnahmen in der Neubauplanung, die das Aufheizen der Innenräume begrenzen (u. a.  

Gebäudeexposition, Grün- und Baumpflanzungen)  
- Energetische Sanierung des Altbaubestandes (Kälte- und Wärmeschutz)  
- Umsetzung baurechtlicher Regelungen im Neubau und Sensibilisierung der Gebäude- 

eigentümer*innen im Bestand (EnEV, DIN 4108 Teil 2 Sommerlicher Wärmeschutz)  
- Umsetzung in kommunalen Liegenschaften (Vorbildwirkung)  
- Witterungseinflüsse und Schäden durch Naturgewalten Technischer Schutz und Meidung von  

Gefahrengebieten (z. B. Hochwasser)  
- Kalt- und Frischluftschneisen, die zur Belüftung der Kernstadt dienen, sind zu erhalten und in  

ihrer Funktionsfähigkeit zu verbessern  
- Vermeiden von Neuversiegelungen unbebauter Flächen  
- Entsiegelungs-, Begrünungs- und Dichtereduzierungsmöglichkeiten nutzen  
- Verschattung durch Baumalleen, Rückstrahlung durch hellere Oberflächen  
- kürzere Intervalle bei der Beseitigung von Spurrillen  
- Anpassung der verwendeten Baumaterialien für die Erneuerung der Straßendecke oder den  

Straßenausbau (Wahl von Straßenbelagzusatzstoffen)  
- Prüfung von entwässerungsschwachen Zonen (z. B. Querneigungswechsel). 
 
 
 
3.3.11 Hitzerobuste Stadt - HeatResilientCity 
 
HeatResilientCity ist ein Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 
 
An zwei Beispielquartieren, u. a. der Erfurter Krämpfervorstadt, soll die Belastung durch Sommerhitze 
reduziert werden, indem man Anpassungsmaßnahmen an Gebäuden und in Freiräumen entwickelt, 
umsetzt und bewertet. So soll die Behaglichkeit und Leistungsfähigkeit der Menschen gesichert und die 
Aufenthaltsqualität im Freien gesteigert werden. 



Integriertes städtebauliches Rahmenkonzept Äußere Oststadt                                                           Fortschreibung 2022       
 

 
 

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung    25  
 

 
 
Die Maßnahmen sollen innovativ, sozial gerecht und von den Bewohnerinnen und Bewohnern akzeptiert  
sein. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen auch in anderen Quartieren und Städten bei zukünftigen 
Planungen angewandt werden. Um die Bedarfe der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Eigentümer-
schaft zu filtern, werden unterschiedliche Kommunikationsprozesse eingesetzt, wie beispielsweise 
Quartiersbefragungen und daraus resultierend Workshops und Veranstaltungen. Eine umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit informiert und sensibilisiert die Bevölkerung in der Oststadt wie auch die gesamte 
Stadtgesellschaft. 
 
Basierend auf den Erkenntnissen des Forschungsprojekts wurde ein Maßnahmenkonzept für die Innere 
und Äußere Oststadt erarbeitet. Räumliche Handlungsschwerpunkte in der Äußeren Oststadt hierbei sind: 
 
- Quartier Iderhoffstraße  
- Quartier Stadtwerke-Areal  
- Quartier ICE-City  
- Quartier Blumenschmidtstraße. 
 
Die Maßnahmen sind in nachfolgend genannte Handlungsbereiche mit entsprechenden konkreten 
Maßnahmen gegliedert. 
 
Freiraum & Biodiversität 
 
- Öffentlich zugängliches Trinkwasser gewährleisten: Trinkbrunnen, Refill-Anlagen und -angebote  

bei öffentlichen und privaten Dritten  
- Sprühnebelanlagen/Nebeldusche und mobile Wasserspiele im öffentlichen Raum ermöglichen  
- Beschattete Sitzmöglichkeiten auf Plätzen und an Wegen installieren  
- Straßenbegleitgrün fördern, Nachpflanzungen zeitnah gewährleisten   
- Freiräume gemäß dem Grüne Finger-Prinzip stärken  
- Verbesserung der Aufenthalts- und Freiraumqualität  
- Kühle Orte etablieren  
- Biodiversität des Stadtgrüns fördern, Einsatz vielfältiger Arten und Sorten gewährleisten  
- Regenwasserbewirtschaftungssysteme, Bewässerungs- und Versickerungssysteme als Standard 

umsetzen  
- Leitungen zur Schaffung von Freiräumen verlagern  
- Verkehrsmindernde Mobilitätskonzepte fördern  
- ÖPNV-Haltestellen mit grünen Dächern zur Retention und Förderung der Biodiversität sowie 

Kühlung von Wartehäuschen und Verbesserung der Aufenthaltsqualität errichten  
- Saugbagger zur Freimachung von Baumscheiben als vorbereitendes Mittel im Bereich der offenen 

Bauweise und als Alternative zur Handschachtung einsetzen  
- Mindestabstände zwischen neugepflanzten Bäumen und Infrastrukturrohren/Hausanschluss 

reduzieren, Wurzelschutz bspw. durch Wurzelsperren/Wurzelschutzfolien garantieren  
- Obligatorische baumfachliche Begleitung von Maßnahmen im Tiefbaubereich durchführen  
- Innovative Bewässerungssysteme bspw. Brauchwasserleitungen zur Tröpfchenbewässerung für 

Bäume, Sträucher und Stauden oder Bewässerung der Bäume durch Mulden- und Rigolensysteme/ 
Baum-Rigolensysteme, Regenwassermanagement im Quartier, Nutzung von Grauwasserzisternen 
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umsetzen  
- Integration von Begrünung an Gebäudefassaden  
- Leitfaden zur Dach- und Fassadenbegrünung mit konkretem Bezug auf den Stadtraum Erfurt 

entwickeln  
- Quartiersschulungen von Gebäudegrünanbietern für Eigentümer*innen durchführen 
 
- Förderprogramm für Gebäudebegrünung auflegen  
- Bei der Beurteilung der denkmalrechtlichen Grundvoraussetzungen die Begrünung von Gebäuden 

als gleichberechtigten Belang in der Abwägung anerkennen 
 
Gebäude und Energie 
 
- Dach- oder Fassadenbegrünung in verdichteten Bereichen im Neubau und Bestand fördern   
- Außen- sowie innenliegende Verschattungssysteme im Neubau und Bestand einsetzen  
- Sonnenschutzverglasung im Neubau und Bestand einsetzen  
- Helle Fassadenoberflächenfarben, hohe Albedo im Neubau und Bestand ermöglichen  
- Innere Lasten im Neubau und Bestand minimieren  
- Gebäude und deren Architektur und Konstruktion im Neubau im Hinblick der Hitzeresilienz 

ausrichten  
- Geeignete und effiziente Baumaterialien unter Beachtung des winterlichen und sommerlichen 

Wärmeschutzes für die Außen- und Innenbauteile einsetzen  
- Stadtklimatische Rahmenbedingungen bei der Bebauungsplanung optimal ausnutzen  
- Gebäude- und Fenster sowie Gebäudelücken bei der Gebäudeplanung effizient ausrichten. 

Belüftungssysteme, technische Optimierung des Luftwechsels innerhalb des Gebäudes 
integrieren  

- Be- und Entlüftungsanlagen oder adiabate Kühlsysteme einsetzen  
- Klima(split)anlagen und Monoblock als letzte Möglichkeit einsetzen, wenn alle oben genannten 

Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt erzielen konnten  
- Fördermöglichkeiten für Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Entsiegelungsflächen in stark 

verdichteten Bereichen schaffen  
- Gründach-Potenziale erkennen  
- Sanierungskonzepte zur Sicherung des sommerlichen Wärmeschutzes fördern und umsetzen 
 
Lebensqualität & Bewohnerperspektive 
 
- Gekühlte Räume (z. B. Bibliotheken) als Zufluchtsorte (kühle Orte) etablieren, Hinweise auch via 

Hinweisschilder und Stadtpläne  
- Gemeinschaftsgärten, interkulturelle Gärten und Urban Gardening fördern  
- Beratung und Begleitung von Bürgeraktionen ermöglichen (z. B. Pflanzpatenschaften, -aktionen)  
- „Kühle Räume“ im Quartier schaffen, die gleichzeitig als Ort für bürgerschaftliches Engagement 

und der Begegnung dienen 
 
Governance (Steuerungsinstrumente & Akteursperspektiven) 
 
- Vertiefung und Verstetigung der in 2020 begonnenen Umsetzung des Hitzeaktionsplans als 
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übergreifendes Instrument zur Vernetzung der Aktivitäten zur Hitzeanpassung & Gesundheits-
vorsorge  

- Im Zuge der Neuordnung der Äußeren Oststadt sollten öffentliche Ausweisungen von kühlen 
Orten in Gebäuden und in Grünflächen sowie die Anbringung von Temperaturanzeigen integriert 
werden.  

- Partizipation in Planungsprozessen stärken  
- Berücksichtigung/Beachtung des Erfurter Stadtgrünkonzepts im Klimawandel (SIKEF, im 

November 2020 veröffentlicht), im Rahmen von Neubauplanungen sowie Maßnahmen im 
Gebäudebestand 

- Verbindliche inhaltliche und organisatorische Standards zur Zusammenarbeit bei kommunalen 
Planungen und Projekten, frühzeitige Sicherung und Abstimmung von Planungszielen  

- Zielformulierung des nachhaltigen und hitzeresilienten Planens und Bauens in die Kriterien-
kataloge städtebaulicher Wettbewerbe (bspw. Ideen- und Realisierungswettbewerbe) integrieren  

- Verbindliche Standards zum ökologischen und resilienten Planen und Bauen sowie 
Gebäudeoptimierungen definieren  

- Freiraumkonzept erstellen mit verbindlichen Standards zur Aufwertung der öffentlichen Frei-
flächen und des Straßenbegleitgrüns sowie dem Ziel der Darstellung von Cool Spots alle 400 
Meter als Trittsteine, Stadtklimakarte zum Ist- und Soll-Zustand mit Hervorhebung der Hot- und 
Cool Spots  

- Aufnahme klarer Definitionen zur Gebäudebegrünung in der Begrünungssatzung der Stadt Erfurt 
(Darlegung von Mindeststandards bspw. extensiv oder intensiv begrünt, Artenvorschläge usw.)  

- Die künftigen Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde und die kommunalen Satzungen 
zu Baumschutz, Begrünung und Vorgarten sind hinsichtlich der Hitzeanpassung aufeinander 
abzustimmen und die Hitzeresilienz zu integrieren.  

- Strategische Entwicklung und Abstimmung von Standards von Systemen zur Bündelung der 
technischen Infrastruktur im unterirdischen Straßenraum, zur Minderung der Nutzungskonflikte 
zwischen Infrastruktur und Stadtgrün  

- Verstärkte Zusammenarbeit mit Einzeleigentümern, Wohnungsunternehmen, Investoren und 
Projektentwicklern zur verstärkten Information und Sensibilisierung von Klimaanpassungs-
maßnahmen an Hitze zur Minderung des Nutzer-Investor-Dilemmas  

- Individuelle Vorsorge und Eigeninitiativen der Bürger*innen unterstützen, bspw. kleinräumige 
Entsiegelung, Baumpatenschaften, Insektenschutz durch Blühflächen, energetische Sanierung 
bei Hausgemeinschaften  

- Begrünung und Öffnung halböffentlicher Räume als Naherholungsorte für die Anwohner, z. B. 
Schulhöfe außerhalb der Unterrichtszeiten  

- Informelle Anreizsysteme schaffen, bspw. in Form von Hinterhof- oder Vorgartenwettbewerben, 
Bürgerfonds und Förderprogrammen für Entsiegelungsmaßnahmen und Eigentümerkoopera-
tionen.  

- Umgang mit Ausnahmegenehmigungen und Befreiungsverfahren im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens  

- Maß der baulichen Nutzung: Die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl sind verbindlich 
und ohne (nachträgliche) Ausnahmen (z. B. bei Erfüllung der Umweltparameter) einzuhalten. Mit  
der Regelung der zulässigen überbaubaren Grundfläche soll der besonderen Bedeutung der nicht  
versiegelten Grundstücksfläche für die Erhaltung der natürlichen Bodenfunktion und die  
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Verbesserung des Stadtklimas Rechnung getragen werden. Die Geschossflächenzahl gilt als 
weiteres Maß der städtebaulichen Dichte.  

- Die Festsetzung von Hitzeanpassungsmaßnahmen (bspw. Gründach) im Bebauungsplan auch 
nachträglich möglich machen 

 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind mit Handlungsfeldern, Zeithorizont, Verantwortlichkeiten und 
Hinweisen untersetzt. So sollen vielfältige Planungsansätze und multifunktionale Kopplungseffekte 
aufgezeigt werden.  
 
 
 
3.3.12 Selbstverpflichtungserklärung der Stadt Erfurt zum Baumschutz 
 
Der Erfurter Stadtrat hat mit Beschluss vom 28. September 2022 die Selbstverpflichtungserklärung zum 
Baumschutz beschlossen. Demnach müssen künftig große städtische Planungen ein Baumschutzkonzept 
aufweisen, Baumaßnahmen selbst müssen durch qualifizierte Baumfachleute begleitet werden, bei 
kleineren Vorhaben genügen spezielle Wurzelprotokolle. Innerhalb von zwei Jahren soll es ein öffentlich 
einsehbares Baumkataster geben. 
 
Neben der Baumschutzsatzung und weiteren Normen zum Baumschutz bedeutet die Selbstverpflich-
tungserklärung eine konkrete und klare Ergänzung zum verbesserten Schutz vor allem des vorhandenen 
Baumbestands. 
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3.4 Konzepte und Planungen im Sanierungsgebiet 
 
3.4.1 Rahmenplan ICE-City Ost 
 
Mit der Fertigstellung des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 8 (VDE 8) im Jahr 2017 ist Erfurt 
zum ICE-Kreuz der neuen Hochgeschwindigkeitstrassen Berlin-München und Frankfurt-Dresden 
avanciert. Das Verkehrsaufkommen hat sich um mehr als 50 Prozent erhöht, die Reisezeiten in diese 
Städte haben sich auf durchschnittlich zwei Stunden verkürzt. 
 
Verbunden mit dieser Erreichbarkeitsverbesserung sind Synergieeffekte, die für die städtebauliche 
und wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt Erfurt genutzt werden. Für den Bereich "ICE-
City Ost/Neues Schmidtstedter Tor" wurde ein städtebauliches Konzept mit dem Ziel erarbeitet, die 
überwiegend im Eigentum der DB Netz AG befindlichen Brach- und Nachnutzungsflächen im 
Bahnhofsumfeld einer adäquaten städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. 
 
Das Städtebauprojekt "ICE-City Ost" - entlang der Bahnstrecke und in fußläufiger Entfernung vom 
Hauptbahnhof und der Erfurter Innenstadt gelegen - soll als lebendiger Premiumstandort vielfältige 
Dienstleistungen, Büro- und Gewerbeflächen, Hotels, ein Tagungs- und Kongresszentrum,  
 
Gastronomie, Event- und Kulturnutzungen sowie Parkmöglichkeiten bieten. Das Areal östlich des 
Hauptbahnhofs soll zu einem nachhaltigen, mobilitätsaffinen Quartier für Kommunikation, 
Dienstleistung und Kreativwirtschaft entwickelt werden. Zwei Hochhäuser werden sich als 
großzügig sichtbares, markantes Entree zur Altstadt und den östlichen Stadtteilen präsentieren. 
 
Die Grundlagen der Konzeption ´ICE-City Ost´ definiert ein städtebaulicher Rahmenplan, der auf 
dem 1. Preis eines 2012 ausgelobten Wettbewerbs basiert und weiter fortgeschrieben wurde. 
 
Für die das Tor zur ´ICE-City Ost´ bildenden zwei Hochhäuser wurde im Dezember 2019 der 
Realisierungswettbewerb ´Atlantic Hotel & Tower Ost´ entschieden, an dem sechs Planungsbüros 
teilgenommen haben. Das Preisgericht beschloss einstimmig den Entwurf des Büros Delugan Meissl 
Associated Architects aus Wien als 1. Preis. 
 
Projektdaten 
 
Juni 2012 
 Gutachterverfahren 'ICE-City Ost/Neues Schmidtstedter Tor' mit vier teilnehmenden Büros. 
  Der 1. Preis wurde an das Büro Machleidt GmbH mit Winkelmüller Architekten und sinai  

Gesellschaft von Landschaftsarchitekten vergeben. 
 

April 2013 
Stadtratsbeschluss zum städtebaulichen Rahmenplan 'ICE-City Ost/Neues Schmidtstedter 
Tor' auf Grundlage des 2012 durchgeführten Gutachterverfahrens 
 

November 2015 
Überarbeitung/Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans, durch den Stadtrat am 
03.03.2016 beschlossen 

 
September 2017 
 Realisierungswettbewerb 'Promenadendeck' ICE-City Ost mit vier teilnehmenden Büros 



Integriertes städtebauliches Rahmenkonzept Äußere Oststadt                                                           Fortschreibung 2022       
 

 
 

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung    30  
 

 
 
Mai 2019 

Bekanntmachung Bebauungsplan KRV706 "ICE-City Ost, Teil A" - Aufstellungsbeschluss, 
Billigung des Vorentwurfs und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (siehe 3.3.6 
Bebauungspläne) 

 
September 2019 
 Realisierungswettbewerb 'Atlantic Hotel & Tower Ost' mit sechs teilnehmenden Büros 
 
Dezember 2022 

Eröffnung des Promenadendecks 
 
 
 
3.4.2 Städtebauliche Studie ´Quartier Stadtwerke´ 
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des ´Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzepts Äußere Oststadt´ 
im Jahr 2015 lagen für die im Eigentum der Stadtwerke Erfurt befindlichen Flächen der ehemaligen 
Gas- und Kraftwerkstandorte südlich der Iderhoffstraße keine hinreichenden Unterlagen zur 
Beurteilung der notwendigen Altlasten-Sanierungsmöglichkeiten und den damit verbundenen 
Aufwendungen vor. Aus diesem Grund wurde diese Teilfläche im Sinne eines städtebaulichen 
Gesamtkonzeptes zwar in die Planung einbezogen, jedoch nicht im Detail Gegenstand des 
Beschlusses. Die im ´Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzept Äußere Oststadt´ für das Gebiet 
der sogenannten Stadtwerkefläche dargestellten Ziele wurden als Arbeitsgrundlage der Verwaltung 
lediglich bestätigt.  
 
Es folgten weitergehende detaillierte Untersuchungen und Gutachten, um die Altlastensituation 
angemessen beurteilen zu können. Auf Grundlage der Erkenntnisse wurde die sogenannte 
Städtebauliche Studie ´Quartier Stadtwerke´ von den Stadtwerken Erfurt SWE - Eigentümer der 
Flächen - beauftragt, welche die städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten mit dem grund-
legenden Ziel, die Äußere Oststadt zu einem attraktiven innerstädtischen Wohnstadtteil zu 
entwickeln, in Varianten untersuchte. Die Erarbeitung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung Erfurt und dem zuständigen Bereich des Landesverwaltungsamtes Thüringen 
(heute Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz). Hierbei wurden sämtliche 
umweltrelevanten und abfallrechtlichen Belange und die darauf basierenden Mehrkostenauf- 
wendungen bei einer Neubebauung beachtet, sowie immissionsschutzrechtliche (Kraftwerkstand-
ort im Norden, Bahnanlagen im Süden) und klimatische Belange (Frischluftschneise) einbezogen.  
 
Eine besondere Bedeutung wurde der wirtschaftlichen Betrachtung beigemessen. Unter den 
Aspekten Umsetzbarkeit und Rentabilität wurde eine für die Stadt städtebaulich qualitätvolle 
Lösung bei überschaubaren Kosten angestrebt. Hierbei wurden Spielräume in der An- und 
Zuordnung der Flächen und Funktionen ausgelotet, um den Eingriff einer Altlastensanierung  und 
damit gleichzeitig die Sanierungskosten zu optimieren.  
 
Für das Nutzungskonzept wurden  folgende Nutzungen berücksichtigt: 
 
- Wohnbauflächen/ Gebäude,  
- Gemischte Bauflächen/  Gebäude,  
- Verkehrsflächen und   
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- Grün- und Freiflächen sowie städtische Freiflächen. 
 
Basis der Variantendiskussion bildeten vier städtebauliche Grobszenarien, anhand derer die 
Lageoptionen der Ost-West-Frischluftschneise diskutiert wurden. Mittels einer speziell ent- 
wickelten Methode als Instrument für die integrierte Bewertung von ökologisch belasteten, 
brachliegenden Grundstücken konnten neben technischen, ökologischen und abfallrechtlichen, 
juristischen und ökonomischen Belangen vor allem auch  städtebauliche Aspekte in die 
Untersuchung einbezogen werden. 
 
Mit Hilfe einer städtebaulichen Bewertungsmatrix wurden die grundsätzlich unterschiedlichen 
städtebaulichen Varianten bewertet. Hierbei wurden städtebauliche Kennwerte, wie Flächenent- 
wicklung nach Nutzungsart bzw. Anzahl der Wohn- bzw. Nutzungseinheiten, erhoben sowie die 
ökologischen und technischen Rahmenbedingungen zugrunde gelegt und eine Kostenprognose 
(Revitalisierungskosten, Erschließungskosten, Herstellungskosten öffentliches Grün, sonstige 
Kosten) erstellt. Für alle Varianten wurden Fassaden- und Dachbegrünungen und die Anordnung 
von schattenspendenden Großgrün im Hinblick auf einen aktiven Klimaschutz sowie ein möglichst 
geringer Anteil an versiegelten Flächen angenommen. 
 
Im Ergebnis der Bewertung der vier untersuchten Varianten kam es zu einer  strukturellen Neuord- 
nung der Flächennutzungen gegenüber dem ´Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzept Äußere 
Oststadt´ von 2016. So wurde der Grünzug leicht in Richtung Norden verschoben und die städte- 
baulichen Strukturen der Inneren Oststadt gemäß Rahmenkonzept aufgegriffen und die Block- 
formen weitergeführt. 
 
Mit dem so entwickelten städtebaulichen Konzept wurden die Voraussetzungen geschaffen, die 
innerörtliche Brachfläche in den Kreislauf der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung wieder- 
einzugliedern. Die aus ökonomischer Sicht in der Regel zu hohen Risiken wurden mit der früh- 
zeitigen engen Verknüpfung städtebaulicher und umweltrelevanter Aspekte und dem Schritt-für-
Schritt-Abgleich von Aufwand und Nutzen der Revitalisierung signifikant reduziert. Mit der Studie 
gelang es, den oft langwierigen und schwierigen Prozess der Brachflächenrevitalisierung zu 
strukturieren. Die  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung soll Entscheidungsträger sensibilisieren und 
potentielle Projektentwickler in ihrer Entscheidung unterstützen. 
 
Die Ergebnisse der Studie fließen in das Rahmenkonzept ein. 
 
 
 
3.4.3 Verkehrserschließung Äußere Oststadt 
 
Ausgehend von den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses, den Planungsüberlegungen und den 
Zielstellungen des ´Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzepts Äußere Oststadt´ wurden in 
einer Untersuchung die verkehrlichen Auswirkungen, die mit der Umsetzung des Konzepts einher-
gehen, und mögliche Erschließungsvarianten betrachtet und diskutiert. Hierbei lag das Augenmerk 
auf einem nachhaltigen und der Standortspezifik angepassten Mobilitätskonzept, dass sowohl die 
bestehenden Defizite angrenzender Gebiete berücksichtigt, wie auch stärker als in anderen 
Wohngebieten zeitgemäße und alternative Mobilitätsformen befördert und verknüpft. 
 
Mit der präferierten Zielstellung eines ´multimodalen Erschließungssystems´ sollen hierbei attrak- 
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tive Voraussetzungen für den Fuß- und Radverkehr geschaffen werden. Rückgrat der Überlegungen 
soll ein leistungsfähiger und hoch attraktiver Nahverkehr sein, bei dem adäquat zum Besiedlungs- 
fortschritt auch der Einsatz neuartiger emissionsloser Verkehrsmittel bis hin zum Einsatz autonom 
verkehrender Elemente denkbar sein wird. 
 
Um die Pkw-Haltungsquote und somit den Stellplatzbedarf zu reduzieren, sollen vorwiegend in 
Haltestellenbereichen Mobilitätsstationen mit Car-Sharing-Standorten, Abstellanlagen für Fahr- 
räder, ggf. Leihradstationen, ergänzt mit Elektroladestationen, eingerichtet werden. Damit sollen 
Anreize geschaffen werden, über konkrete Mobilitätskonzepte den notwendigen Stellplatzbedarf in 
den Wohnstrukturen zu reduzieren und ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu befördern. 
 
Die Untersuchung definiert ein integriertes Verkehrskonzept für die Äußere Oststadt, welches das 
vorhandene Straßennetz zu Grunde legt, bedarfsgerecht weiterentwickelt bzw. umbaut und den 
Fokus auf attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für umweltfreundliche, emissionsarme Verkehrs-
arten und -mittel im Plangebiet legt. 
 
Die Verkehrserschließung erfolgt unter folgenden Prämissen: 
 
- Die Erschließung erfolgt verkehrsflächenarm.  
- Zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsarten sind attraktive Rad- und Fußweganlagen 
 sowie in Verbindung mit Haltestellen des ÖPNV ein oder mehrere mögliche Standorte für 

Mobilitätsstationen geplant.  
- Es werden grundsätzliche Aussagen zu Umfang und Unterbringung des ruhenden Verkehrs  

getroffen.  
- Als eine mögliche Erschließungsvariante wird ein autoarmes Konzept entwickelt. Die 

entstehenden Auswirkungen auf die umliegenden Quartiere werden dargestellt. 
 
Mit Hilfe modellmäßig prognostizierter Verkehrsbelastungen wurden die Auswirkungen der 
Entwicklung der Äußeren Oststadt auf das Straßennetz im und um das Planungsgebiet ermittelt  
und verkehrstechnisch sowie städtebaulich bewertet. Dazu wurden verschiedene Erschließungs- 
szenarien betrachtet, die unterschiedliche Planungsphilosophien insbesondere hinsichtlich der 
Verkehrsmittelwahl berücksichtigen. 
 
Im Rahmenkonzept für die äußere Oststadt 2016 war eine ÖPNV-Erschließung des Gebietes mittels 
Stadtbahn enthalten. Nähere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass das Fahrgastaufkommen 
zu gering ist, um die hohen Investitionen für eine solche Trasse zu rechtfertigen. Es ist deshalb mit 
ähnlicher Führung durch Nutzung bestehender und geplanter Straßen eine Stadtbuserschließung 
auf der Relation Busbahnhof - Äußere Oststadt - Haltestelle Greifswalder  Straße (Verknüpfung 
Stadtbahn) - Greifswalder Straße (Alter Schlachthof) vorgesehen. 
 
 
 
3.4.4 Energiekonzept 
 
Die städtebauliche Neuordnung der Äußeren Oststadt stellt die einmalige Chance dar, Ver- und 
Entsorgungssysteme in Verbindung mit einem umfangreichen Gebäudeneubau gemeinsam 
technisch aufeinander abgestimmt zu entwickeln. Dies ebnet den Weg für den Einsatz hoch-
effizienter und klimaschonender Versorgungstechnik unter Einbeziehung erneuerbarer Energien. 



Integriertes städtebauliches Rahmenkonzept Äußere Oststadt                                                           Fortschreibung 2022       
 

 
 

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung    33  
 

 
 
Gleichsam kann die Erweiterung der Versorgungsangebote, beispielsweise im Bereich der Kühlung 
von Gebäuden oder in der Bereitstellung von Strom für Elektrofahrzeuge, ermöglicht werden. Mit 
dem vorliegenden Energiekonzept Äußere Oststadt trägt die Landeshauptstadt Erfurt substantiell 
zum Erreichen der Ziele des Klimaschutzkonzeptes und des Handlungskonzeptes Klimaschutz bei. 
 
Die vorliegenden Überlegungen zur Wärme-, Kälte- und Stromversorgung des zentrumsnahen 
Stadtteils wurden unter der Maßgabe entwickelt, dass die bauliche Umsetzung in der geplanten 
Größenordnung nicht in einem Schritt, sondern zeitlich gestaffelt erfolgt. Die jeweils benötigten 
technischen Anlagen und Versorgungsnetze bauen sukzessiv aufeinander auf und können bei Bedarf 
erweitert werden.  
 
Die Entwicklung der Versorgungsnetze erfolgt von zwei separaten Standorten:  
 
- vom bereits bestehenden Heizwerk in der Iderhoffstraße,  
- vom geplanten Parkhaus der zukünftigen ICE-City im Südwesten.  
 
Langfristig sollen beide Netze miteinander verknüpft werden. 
 
Die Wärmeversorgung soll über ein lokales Niedertemperatur-Fernwärmenetz (NTFW) mit Vorlauf- 
temperaturen von ca. 70°C unter Einbindung und vorrangigen Nutzung Erneuerbarer Energie 
(Solarthermie) und gewerblicher Abwärme erfolgen. Grundlage für die NTFW sind die heutigen und 
zukünftig hohen energetischen Anforderungen an den Neubau (weniger Wärmebedarf, hohe Anteile 
an regenerativen Energien zur Deckung des Bedarfes) und das durch die bestehende Fernwärme- 
satzung für das Quartier geltende Nutzungsgebot der örtlichen Fernwärme. 
 
Bei der Stromversorgung besteht die Möglichkeit, einen hohen Anteil durch Solarstrom zu decken, 
indem sämtliche geeignete Dachflächen im Neubau für die Nutzung von PV-Modulen genutzt 
werden und die Dachformen für solare Nutzungen optimiert ausgestaltet werden.  
 
Die Kälteversorgung (sommerlicher Raumkühlungsbedarf) soll in der ICE-City durch aktive (PV-Strom 
getriebene Kompressionskältemaschinen) und passive Systeme (Verschattung, Erdwärmetauscher) 
realisiert werden. Der Strombedarf für die Kühlung kann bilanziell vollständig über die solaren 
Erträge der PV-Module an den Gebäuden der ICE-City gedeckt werden. 
 
Im Bereich der Mobilität schlägt das Energiekonzept Äußere Oststadt die Bereitstellung von Lade- 
infrastrukturen auf mindestens 10 % der zukünftig zu errichtenden Stellplätze vor und entspricht 
damit der vom Stadtrat am 01.11.2016 beschlossenen Förderung der Elektromobilität (DS 1117/17).  
Die Erzeugung des benötigten Stroms kann bilanziell über PV-Dachanlagen der neuen Wohnge- 
bäude klimaschonend erfolgen. Darüber hinaus kann durch die Anwendung planerischer Maßnah- 
men auf Basis des Elektromobilitätsgesetzes des Bundes, wie z.B. Bevorrechtigungen beim Parken, 
Zufahrts-beschränkungen für Nicht-E-Mobile oder geringere Parkgebühren für E-Mobile, die 
Steigerung dieses Anteils positiv beeinflusst werden. Ggf. kann der Ausbau der Ladeinfrastruktur im 
Gebäudebereich so gefördert werden, dass der Anteil der Stellplätze mit einer technischen Infra- 
struktur für einen Ladeanschluss für Elektroautos zukünftig höher als die bislang vorgeschriebenen 
10 %, d. h. bei 20 % anvisiert werden kann. 
 
Als weithin sichtbarer 'Energie-Leuchtturm' steht das in der ICE-City entstehende Parkhaus symbol-
haft für die Entwicklung des neuen Stadtteils. Als intermodale Schnittstelle mehrerer Verkehrs-
mittel, als E-Mobilitätsstation, als EE-Erzeuger, EE-Speicher und Energieverteiler vereint das 
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Bauwerk alle Facetten der neuen nachhaltigen Stadtentwicklung in Erfurt. 
 
Die Errichtung des vorgeschlagenen Niedertemperatur-Fernwärmenetzes unter Nutzung lokaler 
erneuerbarer Energien und Abwärme ist aufgrund der Einsparungen bei Brennstoffkosten gegenüber 
einem auf konventionellem Temperaturniveau betriebenen Fernwärmenetz wirtschaftlich von 
Vorteil. Der wirtschaftliche Betrieb ist ohne eine Förderung allerdings nicht gegeben. Es wird daher 
empfohlen, entsprechende Förderinstrumente in Anspruch zu nehmen. 
 
Das vorliegende Energiekonzept stellt eine langfristige Strategie zur Energieversorgung des 
Stadtteils Äußere Oststadt in Erfurt dar. Es sollte als Grundlage zukünftiger konkretisierender 
Planungen (B-Pläne, Quartiersplanungen etc.) herangezogen werden. 
 
 
 
3.4.5 Studie Stadtpark Ost 
 

  
Abb. 4:  Auszug ´Studie Stadtpark Ost´ 

 
 

In Würdigung der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erarbeitung des ´Integrierten städtebaulichen 
Rahmenkonzeptes Äußere Oststadt´ ist bei der Entwicklung eines neuen modernen Wohnstadtteils 
in der Äußeren Oststadt die Integration eines Stadtteilparks ein wesentlicher Bestandteil der stadt- 
planerischen und gestalterischen Intentionen.  
 
Aus diesem Anlass und um die Entwicklung der Stadtwerkefläche voranzubringen und Investitions- 
entscheidungen zu befördern, beauftragte die Stadt Erfurt 2017 die ´Erarbeitung einer Vorstudie 
zur möglichen Gestaltung einer öffentlichen Parkanlage in der Äußeren Oststadt´. Mit Hilfe der 
Studie werden die Freiraumpotentiale der Fläche herausgearbeitet und visualisiert. 
 
Die lagemäßige Einordnung des ´Ost-Parks´ auf dem Areal des ehemaligen Gas- und Kraftwerk- 
standortes Ruhrstraße/ Iderhoffstraße ist das Ergebnis der ´Städtebaulichen Studie Quartier 
Stadtwerke´ (siehe Punkt 3.4.2).  
 
Die öffentliche Parkanlage umfasst eine Gesamtfläche von ca. 15.300 qm. Gemäß ´Städtebaulicher 
Studie´ schließen sich sowohl nördlich als auch südlich der geplanten Parkanlage relativ homogen 
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geprägte Wohnquartiere mit zur Parkanlage parallel verlaufenden verkehrsberuhigten Anlieger- 
straßen an. Im Westen wird die Parkanlage von der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Haupter- 
schließungsstraße begrenzt. Von hier wird die Zufahrt in eine 2-geschossige Tiefgarage, welche 
unter einem Teil der Parkanlage eingeordnet werden kann, optional ermöglicht. Im Osten geht die 
Parkanlage in die brachgefallene Fläche des ´Gleisdreiecks´ über. 
 
Ausgehend vom Ziel eines vernetzten Freiraum- und Wegesystems werden aus dem angrenzenden 
städtebaulichen Konzept bestehende Wegeverbindungen sowie Grün- und Freiraumelemente 
aufgegriffen und ergänzt. Sie bilden das Grundgerüst zur Erschließung der Parkanlage. Die 
entstehenden räumlichen Elemente und Ausstattungen (Splitterbeete, Pflanzflächen, Große Wiese,  
 
Gehölzinseln, Aufenthalts- und Funktionsflächen etc.) ermöglichen unterschiedliche Funktionen 
und z.T. flexible Nutzungsmöglichkeiten (Liegewiese, Spielplatz, Erholungsfläche, Sportfläche, 
Sitzplatz, Gemeinschaftsfläche, Ruheplatz, Biotop etc.). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
Abb. 5:   Auszug ´Studie Stadtpark Ost´ 

 
 
Die südöstlich anstehende ca. vier Meter hohe Hangkante ist als bildprägendes Element in die 
Gestaltung der Parkanlage integriert und über Treppenanlagen und einen barrierearmen Weg 
(Rampenweg) erlebbar. Der Aussichtsturm auf dem Plateau überhöht die Topographie und bietet 
einen hervorragenden Ausblick auf Park, Quartier und angrenzende Innere Oststadt. 
 
Die Verknüpfung mit angrenzenden und übergeordneten Stadträumen wird durch die Einbindung 
vorhandener Fuß- und Radwege und die Schaffung neuer interessanter und attraktiver Wegebe- 
ziehungen gewährleistet. Ein- bzw. Übergänge sowie Randbereiche sind attraktiv gestaltet. 
Vorgärten und Straßenbegleitgrün der angrenzenden geplanten Wohnbebauung übernehmen eine 
wichtige strukturelle und gestaltende Funktion (Abstand, Auflockerung, Übergang). 
 
Aufbauend auf einer umfassenden Bestandsvermessung, welche das Gelände, schützenswerte Ge-
hölze gemäß Baumschutzsatzung und Thüringer Eingriffsregelung sowie Einbauten berücksichtigt, 
werden  bestehende/vorhandene Freiraum- und Grünelemente in das Konzept integriert. 
 
Besonderes Augenmerk wurde auf eine barrierefreie bzw. barrierearme Erschließung gelegt, sodass 
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auch die Hangkante als besonderes topographisches Gestaltungselement erreichbar und  
damit erlebbar ist. 
 
Bei der Entwicklung des Gesamtentwurfs wurde die Realisierung der Parkanlage in zeitlich ver- 
setzten Etappen berücksichtigt, da ein Teil der heute bestehenden Nutzungen der Deutschen Bahn 
auf den zukünftigen Parkflächen zunächst am Standort verbleiben muss und die Flächen erst zu 
einem späteren Zeitpunkt für die Projektentwicklung frei gegeben werden. Die Umsetzung der 
Gesamtplanung wird deshalb auf einen mittel- bis langfristigen Entwicklungshorizont angelegt. 
 
Die Entwicklung einer qualitätsvollen öffentlichen Parkanlage soll als wesentliche Gunstbedingung 
zur Entwicklung des gesamten Wohnstadtteiles beitragen und einen ersten wesentlichen Schritt  
zur Revitalisierung und Aufwertung des ehemaligen Gaswerkstandortes markieren. 
 
Mit der Realisierung der Parkanlage vor der eigentlichen Errichtung der sie umgebenden Wohnbe- 
bauung möchte die Stadt Erfurt ein klares Zeichen setzen. Die Grün- und Freiflächen sollen die 
attraktive Freizeit- und Lebensqualität des künftigen Wohnstandortes verdeutlichen und damit das 
Image des Standortes aufwerten. Investitionsentscheidungen und damit eine Entwicklung sollen 
hiermit befördert werden. 
 
Um diese Entwicklung voranzubringen und die mit Parkkonzept und Integriertem städtebaulichen 
Rahmenkonzept Äußere Oststadt aufgezeigten Ziele umsetzen zu können, möchte die Stadt Erfurt 
den bereits 2014 initiierten Beteiligungsprozess fortsetzen und erneut in einen Dialog mit 
betroffenen und interessierten Bürgern treten. 
 
In einem geeigneten Partizipationsprozess sollen alle Teile der Stadtgesellschaft gemeinsam mit 
den verantwortlichen Vertretern der Ämter sowie Fachplanern erörtern, diskutieren und gestalten. 
Ziel ist es, Transparenz, Qualität und Akzeptanz des Parkkonzeptes zu erhöhen.  
 

Abb. 6, 7:   Auszug ´Studie Stadtpark Ost´– Blick auf den Vorplatz, Blick vom Aussichtsturm 
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4 Städtebauliches Konzept | Sanierungsziele 
 
Die aus der Analyse der Bestandsuntersuchung und den Erkenntnissen aus dem Beteiligungsprozess 
der Fortschreibung 2016 formulierten allgemeinen Entwicklungsziele für die Äußere Oststadt 
bilden auch weiterhin den Orientierungsrahmen für die im Rahmenkonzept dargelegte Entwick- 
lungsperspektive und die daran anknüpfenden weiterführenden Planungen. 
 
Lebendiges Stadtquartier Äußere Oststadt 
 
Die Äußere Oststadt soll so zu einem integrierten und lebendigen Stadtquartier mit sichtbarer 
Vergangenheit, eigenständiger Identität und zeitgemäßen Entwicklungsmöglichkeiten werden. 
Vielfältige Angebote zum Wohnen und Arbeiten, eine bedarfsgerechte Mischung aus sozialen, 
kulturellen und gewerblichen Nutzungen sowie attraktive, alltagsgerechte Freiräume sollen die 
Entstehung eines urbanen Stadtteils begünstigen. 
 
An das urbane Erscheinungsbild der Krämpfervorstadt anknüpfen 
 
Mit der Weiterentwicklung der Äußeren Oststadt entsteht ein Stadtteil in Bezug zur europäischen 
Stadt und in Fortschreibung des kompakten urbanen Erscheinungsbildes der Erfurter Vorstädte. Die 
künftige Äußere Oststadt soll sich in ihrer Struktur und Geschossigkeit an den städtebaulich-
architektonischen Maßgaben der Inneren Oststadt orientieren und sich in das Stadtgefüge der 
Krämpfervorstadt einfügen. 
 
Vielfältige Angebote für alle Lebensalter und -bedingungen 
 
Mit den sich stetig wandelnden Familienformen und Lebensweisen entstehen neue Anforderungen 
an den Wohnraum und dessen Umfeld. Für einen gut erschlossenen Stadtteil wie die Äußere 
Oststadt sind daher differenzierte Raum- und Nutzungsstrukturen für unterschiedliche Zielgruppen 
und Nutzungsbedürfnisse anzubieten, die ein attraktives Leben im urbanen Kontext ermöglichen. 
 
Einen durchlässigen und grünen Stadtteil entwickeln 
 
In der Äußeren Oststadt kann durch die Schaffung attraktiver alltagsgerechter Grün- und Freiräume 
ein Ausgleich der Grünflächenversorgung der Inneren Oststadt gelingen und ein Beitrag zur 
Klimaanpassung geleistet werden. Ziel ist es, einen durchlässigen und grünen Stadtteil mit einem 
vielfältigen und hochwertigen Angebot an Wegen, Plätzen, Grün- und Freiräumen zu schaffen, die 
maßgeblich zur Entstehung von Wohnqualität und zum Image des neuen Stadtteils beitragen. 
 
Förderung einer zukunftsfähigen urbanen Mobilität 
 
Die entstehenden Verkehre der neuen Raum- und Nutzungsstrukturen in der Äußeren Oststadt gilt 
es möglichst verträglich abzuwickeln. Dies erfordert mit Blick auf das sich verändernde Verkehrs- 
verhalten in Großstädten ganzheitliche Antworten zu einer zukunftsfähigen Alltagsmobilität für 
einen innerstädtischen Standort. Ansätze hierzu sind ein attraktives Netz für den Fuß- und Radver- 
kehr, der Ausbau eines bedarfsgerechten Öffentlichen Personennahverkehrs und die Förderung 
alternativer Angebote zur Kfz-Nutzung. 
 
Erhaltenswerte Strukturen integrieren 
 
Das Rahmenkonzept muss der Bausubstanz aus unterschiedlichen Epochen und den gewachsenen, 
stabilen Nutzungsstrukturen Rechnung tragen und ihnen differenzierte Antworten zu ihrer Einbe- 
ziehung geben. Ziel ist es daher, die denkmalgeschützten Baubestände und die weiteren erhaltens- 
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werten Strukturen in das entstehende Gefüge zu integrieren und eine schrittweise Ertüchtigung für 
künftige Nutzungsansprüche zu ermöglichen. 
 
Das Außenbild der Äußeren Oststadt profilieren 
 
Mit der Entwicklung der Äußeren Oststadt und der besonderen Ausstrahlung der ICE-City verbindet 
sich für die gesamte Erfurter Oststadt die Perspektive, diesen oft übersehenen Teil der Landeshaupt- 
stadt als Begriff neu zu etablieren. Durch die anstehenden Entwicklungsprozesse und die damit ver- 
bundene Berichterstattung kann eine neue, positive Wahrnehmung des Gesamtgebietes gelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abb. 8:   Integriertes städtebauliches Rahmenkonzept 'Äußere Oststadt'; Stand: 04/ 2022 
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4.1 Gesamtkonzept 
 
Die Ausgangsbedingungen für die Fortschreibung des ´Integrierten städtebaulichen Rahmenkon- 
zepts Äußere Oststadt´ ergeben sich nach wie vor aus der hohen Nachfrage nach neuem Wohnraum 
bei begrenztem Flächenangebot einerseits und den Möglichkeiten zur Wiedernutzung un-  und 
untergenutzter Flächen an einem innerstädtischen Standort andererseits. 
 
Das Integrierte städtebauliche Rahmenkonzept verfolgt die Aufgabe, in dieser Situation eine trag- 
fähige Entwicklungsperspektive für das Gebiet der Äußeren Oststadt aufzuzeigen. Dabei knüpft es 
an vorhandene bauliche und funktionale Strukturen und Potentiale an. Gleichzeitig gilt es die 
Entwicklung des Gebietes unter den Aspekten Klima- und Lärmschutz, geringer Landschaftsver- 
brauch und Ausnutzung vorhandener technischer Infrastrukturen zu betrachten, um vorhandene 
Potentiale aufzugreifen und Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Stadtentwicklung zu schonen. 
 
Die Entwicklung des gesamten Gebietes ist zeitlich und räumlich nicht im Zusammenhang reali- 
sierbar. Aus diesem Grund schlägt das Rahmenkonzept mehrere städtebauliche, freiraumplane- 
rische und verkehrsplanerische Ansätze und Qualitäten auf einer abstrakten planerischen Ebene  
vor, die stufenweise umgesetzt werden können. Diese verstehen sich als übergeordnete Struktur- 
elemente und Prinzipien, die offen für eine weitere planerische Ausgestaltung sind. Auf Grund  
der Größe des Stadtteils, der vielfältigen Eigentumsverhältnisse sowie der Abhängigkeiten der 
Flächenverfügbarkeit orientiert sich das Konzept zur Weiterentwicklung des Gebietes eng an den 
vorhandenen Strukturen des Stadtgebietes. 
 
Das Rahmenkonzept Äußere Oststadt bietet somit einen verbindlichen und dennoch flexiblen 
Rahmen für eine geordnete und schrittweise Entwicklung des Gesamtgebietes, die offen für  
weitere planerische Ausgestaltung ist. 
 
 
 
4.2 Städtebauliches Strukturkonzept 
 
Die Äußere Oststadt soll zu einem innerstädtischen, attraktiven Stadtteil in der Krämpfervorstadt 
entwickelt werden. Ausgehend vom städtebaulichen Leitbild der kompakten nutzungsgemischten 
Stadt soll ein differenziertes Wohnungsangebot für unterschiedliche Nutzergruppen, Adressen für 
Dienstleistung und Arbeit, ein bedarfsgerechtes Versorgungsangebot, eine zukunftsfähige urbane 
Mobilität und qualitativ hochwertige Freiräume realisiert werden. 
 
In Fortführung der städtebaulichen Motive der Inneren Oststadt wird für den in Teilen zu ent- 
wickelnden Stadtgrundriss der Äußeren Oststadt ein analoges räumliches Grundgerüst vorgesehen. 
Das regelmäßige Erschließungsmuster greift dabei bestehende Strukturen auf und vernetzt über 
neue Erschließungsstraßen und ein ergänzendes Fuß- und Radwegenetz die bisher unverbundenen 
Bereiche der Äußeren Oststadt und das benachbarte Umfeld. 
 
Daraus ergeben sich in der Regel großzügig dimensionierte Baufelder, die erhaltenswerte Baustruk- 
turen und Nutzungen in ein neues städtebauliches Raumgefüge einbinden. Der städtebaulichen 
Charakteristik der Inneren Oststadt folgend, wird eine straßenbegleitende Bebauung vorgeschlagen.  
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Im Bereich des Güterbahnhofes wird der Konzeption des Rahmenplans ICE-City Ost folgend, eine 
rhythmisierte Riegelstruktur entlang des Bahnkörpers mit dem städtebaulichen Akzent des neuen 
Schmidtstedter Tores vorgesehen, die gleichzeitig die Belastungen von der Bahnstrecke abschirmen. 
Der ´ZUGHAFEN Kulturbahnhof´ schließt sich östlich dieser Bebauung an und bildet den Abschluss. 
 
Den östlichen Abschluss bildet der Damm der Bahnstrecke Erfurt-Nordhausen sowie das dreieckige 
Rangierfeld des Güterbahnhofes. Gemeinsam bilden sie einen zusammenhängenden Grün- und 
Freiflächenbereich entlang des Bahndamms, der zudem als topografische Zäsur die Grenze zu den 
benachbarten Stadtteilen markiert. Dieser große stadtteilbegleitende Freiraum wird durch zwei in 
Ost-West-Richtung verlaufende grüne Bereiche sowie mehrere quartiersinterne Grün- und Frei- 
räume ergänzt. 
 
Um die Funktionsfähigkeit des Stadtteils insgesamt und die Anbindung der ICE-City im Besonderen 
zu gewährleisten, wird ein neues erschließendes Rückgrat für den gesamten Stadtteil vorgesehen. 
Als zentrale Sammelstraße für die Äußere Oststadt werden die Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof 
nach Süden sowie die Straße Am Güterbahnhof nach Osten ausgebaut und erweitert.  
 
Für die Anbindung des  Stadtteils an den ÖPNV ist die Erweiterung und Angebotsverdichtung der 
Buslinie 80 zwischen Busbahnhof und Rostocker Straße geplant. Haltestellen sind in folgenden 
Bereichen möglich: 
 
- neuer Geschäftsstandort der Deutsche Bahn AG, 
 
- Umfeld des neuen Versorgungszentrums am ´Ost-Park´ bzw. Iderhoffstraße und 
 
- Am Alten Nordhäuser Bahnhof im Bereich des Wohnquartiers ´Alter Posthof. 
 
Die Äußere Oststadt ist als urbaner Stadtteil konzipiert, der sich aus mehreren Quartieren formiert. 
Je nach Standort und Umfeld haben diese Quartiere verschiedene Nutzungsprofile und eine ent- 
sprechend unterschiedliche bauliche Struktur, Dichte und Ausstattung mit Grün- und Freiräumen. 
 
Das Strukturkonzept und die nachfolgenden Aussagen zu den Quartieren der Äußeren Oststadt 
erhebt nicht den Anspruch einer Planungsvorgabe für die Bauweise und Nutzung der Baufelder, 
sondern dient der Überprüfung und Veranschaulichung der übergeordneten Strukturelemente und 
Prinzipien. Gleichwohl wird eine nachhaltige und nutzungsflexible Bebauung angestrebt, die für 
mehrere Generationen an Nutzern geeignet ist. Zudem wird auf Gestaltungsschwerpunkte 
hingewiesen, die es in folgenden Planungsschritten zu vertiefen gilt. 
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4.2.1 Quartier Schlachthof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9:   Quartier Greifswalder Straße, beispielhafte Bebauung 

 
 
Zwischen der Wohnbebauung im Westen und den Bahnanlagen im Osten, der Leipziger Straße im 
Süden und dem Gewerbegebiet im Norden befand sich seit 1913 der Erfurter Vieh- und Schlachthof, 
ein Sägewerk und im Bereich der Leipziger Straße der ehemalige Nordhäuser Bahnhof. Heute wird 
dieser Bereich nur noch vereinzelt gewerblich genutzt, der weitaus größere Teil liegt brach. Seit 
1995 gibt es Bestrebungen dieses Gebiet städtebaulich zu entwickeln. Mit der Umgestaltung der 
Leipziger Straße und der Eröffnung der dortigen Stadtbahnstrecke im Jahr 2000 wurden erste Maß- 
nahmen zur Verbesserung der Anbindung umgesetzt. Mit dem anvisierten Umsteigepunkt Straßen- 
bahn/ Eisenbahn an der Leipziger Straße soll die Lagegunst des Standortes erneut erhöht werden. 
 
Mit den überwiegend unter- bzw. ungenutzten Flächen steht eine große zusammenhängende, gut 
erschlossene Entwicklungsfläche zur Verfügung. Im Norden des Quartiers bestehen einzelne, z.T. 
stabile gewerbliche Nutzungen. Für die bestehenden Gebäude im Quartier besteht aktuell kein 
Denkmalstatus. Allerdings sind das sanierte Börsen- und Verwaltungsgebäude sowie insbesondere 
die weithin sichtbare ehemalige Schlachthalle (Bogenhalle) in der Grundstücksmitte mit ihrer 
charakteristischen Ausstrahlung markante Zeugnisse der einstmaligen industriellen Nutzung und 
von hoher stadt- und architekturgeschichtlicher Relevanz. Parallel zur Bahnlinie verläuft am 
begrünten Bahndamm eine teilweise in ca. 4 Meter Höhe aufgeständerte Fernwärmetrasse von der 
Geschwister-Scholl-Straße im Süden bis zur Eugen-Richter-Straße im Norden.  
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Entsprechend des Wettbewerbsergebnisses sind die Gebäude im Osten senkrecht zur Erschließung 
angeordnet (´Kammstruktur´). Die Gebäude sind als Laubenganghäuser   zu   den   verlärmten 
Bereichen (Gleisanlagen und Gewerbegebiet) geplant. Für den Innenbereich sind drei- bis vierge- 
schossige Wohngebäude vorgesehen. Ein Teil der historischen Bogenhalle sowie das ehem. Börsen- 
und Verwaltungsgebäudes sollen nach Möglichkeit in den Entwurf integriert werden. Grüne 
Quartiersplätze im Innern tragen zur Adressbildung bei und erzeugen freiräumliche Qualitäten als 
Spiel- und Aufenthaltsräume. Der begrünte Bahndamm schafft Distanz zu den Bahnanlagen und 
wehrt die Immissionen ab. 
 
Im Zuge der Schaffung von Wohnraum wird dem anstehenden Bedarf an Schulplätzen durch den 
Neubau eines Schulcampus, bestehend aus Grundschule, Gymnasium und Sporthalle südlich des 
Wohngebietes entsprochen. Die Bebauung soll im Hinblick auf die Lärmsituation (Straße, Schiene, 
Gewerbe) kompakte Strukturen mit lärmgeschützten Innenbereichen aufweisen. Zum Wohngebiet 
bildet der Freiraum mit einer Baumreihe eine grüne raumwirksame Zäsur. 
 
Umfassende Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Freiflächen sollen hohe Freiraum- und 
Aufenthaltsqualitäten schaffen und eine Überhitzung des Standortes verringern. Zusätzliche 
Maßnahmen können über Dach-, Hof- und Fassadenbegrünung realisiert werden. 

Eingestreut im Quartier gibt es vereinzelt  
Flächen, auf denen sich über die Jahre Ruderal-  
vegetation mit Gehölzbeständen ansiedelte.  
 
Das Quartier soll städtebaulich und verkehrlich 
neu geordnet, untergenutzte und brachliegende 
Gewerbeflächen revitalisiert und als Wohn- 
standort mit Schulcampus (Grundschule, Gym- 
nasium, Sporthalle) sowie einem zentralen 
Versorgungsbereich entwickelt werden. 
 
Das städtebauliche Strukturkonzept sieht die 
Entwicklung in Teilbereichen vor. Im Norden  
des Quartiers soll die vorhandene gewerbliche 
Nutzung am Heckerstieg 5 (fleischverarbeitender 
Betrieb, sog. Wurstwelt) und weitere Gewerbe- 
betriebe im Gebäude sowie an der Greifswalder 
Straße 23 gesichert werden. Die Einordnung  
weiterer nicht-störender Gewerbe- bzw. Hand- 
werkereinheiten oder einer Quartiersgarage  
kann über eine städtebaulich verträgliche Neu- 
bebauung realisiert werden. 
 
Südlich daran schließt sich das mittig gelegene 
Wohnquartier mit ca. 450 bis 500 Wohnein- 
heiten an. Aufgrund der einwirkenden Schallim- 
missionen ist der bauliche Rand des Quartiers  
als schützender Rahmen für das Wohnquartiers 
auszubilden, das sich zum ruhigen Quartiersin- 
neren orientiert. 

Abb. 10:   Nutzungsschema der Teilbereiche und 
Prinzipdarstellung der verkehrlichen Erschließung 
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Im Süden des Quartiers soll das neue Einkaufs- und Versorgungszentrum als Ensemble von ein- bis 
maximal zweigeschossigen kompakten Baukörpern den Auftakt und zugleich den Quartierseingang 
an der Einmündung Greifswalder Straße Ecke Leipziger Straße bilden. Der Zentrale Versorgungs- 
bereich soll mit großflächigen Einzelhandelsfunktionen im Erdgeschoss sowie Büros und Dienst- 
leistungsangeboten im Obergeschoss ausgestattet werden und wichtige Nahversorgungsfunktionen 
für das angrenzende Stadtgebiet und für die Bewohner der angrenzenden neuen Wohngebiete 
übernehmen.  
 
Die Haupt- und Nebengebäude an der Südostecke des Quartiers, direkt an der Leipziger Straße nahe 
der Unterführung gelegen, besitzen Bestandsschutz, werden jedoch in die Planung einbezogen. 
 
Erschließung 
 
Die Erschließung des Stadtviertels leitet sich aus dem bestehenden Straßen- und Wegenetz der 
Umgebung ab. Über einen äußeren Erschließungsring, welcher im Nordwesten und im Südwesten  
an die Greifswalder Straße anbindet, werden sowohl das neue Wohnviertel als auch der Schul- 
standort und der zentrale Versorgungsbereich an das städtische Verkehrsnetz angebunden.  
Die neue Erschließungsstraße soll als öffentliche Verkehrsfläche mit reduzierter Geschwindigkeit 
festgesetzt werden. Über einen inneren öffentlichen Erschließungsring, der an die nördliche 
Planstraße andockt, und Stichwege erfolgt die interne Erschließung des Wohnquartiers. Diese soll 
als autofreie bzw. -arme Mischverkehrsfläche konzipiert werden und vornehmlich zur Anlieferung, 
Entsorgung und für Rettungsfahrzeuge dienen.  
 
Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs soll in Tiefgaragen organisiert werden. Oberirdische 
Stellplätze sind nur in geringfügigem Umfang (z.B. Behindertenparkplätze, Car-Sharing) vorgesehen. 
Für Besucher sind ebenerdige Stellplätze am äußeren Erschließungsring einzuplanen. Alternative 
Mobilitätsangebote sind in besonderem Maße zu berücksichtigen und entsprechende Flächen bzw. 
Infrastruktur dafür vorzusehen.  
 
Eine fußläufige Durchquerung soll ausgehend von der Leipziger Straße bzw. der Haltestelle der 
Stadtbahn durch die Passage des Einkaufs- und Versorgungszentrums Leipziger Straße und den 
Schulcampus durch den ruhigen und grünen Innenbereich des Wohngebietes nach Norden und 
weiterführend über den Heckerstieg zum Nordstrand führen. Querverbindungen zur Greifswalder 
Straße sollen das fußläufige Erschließungsnetz ergänzen. Durch Kopplung des Wege- und Freiraum- 
netzes soll der Zugang zu schützenswerten und attraktiven Aufenthaltsbereichen ermöglicht 
werden. 
 
An der Greifswalder Straße sollen die bestehenden Bushaltestellen beibehalten werden und der 
Radverkehr durch Einordnung von Radschutzstreifen verbessert werden. Gute Querungsmöglich- 
keiten für Fußgänger und Radfahrer zu den benachbarten Wohnvierteln sind sicherzustellen. 
 
Freiraum/ Grün 
 
Die Freiräume für das Quartier sind klar und sinnvoll zu gliedern und zu zonieren. Eine qualitäts- 
volle Gestaltung und Begrünung wird empfohlen. Für das Wohngebiet soll die Gestaltung einer 
grünen Mitte mit öffentlichem Charakter Identität stiften. Gemeinschaftliche Frei- und Grünräume 
mit Angeboten zur Begegnung (Spielplätze, Treffpunkte etc.) sind vorzusehen und mit privaten 
Freiräumen (Zuordnung Erdgeschosszone) zu ergänzen. Öffentliche, gemeinschaftliche und private 
Freiflächen im Gebiet sollen ein räumliches, funktionales und gestalterisches Gesamtsystem bilden 
und die Fußwege- und Radverkehrsbeziehungen berücksichtigen. 
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Bei der Planung des Quartiers sind die anstehenden Schallimmissionen durch planerische und 
bauliche Maßnahmen (Ausrichtung, Grundrissgestaltung, Schallschutzfenster, geschlossene 
Laubengänge etc.) zu berücksichtigen und ausreichend zu würdigen. 
 
Im Gebiet befindliche Altlasten sind zu erfassen. Maßnahmen zur Sicherung und Beseitigung sind 
mit den entsprechenden Behörden abzustimmen. 
 
Bei der Revitalisierung des Quartiers soll eine hohe städtebauliche, gestalterische und architek- 
tonische Qualität sichergestellt werden. Wettbewerbe eröffnen hierbei durch ein breites Spektrum 
des kreativen Entwerfens, unterschiedlichen Herangehensweisen und Auffassungen der Betrachter 
die Möglichkeit der Ideenfindung sowie der Auswahl des optimalen Entwurfes und somit dem 
Anspruch gerecht zu werden. 
 
 Im betrachteten Gebiet wurden folgende Wettbewerbe durchgeführt: 
 
- Realisierungswettbewerb ´Wohnviertel Greifswalder Straße (Auslober: Eigentümer), 
 
- Realisierungswettbewerb ´Schulcampus Grundschule und Gymnasium mit Zweifeldsport- 

halle´ (Auslober: Stadt), 
 

- Realisierungswettbewerb ´Neubau Einkaufs- und Versorgungszentrum Leipziger Straße´ 
(Auslober: Eigentümer). 

 
Für den Wettbewerb ´Neubau Einkaufs- und Versorgungszentrum Leipziger Straße´ fand die 
Jurysitzung am 25.09.2020 statt. Es wurde ein Preisträgerentwurf ausgewählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11-13:   Siegerentwurf Einkaufs- und Versorgungszentrum/ Markthalle, Junk & Reich Architekten BDA 

Planungsgesellschaft mbH (Weimar), September 2020 
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Für den Wettbewerb ´Wohnviertel Greifswalder Straße´ fand die Jurysitzung am 18.11.2020 statt. 
Es wurden aus zwei Wettbewerbsarbeiten die Entwürfe für einzelne Teilbereiche als Preisträger 
ausgewählt. Anpassungen und Abstimmungen der beiden Wettbewerbsbeiträge werden vom Preis- 
gericht empfohlen. Der Prozess der Anpassung der beiden Wettbewerbsarbeiten wird, auch im Sinne 
der Qualitätssicherung durch die Jury, von dem Vorsitzenden Herrn Samsøe Sattler begleitet. 
 
Für den Wettbewerb ´Neubau Schulcampus mit Grundschule, Gymnasium und Sporthalle Greifs- 
walder Straße´ fand die Jurysitzung am 22.06.021 statt. Es wurde ein Preisträgerentwurf 
ausgewählt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 14-17:   Siegerentwurf Neubau Schulcampus, Pussert Kosch Architekten mit RSP Freiraum GmbH  
(Dresden, 2021) 

 

 

Der Bebauungsplan JOV416 ´Bereich östlich der Greifswalder Straße´ konkretisiert die 
städtebauliche Entwicklung mit rechtsverbindlichen Festsetzungen. 
 
Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss:   30.08.1995 
Beschluss Satzung:      24.01.2001 
Bekanntmachung Satzungsbeschluss:    08.02.2002 
Einleitung Änderungsverfahren, Vorentwurf:   21.03.2019 
 
Mit der 1. vereinfachten Änderung werden folgende Planziele angestrebt: 
 
- Flächensparende Nachnutzung einer innenstadtnahen Brachfläche zum Wohnungsbau, 
 
- Sicherung des Gewerbestandortes am Heckerstieg, 
 
- Entwicklung eines neuen, energieeffizienten urbanen Stadtteils und attraktiven Wohngebietes 

mit ca. 450 bis 500 WE, 
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- Sicherstellung der architektonisch-gestalterischen Qualität der Gebäude durch planungs- 

rechtliche Umsetzung eines in einem Wettbewerbsverfahren zu entwickelnden Bebau- 
ungskonzeptes für die Wohnbebauung, 
 

- Qualitätvolle Gestaltung und Begrünung der privaten und öffentlichen Freiflächen, 
 
- Definition der inneren Verkehrserschließung des Quartiers und Anbindung an das vorhandene 

Straßennetz, Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen/ Garagengeschossen, 
 

-  Sicherung und Entwicklung einer Gemeinbedarfsfläche für den Bau zweier Schulen (Grund- 
schule und Gymnasium), 
 

- Entwicklung eines zentralen Versorgungsbereiches im Kreuzungsbereich Greifswalder Straße/ 
Leipziger Straße, 

 
- Festsetzung und Umsetzung notwendiger Umweltschutzmaßnahmen ( Lärm, Altlasten etc.). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aufgrund des aktuellen Entwicklungsstandes und den damit verbundenen geänderten Bedarfsan- 
forderungen soll der bisher nicht umgesetzte Bebauungsplan JOV416 nunmehr mit vier separaten 
Bauleitplanungen vollständig überplant werden.  
 
Für die im Bestand vorhandenen gewerblichen Nutzungen südlich des Heckerstiegs und den Bereich 
Greifswalder Straße 23 stellt die Landeshauptstadt Erfurt das Bauleitplanverfahren auf. 
 
Für die drei südlich daran angrenzenden Teilgebiete erfolgt entsprechend den Ergebnissen der 
durchgeführten Wettbewerbe die Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungspläne. 
 
Somit ergeben sich folgende vier separate Bebauungspläne: 
  
- JOV752 ´Einkaufs- und Versorgungszentrum Leipziger Straße´  

(Stadtratsbeschluss 26.01.2022) 
 
- JOV753 ´Wohnviertel Greifswalder Straße´  (Stadtratsbeschluss 26.01.2022) 
 
- JOV754 ´Schulcampus Greifswalder Straße´ (Stadtratsbeschluss 27.04.2022) 
 
- JOV757 ´Gewerbeflächen südlich Heckerstieg´ (Stadtratsbeschluss 27.04.2022). 

Abb. 18:   Bebauungsplan JOV416 ´Bereich östlich  

der Greifswalder Straße´, Geltungsbereich 
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4.2.2 Quartier Blumenschmidtstraße 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 19:   Quartier Blumenschmidtstraße, beispielhafte Bebauung 

 

 

Für das Quartier Blumenschmidtstraße prägend sind die kleinteilige Wohn- und Gewerbebebauung 
mit gemischten Nutzungsstrukturen entlang der Leipziger Straße sowie die Flächen für den Gemein- 
bedarf zwischen Hallesche Straße und der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof mit den verschie- 
denen Sozial- und Bildungseinrichtungen. Dieses Raum- und Nutzungsgefüge soll grundsätzlich 
erhalten und durch ergänzende Bau- und Nutzungsstrukturen arrondiert werden. 
 
Um das städtebauliche Gefüge in diesem Bereich abzurunden und die verkehrliche Situation und 
Einbindung der Blumenschmidtstraße zu verbessern wird vorgeschlagen, die Blumenschmidtstraße 
an die Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof anzubinden. Hierzu sieht das Rahmenkonzept einen 
teilweisen Rückbau der gewerblich genutzten Strukturen entlang der Straße Am Alten Nordhäuser 
Bahnhof vor. Die untergenutzten Flächen nördlich und östlich des Schulstandortes können so für 
eine bauliche Entwicklung erschlossen werden und ca. 60 bis 70 neue Wohneinheiten schaffen. Den 
Lärmemissionen der Bahnstrecke Erfurt-Nordhausen muss mit entsprechenden Schallschutzmaß-
nahmen begegnet werden. 
 
Mit Blick auf die perspektivischen Entwicklungsbedarfe des Sozial- und Bildungsstandortes durch 
die Entwicklung der Äußeren Oststadt insgesamt wurde bzw. wird auf dem Grundstück der beiden 
Schulstandorte nach einer Lösung für den dringend angezeigten Erweiterungsbedarf gesucht. Eine 
nachhaltige, städtebaulich und funktional qualitätsvolle Lösung sollte hierbei angestrebt werden. 
Zudem sind die baulichen Anforderungen an eine barrierefreie Schule zu berücksichtigen. Am vor- 
handenen Schulstandort ist die barrierefreie Sanierung bzw. Umgestaltung durchzuführen. Der 
angezeigte Bedarf der Schulen nach ergänzenden Freiflächen kann jenseits der Straße Am Alten  
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Nordhäuser Bahnhof aufgegriffen werden. 
 
Die nur eine geringe Tiefe aufweisenden Liegenschaften zwischen der Straße Am Alten Nordhäuser 
Bahnhof und dem höher gelegenen Bahndamm sollen perspektivisch in die Gesamtkonzeption der 
„Grün- und Freiflächen entlang des Bahndamms“ integriert werden. Als Referenz an die vormalige 
Nutzung soll das ehemalige Bahnhofsgebäude erhalten bleiben. 
 
Die Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof wird hinsichtlich ihrer erweiterten Funktion als 
Sammelstraße für den Stadtteil qualifiziert. 
 
 
Der Bebauungsplan KRV647 ´Blumenschmidtstraße´ soll die städtebauliche Entwicklung mit 
rechtsverbindlichen Festsetzungen konkretisieren. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 
23.01.2013. Das Planungsverfahren wurde bislang nicht weiter verfolgt. Es wird bei Bedarf wieder 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abb. 20:   Bebauungsplan KRV647 

´Blumenschmidtstraße´, Geltungsbereich 
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4.2.3 Quartier 'Alter Posthof' 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21:   Quartier Posthof, beispielhafte Bebauung 

 

 

Zwischen den Sozial- und Bildungseinrichtungen im Norden und der Geschwister-Scholl-Straße im 
Süden befindet sich das Areal des ehemaligen Posthofes. Das geplante Wohnquartier steht kurz vor 
Fertigstellung. Es werden ca. 440 neue Mietwohnungen zur Verfügung gestellt. Westlich dieser 
Fläche befinden sich nicht störende Dienstleistungsnutzungen in Bürogebäuden, die als stabile 
Nutzungen am Standort verbleiben sollen. 
 
Östlich der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof prägen ein Lebensmittelmarkt sowie Restnut- 
zungen in schlichten Lagergebäuden die gewerblich genutzten Flächen. Um die Entstehung 
konfliktträchtiger Gemengelagen zu vermeiden und perspektivisch den Ausbau der Straße Am Alten 
Nordhäuser Bahnhof zu ermöglichen, wird eine städtebauliche Neuordnung dieses Teilbereiches 
vorgesehen. 
 
Die Entwicklung des ehemaligen Posthofes zu einem attraktiven Wohnquartier ist ein bedeutender 
Schritt der Revitalisierung und ein wesentlicher Impuls zur Entwicklung und Aufwertung weiterer 
Potentiale des Quartiers und seiner Umgebung. 
 
Am nördlichen Quartiersrand sollte die in Teilen realisierte begrünte Ost-West-Durchwegung i. V. m. 
der baulichen Arrondierung des Quartiers an der Halleschen Straße fertiggestellt werden.  
 
Das Ensemble des Posthofes wird östlich der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof durch eine 
korrespondierende Wohnnutzung ergänzt. Hierfür wird eine straßenbegleitende Bebauung vorge- 
schlagen. Zwischen der Erschließungstrasse mit ÖPNV-Führung und den Gebäuden ist eine Fuß- und 
Radfahrererschließung einzuordnen. 
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Der Bebauungsplan KRV684 ´Alter Posthof´ konkretisiert die städtebauliche Entwicklung mit 
rechtsverbindlichen Festsetzungen. 
 
Aufstellungsbeschluss:    03.03.2016 
Satzungsbeschluss:     24.09.2020 
rechtsverbindlich seit:    29.01.2021 
 
Planungsziele: 
 
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für eine geordnete städtebauliche 

Nachnutzung einer  Brachfläche zur Errichtung von Geschosswohnungsbau entsprechend 
der geänderten Sanierungsziele, 

 
- Umsetzung eines Bebauungskonzepts basierend auf den städtebaulichen Vorgaben des 

Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzepts Äußere Oststadt, 
 
- Orientierung bezüglich Struktur und Geschossigkeit an den städtebaulich-architek- 

tonischen Maßgaben der Inneren Oststadt und Einfügung in das Stadtgefüge der 
Krämpfervorstadt, 
 

- Konfliktbewältigung hinsichtlich des Immissionsschutzes, 
 
- Sicherstellung der architektonisch-gestalterischen Qualität der Gebäude, 
 
- qualitätvolle Gestaltung und Begrünung der privaten und öffentlichen Freiflächen im 

Quartiersinnenbereich, 
 
- Definition der inneren Verkehrserschließung des Quartiers und Anbindung an das 

vorhandene Straßennetz, Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen, 
 
- Sicherung einer Ost-West-Durchwegung im Bereich der nördlichen Grundstücksgrenze 

sowie einer Nord-Süd-Durchwegung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 22:   Bebauungsplan KRV684 ´Alter Posthof´, 
Geltungsbereich 
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4.2.4 Quartier Iderhoffstraße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abb. 23:   Quartier Iderhoffstraße, beispielhafte Bebauung 

 

 

Der Bereich zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Iderhoffstraße besteht aus einer Vielzahl an 
gewerblich oder ehemals gewerblich genutzten Flächen mit Produktions-, Lager- und Funktionsge- 
bäuden. Stark differierende Parzellengrößen charakterisieren diesen Bereich. Eingestreut in diese 
Lagen befinden sich sowohl an der Geschwister-Scholl-Straße wie auch an der Iderhoffstraße Wohn- 
gebäude, die zum Teil als Betriebswohnungen entstanden sind. 
 
Mit der Großwäscherei an der Geschwister-Scholl-Straße besteht in diesem Bereich ein stabiles 
Nutzungsgefüge, welches keine kurzfristigen Veränderungstendenzen erkennen lässt. Zugleich 
weisen die Bereiche zwischen Wäscherei und Iderhoffstraße und insbesondere östlich der  Wäscherei 
ungenutzte bzw. untergenutzte Freiflächen und (Teil-)Leerstände auf. Durch die schrittweise Entwick- 
lung dieses Bereiches hin zur Wohnnutzung ist südlich und östlich der Wäscherei kurz- bis mittel- 
fristig die Entstehung eines Flächenpotentiales mit ca. 250 bis 300 Wohneinheiten zu erwarten. 
Mit Blick auf die stabilen gewerblichen Nutzungen sowie die bereits vorhandene Wohnnutzung 
wird für das gesamte Quartier Iderhoffstraße somit ein verträgliches Nebeneinander der bestehen- 
den Nutzungen und neuen Misch- und Wohnnutzungen vorgesehen. 
 
Unter Integration der bestehenden und prägenden Wohngebäude soll zwischen Geschwister-Scholl-
Straße und Iderhoffstraße ein zusammenhängender Wohn-Gewerbestandort entstehen. Der neue 
Standort wird über die Verlängerung der in ihrer Funktion gestärkten Straße Am Alten Nordhäuser 
Bahnhof in das Gefüge der Äußeren Oststadt eingebunden. Die exakte Lage dieses Trassenab- 
schnitts ist in einem gewissen Rahmen variabel und sollte unter Berücksichtigung des städtebau- 
lichen Konzepts sämtliche Belange würdigen. Eine ergänzende Wohnstraße mit grüner Quartiers- 
mitte erschließt die Parzellen im Kern des Teilbereiches. 
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Der Bebauungsplan KRV690 ´Geschwister-Scholl-Straße/ Iderhoffstraße´, welcher sich in Aufstellung 
befindet, konkretisiert die städtebauliche Entwicklung mit rechtsverbindlichen Festsetzungen. 
 
Aufstellungsbeschluss, Vorentwurf:   15.06.2016 
Bekanntmachung Vorentwurf:    22.07.2016 
 
Planungsziele: 
 
- Umsetzung der geänderten Sanierungsziele auf Grundlage des Integrierten städtebaulichen  
 Rahmenkonzepts Äußere Oststadt, 
 
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für eine geordnete städtebauliche Ent-

wicklung verdichteter, gemischt genutzter Baustrukturen mit z. T. Geschosswohnungsbau, 
 
- Orientierung des Bebauungskonzepts bezüglich Struktur und Geschossigkeit an den 

städtebaulichen Vorgaben des Rahmenkonzepts sowie an den städtebaulich-architekto- 
nischen Maßgaben der angrenzenden Inneren Oststadt, 

 
- Errichtung von mehrgeschossigen Baustrukturen, insbesondere mit Ausbildung städtebau- 

lich wirksamer Raumkanten straßenbegleitend entlang der Erschließungsstraßen, 
 
- Begrenzung der Geschossigkeit der Wohnbebauung auf maximal 4 Vollgeschosse plus 

Staffelgeschoss unter Berücksichtigung und Integration der zu erhaltenden Gebäude, 
 
- städtebauliche Integration einzelner denkmalgeschützter Bestandsgebäude, erhaltens- 

werter, ortsbildprägender Baustrukturen sowie einzelner bestehender Gewerbebetriebe, 
 
- Festsetzung neuer Erschließungsstraßen innerhalb des Quartiers mit Anbindung an das vor- 

handene Straßennetz, in Nord-Süd-Richtung: als Hauptachse in Verlängerung der Straße Am 
Alten Nordhäuser Bahnhof sowie östlich des Flurstücks 7/8, Flur 44, Gemarkung Erfurt Mitte, 

 
- wohnnutzungsverträgliche Unterbringung des ruhenden Verkehrs der Neubauvorhaben 

vorrangig in Tiefgaragen, Ausschluss ebenerdiger separater Garagen, 
 
- Schaffung qualitätsvoller öffentlicher und privater Grün- und Freiflächen, 
 
- Konfliktbewältigung hinsichtlich des Immissionsschutzes, 
 
- Ausschluss von Vergnügungsstätten und Einzelhandelsbetrieben, die über die Größenord- 

nung des Anlagentyps des Erfurter Ladens (maximal 200 m² Verkaufsfläche) hinausgehen,  
mit Ausnahme bei Verlagerung eines im Gebiet vorhandenen Einzelhandelsbetriebes, 

 
- Ausschluss von Wohnqualität mindernden und störenden Nutzungen im Blockinnenbereich, 
 
- Prüfung des Bedarfs und der Einordnung von Anlagen der sozialen Infrastruktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 24:   Bebauungsplan KRV690 ´Geschwister-

Scholl-Straße/ Iderhoffstraße´, Geltungsbereich 
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4.2.5 Quartier Stadtwerke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 25:   Quartier Stadtwerke, beispielhafte Bebauung 

 

 

Südlich der Iderhoffstraße befinden sich die weitgehend in ihrer Funktion und Nutzung aufge- 
gebenen Flächen des ehemaligen Gaswerkes sowie des Güterbahnhofs. Auf Grund des großen 
Flächenangebotes und der angrenzenden Wohnlagen der Inneren Oststadt verfügt der Bereich über 
eine hohes Potential zur Entwicklung eines Wohnstandortes. Mit Heizkraftwerk, Umspannwerk 
sowie Gasregelstation verbleiben zu erhaltende Flächen für Versorgungsanlagen auf dem Areal. 
 
Die aufgrund der Vornutzungen in diesem Areal anstehenden Altlasten waren Gegenstand zahl- 
reicher Untersuchungen und Gutachten. Seit dem Rahmenkonzept 2016 wurden diese Unter- 
suchungen stetig vertieft, so dass nunmehr aussagekräftige Ergebnisse zur Beurteilung der 
notwendigen Maßnahmen bei einer sensiblen Nachnutzung des Areals vorliegen. 
 
Die Flächen befinden sich zum überwiegenden Teil im Eigentum der Stadtwerke Erfurt SWE Energie 
GmbH. Östlich und südlich angrenzende Flächen sind im Eigentum der Deutschen Bahn AG bzw. in 
Privateigentum. Aufgrund betriebsinterner Abläufe der Anlagen der Versorgungsunternehmen 
besteht für Teilflächen eine Nutzungseinschränkung. Ferner bestehen insbesondere für die Flächen 
der Deutschen Bahn AG kurz- bis mittelfristig keine Verfügbarkeiten, so dass die Umsetzung ggf. in 
Bauabschnitten erfolgen muss. 
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Im Rahmen der ´Städtebaulichen Studie Quartier Stadtwerke´  (vgl. 3.4.2 ´Städtebauliche Studie 
´Quartier Stadtwerke´) wurden verschiedene städtebauliche Entwicklungsvarianten für den 
Standort unter Beachtung sämtlicher umweltrelevanter und abfallrechtlicher Belange und der 
darauf basierenden Mehrkostenaufwendungen bei einer Neubebauung untersucht. Aufgrund 
geänderter Rahmenbedingungen (Flächenverfügbarkeit, eingeschränkte Nutzbarkeit von Flächen) 
beauftragten die Stadtwerke Erfurt SWE als Eigentümer 2019 eine Aktualisierung der Vorzugs- 
variante. Die in diesem Verfahren erarbeitete Vorzugsvariante wurde in das vorliegende städte- 
bauliche Rahmenkonzept übernommen und stellt beispielhaft die gemischte Bebauung mit ca.  
600 Wohneinheiten dar.  
 
Der Grünzug ist gegenüber dem Bebauungsvorschlag aus dem Rahmenkonzept von 2016 von der 
Böschungskante leicht in Richtung Norden verschoben. Der östliche Teil der Böschungskante bleibt 
als prägendes Element des neuen grünen Freiraumes sichtbar, der sich westlich anschließende Teil 
der Böschungskante wird in das erweiterte südliche Baufeld integriert. Die veränderte Lage des 
Grünzuges nimmt Bezug auf die Altlastensituation resp. den merkantilen Minderwert eines Teils 
der Brachfläche (siehe Punkt 3.4.2 - Städtebauliche Studie ´Quartier Stadtwerke´). 
 
Der nördliche Bereich des Quartiers Stadtwerke soll zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt 
werden. Die bestehenden Strukturen der Inneren Oststadt werden aufgegriffen und in offener 
Blockform bis an den östlichen Rand des Planungsraumes weitergeführt. Die Blockstrukturen sind 
nach Süden geschlossen, um der Lärmemission der Bahn zu begegnen. 
 
An diese neue Wohnlage schließt sich südlich ein neuer Grün- und Freiraum an. Mit der ´Studie 
Stadtpark Ost´ (vgl. 3.4.5 Studie Stadtpark Ost) liegt ein Entwurfskonzept zur möglichen Gestaltung 
einer qualitätvollen öffentlichen Parkanlage vor, welches einerseits Qualitäten für die Entwicklung 
der Äußeren Oststadt als modernes Wohnquartier in Bezug auf Grün- und Freiräume, öffentliche 
Spiel- und Freizeitflächen entwickelt und zugleich qualitative und funktionale Defizite der 
angrenzenden Inneren Oststadt ausgleicht. 
 
Im Westen wird die Parkanlage von der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Haupterschließungs- 
straße begrenzt. Von hier ist die Zufahrt in eine zweigeschossige Tiefgarage, welche unter einem 
Teil der Parkanlage eingeordnet werden kann, optional möglich. Westlich dieser Erschließungs- 
straße, als Abschluss des bestehenden Baublocks zwischen Ruhrstraße und der Raiffeisenstraße, 
wird ein Solitär mit zweigeschossigem Sockel vorgeschlagen, der beispielsweise für Einzelhandel 
und andere Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen genutzt werden kann (Nahversor- 
gungszentrum). Eine Teilfläche dieses Solitärs kann um weitere 2 bis 3 Geschosse erhöht dem 
Wohnen dienen. 
 
Den Eingangsbereich von der Iderhoffstraße flankieren zwei Gebäude mit sich absetzenden 
Kopfbauten. Diese dienen für Dienstleistungen, Einzelhandel oder als Büros und in den Ober- 
geschossen zum Wohnen. Die das Grundstück des Umspannwerkes und der Gasverdichterstation 
westlich abschließende Bebauung dient überwiegend für Büros oder Dienstleistungen. 
 
Zur Anbindung des Wohnquartiers sowie des Standorts An der Kalkreiße führt eine Sammelstraße 
östlich des Stadtwerkequartiers geradlinig bis zum geplanten Grün- und Freiraum. Von da wird die 
Straße, optional auch als Fuß- und Radweg-Achse, bis auf das Höhenniveau der Hauptbahntrasse 
weitergeführt. Hier bindet der Weg auf eine Anliegerstraße auf, die in der Haupterschließungs- 
straße der ICE-City Ost mit Anschluss an den Knoten Thälmannstraße/ Stauffenberg-Allee mündet. 
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Die Anbindung des zentral gelegenen Wohnquartiers erfolgt für den MIV und den ÖPNV westlich  
der Parkanlage über eine Sammelstraße in Nord-Süd-Richtung. Eine weitere Straße führt von dort  
in West-Ost-Richtung zur Straße An der Kalkreiße. Die Wohngebäude hier werden über deren 
Tiefgaragen und befahrbare Wohnwege erschlossen und beeinträchtigen so kaum den neuen 
öffentlichen Freiraum. Neben den Tiefgaragen unterhalb der Wohngebäude sollen punktuell 
ebenerdige Kurzzeit-Parkmöglichkeiten, Car-Sharing und E-Mobilitätsangebote zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Haltepunkte für die ÖPNV-Erschließung sind in folgenden Bereichen möglich: Haltestelle im Norden 
an der Ecke Iderhoffstraße bzw. in der Nähe An der Kalkreiße, Haltestelle in Höhe des Grünzuges 
(Parkanlage). 
 
Aufgrund des bestehenden Defizites in der näheren Umgebung und im Zusammenhang mit der 
geplanten Entwicklung der Äußeren Oststadt zum Wohnstandort ist die Integration eines Kita-
Standortes zu berücksichtigen. 
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4.2.6 Quartier ICE-City Ost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 26:   Quartier ICE-City Ost, beispielhafte Bebauung 

 
 
Auf einem ca. 5 Meter hohen Plateau befindet sich entlang des Bahnkörpers das Areal des ehe- 
maligen Güterbahnhofes. Der schrittweise Rückzug des von Bahn und Gewerbe genutzten Areals 
setzt in den kommenden Jahren Flächen zur städtebaulichen Entwicklung frei. Entsprechend der 
Machbarkeits-untersuchung ICE-City (Stadtratsbeschluss vom 24.06.2010) und dem daraus 
entwickelten Rahmenplan ´ICE-City Ost/ Neues Schmidtstedter Tor´ (Stadtratsbeschluss vom 
03.03.2016, überarbeitete Fassung von 2019) sollen hier neue oberzentrale Ansiedlungen und 
Arbeitsplätze entstehen. 
 
Bei den Flächen handelt es sich überwiegend um Flächen im Eigentum der Deutschen Bahn AG 
(DB), die zum großen Teil nicht mehr für Bahnbetriebszwecke notwendig sind und daher für eine 
städtebauliche Entwicklung zur Verfügung stehen. Bestehende und weiterhin erforderliche 
bahnbetriebliche Nutzungen sollen in die geplanten Nutzungen integriert werden.  
 
Zu beachten sind hierbei insbesondere: 
 
- der im Bereich Rathenaustraße/ Raiffeisenstraße/ Zum Güterbahnhof kurz- bis mittel- 

fristig geplante Neubau von Bürogebäuden zur Konzentration der Konzernverwaltung der 
Deutschen Bahn AG am Standort Erfurt sowie ergänzend der Bau von Werkstattgebäuden 
östlich des Elektronisches Stellwerkes (ESTW), 

 
- die im städtebaulichen Rahmenplan dargestellten Flächen östlich des Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes KRV706 ´ICE-City Ost, Teil A´ (vgl. S. 44), welche aufgrund bahnbe- 
trieblicher Bindungen erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 

 
Auf dem Areal bzw. angrenzend befinden sich zudem folgende stabile Nutzungen, die zu 
berücksichtigen und zu integrieren sind: 
 
- Verwaltungsgebäude (Zum Güterbahnhof 7) 
 
- Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Erfurt (Thälmannstraße 60, 61) 
 
- Wohngebäude (Zum Güterbahnhof 2-10). 
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Die Landeshauptstadt Erfurt erwarb im Jahr 2018 von der Deutschen Bahn AG eine Teilfläche von 
ca. 10.000 m² mit Bestandsgebäuden und Freifläche, die von der ´ZUGHAFEN kulturbahnhof 
gmbh´ als Kulturstandort genutzt wird. Der Standort soll somit langfristig als Sondergebiet zur 
Nutzung für Kreativwirtschaft und Kultur gesichert werden. 
 
Für den Bereich entlang des Bahnkörpers und im westlichen Übergang zur Innenstadt übernimmt 
das Rahmenkonzept Äußere Oststadt das Ergebnis des 2012 durchgeführten Wettbewerbes und 
den daran anknüpfenden Rahmenplan mit nachfolgenden Aktualisierungen (Stand 2019). Diese 
schlagen nicht störendes Gewerbe mit Schwerpunkt Büro und Geschäftsnutzung, Hotel und 
Tagung sowie Gastronomie in einer Riegel- und Kammstruktur vor, die bis zu den zu erhaltenen 
Gebäuden des Zughafens von grünen Fugen rhythmisiert werden. Neben der überwiegenden 
Entwicklung von gewerblich genutzten Flächen könnten je nach Flächenanteil Wohnen/Gewerbe 
und Wohnungsgrößen im nordöstlich gelegenen Mischgebiet auch ca. 70 bis 100 WE realisiert 
werden. 
 
Gebäude und Freiflächen des Zughafens werden in die Konzeption eingebunden. Mit zwei Hoch-
punkten und dem verbindenden Promenadendeck bildet das Neue Schmidtstedter Tor das Entree 
zur ICE-City.  
 
Im Übergang zur tiefer gelegenen Oststadt wird eine Ergänzung der vorhandenen Baustrukturen 
angestrebt. Auftakt aus Richtung Thälmann-Straße bildet das geplante ICE-City-Parkhaus. Gemäß 
Energiekonzept kann dies als sog. ´Energie-Leuchtturm´ in Form einer E-Mobilitätsstation und als 
Schnittstelle verschiedener Verkehrsmittel dienen (E-Ladestationen, Fahrrad-Parker, Fahrrad-
Sharing, Photovoltaik, Wärmetauschzentrale etc. siehe Energiekonzept). 
 
Östlich des Parkhauses und an das Elektronisches Stellwerk (ESTW) angrenzend schließen die sich 
von der Deutschen Bahn AG geplanten Werkstattgebäude an. Hier sollen zunächst  die vorhande- 
nen eingeschossigen Gebäude sowie bauliche Ergänzungen genutzt werden. Langfristig ist ein 
Ersatzneubau geplant. Entlang der zentralen Erschließungsachse bilden Blockstrukturen in vier 
Baufeldern für vielfältige gewerbliche Nutzungen den Kern des Güterbahnhofareals. 
 
Die in ihrer Lage und Ausprägung angepasste Straße Zum Güterbahnhof bindet das Gebiet über die 
Thälmannstraße an das überregionale Verkehrsnetz an. Die Verknüpfung mit der Äußeren Oststadt 
und zur Leipziger Straße erfolgt einerseits durch die zentrale Erschließungsachse auf dem Plateau 
über die Verlängerung der Straße An der Kalkreiße. Außerdem ist die Realisierung einer ´unteren´, 
auf dem Höhenniveau der Oststadt, gelegenen Erschließungsstraße geplant, die kurzfristig den 
Verwaltungsstandort der Deutschen Bahn AG erschließen soll und überdies den ÖPNV-Anschluss 
mittels Buslinie sicherstellen soll. 
 
Zur strukturellen Anbindung des neuen Stadtteils an die Altstadt konnte im Dezember 2022 das 
Promenadendeck als großzügige barrierefreie Querung über Flutgraben und Stauffenbergallee für 
Fußgänger und Radfahrer eröffnet werden. Es ersetzt die seit 1977 bestehende und im November 
2020 abgebrochene Brücke.  
 
Für einige der im Konzept geplanten Teilflächen besteht momentan keine Flächenverfügbarkeit, 
da diese Bahnflächen weiterhin für Bahnbetriebszwecke erforderlich sind. Die jeweilige geplante 
Art der Bodennutzung kann in diesen Bereichen erst dann wirksam werden, wenn die entsprechen- 
den Flächen nicht mehr für Bahnbetriebszwecke benötigt werden und gemäß § 23 AEG eine Frei- 
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stellung von Bahnbetriebszwecken erfolgt ist. Dies betrifft Flächen entlang der Gleisanlagen 
Richtung Nordhausen/ Sondershausen sowie Richtung Weimar, einschließlich des Gleisdreiecks. 
Die Stadt Erfurt setzt sich, z.T. projektbezogen, für die Entwidmung der Flächen ein. 
 
Um eine hohe städtebauliche, gestalterische und architektonische Qualität des ICE-City Ost- 
Quartiers sicherzustellen, wurden vorhabenbezogen bislang 3 Planungswettbewerbe durchgeführt.  
 
Für das ´Promenadendeck ICE City´ wurde 2017 der Wettbewerb zugunsten eines Siegerentwurfes 
entschieden. Die Baumaßnahme begann Ende 2020 mit Abriss der bestehenden Brücke und wurde 
im Dezember 2022 fertig gestellt und eröffnet. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Abb. 27-29:   Siegerentwurf ´ Promenadendeck ICE City ´, Schlaich Bergermann Partner sbp GmbH /  

DKFS Architects Ltd. / SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten, 2017 

 
 
Für die das Tor zur ´ICE-City Ost´ bildenden zwei Hochhäuser wurde im Dezember 2019 der ausge- 
lobte Realisierungswettbewerb ´Atlantic Hotel & Tower Ost´ entschieden, an dem sechs Planungs- 
büros teilgenommen haben. Das Preisgericht wählte einstimmig einen Sieger-Entwurf als 1. Preis. 
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Abb. 30-33:   Siegerentwurf ´Atlantic Hotel & Tower Ost´, Delugan Meiss (Wien)l, Dezember 2019 

 
 
Mit dem 2020 ausgelobten Wettbewerb ´Neues Arbeiten ICE-City´ suchte die Deutsche Bahn AG  
- DB Immobilien nach überzeugenden Entwürfen für ein innovatives neues Bürogebäude für den 
geplanten Geschäftsstandort. Am 27. August 2020 fand die abschließende Preisgerichtssitzung 
statt, in der aus 13 eingereichten Entwürfen drei Entwürfe prämiert und der Sieger gekürt wurde. 
Das Vorhaben wurde aus verschiedenen Gründen bis auf Weiteres zurückgestellt. Eine Entscheidung 
des DB-Vorstandes zur Realisierung steht aktuell noch aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 34-36:   Siegerentwurf ´ Neues Arbeiten ICE-City ´, 

HDR GmbH (München), 2020 
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Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan KRV706 ´ICE-City Ost, Teil A´ konkretisiert die städtebau- 
liche Entwicklung mit rechtsverbindlichen Festsetzungen. 
 
Aufstellungsbeschluss, Vorentwurf:    10.04.2019 
Bekanntmachung Vorentwurf:     17.05.2019 
Bekanntmachung Entwurf, öffentliche Auslegung:  21.07.2021  
 
Planungsziele:    
 
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für eine geordnete städtebauliche 

Umnutzung nicht mehr für Bahnzwecke benötigter Flächen, 
 
- Städtebauliche und verkehrliche Verknüpfung mit dem angrenzenden Stadtgefüge der 

Krämpfervorstadt unter Berücksichtigung des Integrierten städtebaulichen Rahmenkonzepts, 
 
- Entwicklung eines gemischt genutzten innerstädtischen Quartiers mit einem möglichen 

Nutzungsspektrum aus: 
 - Büro- und Verwaltungsgebäude 
 -      Tagungs-, Veranstaltungs- und Kongressräumlichkeiten 
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
 - Schank- und Speisewirtschaften 
 - sonstige (nicht wesentlich störende) Gewerbebetriebe 
 - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

- Einzelhandelsnutzungen nur untergeordnet im funktionalen Zusammenhang mit 
sonstigen Nutzungen oder der Gebietsversorgung dienend 

 - Sicherung der Wohnnutzung im Bestand (Zum Güterbahnhof 2, 4 ,6 ,8 ,10), 
 
- Sicherung des Standorts 'Zughafen' als Sondergebiet zur Nutzung für Kreativwirtschaft und 

Kulturveranstaltungen, 
 
- Sicherung der für Bahnbetriebszwecke verbleibenden notwendigen Flächen, Funktionen und  
 Leitungsrechte, 
 
- Definition der Verkehrserschließungsanlagen und Anbindung an das vorhandene Straßennetz, 
 
- Einordnung des ruhenden Verkehrs in einem zentralen Parkhaus bzw. in gebäudebezogenen  
 Tiefgaragen, Definition von Ein- und Ausfahrten, 
 
- Konfliktbewältigung hinsichtlich des Immissions-, Klima- und Naturschutzes, 
 
- Sicherstellung der qualitätsvollen Gestaltung der Gebäude, der öffentlichen und privaten 

Freiflächen sowie Straßenräume, 
 
- Integration der Hangkante mit ihrem Großgrün in die Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 37:   Bebauungsplan KRV706 ´ICE-City Ost, Teil A´, 

Geltungsbereich 
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4.3 Sanierungsziele 
 
Ziel für das Sanierungsgebiet der Äußeren Oststadt ist eine Revitalisierung der überwiegend brach- 
liegenden bzw. untergenutzten Flächen zugunsten neuer urbaner, innenstadtnaher, energetisch 
optimierter Wohnquartiere. Diese Option eröffnet die Chance, zusammen mit der südlich angren- 
zenden ICE-City Ost und den hieraus resultierenden Entwicklungspotentialen eine grundsätzlich 
neue Perspektive für einen zukunftsfähigen, attraktiven Stadtteil. 
 
Zu diesem Zweck sollen mit der vorliegenden Planung die in der Äußeren Oststadt befindlichen 
untergenutzten und innenstadtnahen Flächen revitalisiert und die Voraussetzung für die 
planungsrechtliche Umsetzung vorbereitet werden. 
 
Die allgemeinen bzw. übergeordneten Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet der Äußeren 
Oststadt sind: 
 
- die Revitalisierung und Neuordnung von innenstadtnahen, unter- und ungenutzten Flächen, 
- die Einbindung des Areals in das städtebauliche Gefüge der Stadt, 
- die Entwicklung neuer, moderner und attraktiver Wohnquartiere zur Deckung der 

bestehenden Wohnraumnachfrage, 
- die Sicherung und Stärkung der Wohnfunktion und -qualität in Bestandsstrukturen ent- 

sprechend der perspektivischen Entwicklung, 
- die Entwicklung des Büro- und Dienstleistungsstandortes ICE-City Ost, 
- die geordnete städtebauliche Entwicklung von Quartieren mit in Teilen gemischten 

Nutzungen, 
- die Integration nicht störender gewerblicher Nutzungen wie z. B. Beherbergungsgewerbe, 

Büro- und Dienstleistungsnutzungen sowie alternativer, kultureller und wirtschaftlicher 
Nutzungen, 

- die bedarfsgerechte Entwicklung der sozialen Infrastruktur (Kindergarten, Schule etc.) und 
der Versorgungseinrichtungen  

- die Entwicklung qualitätvoller Grün- und Freiräume 
- die planerische Bewältigung bestehender Gemengelagen 
- die Konfliktbewältigung hinsichtlich des Immissionsschutzes. 
 
 
 
4.3.1 Nutzung und Funktionen 
 
Die ´Äußere Oststadt´ soll zu einem zukunftsfähigen, urbanen innenstadtnahen Wohnstandort 
entwickelt werden. Nutzungskonflikte mit bestehenden gewerblichen Einrichtungen und noch vor- 
handenen niedrigschwelligen Gewerbenutzungen sollen durch Schutzmaßnahmen zugunsten der 
Wohnfunktion weitgehend reduziert werden. Urbane innerstädtische Wohnformen sollen durch 
Gestaltung des Wohnumfeldes sowie Berücksichtigung von Wohnfolgeeinrichtungen (Infrastruk- 
turen etc.) die Wohnqualität im Gebiet gewährleisten.  
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Wohnnutzung 
 
- Neben funktionaler ist auch soziale Heterogenität und Diversität zu fördern. 

Unterschiedliche Baustrukturen und abwechslungsreiche Typologien sollen Wohnraum für 
unterschiedliche Einkommensschichten, Altersgruppen und Haushaltsgrößen bereitstellen. 

 
- Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Wohnnutzungen auch in gemischt genutzten 

Strukturen zu errichteten.  
 

- Die barrierefreie bzw. -arme Erschließung bzw. Ausstattung ist für einen Teil der Wohnun- 
gen als Angebot vorzusehen. 

 
Gewerbenutzung/ Handelseinrichtungen 
 
- Im Plangebiet befindliche nicht störende, gewerbliche Nutzungen, sollen erhalten und in 

die geplante Nutzungsstruktur integriert werden. 
 

- Zukünftig sollen ausschließlich Nutzungen zugelassen werden, die die geplanten Wohn- 
nutzungen nicht stören. 
 

- Vorhandene immissionsträchtige, störende Nutzungen sind zu verlagern. 
 

- Einzelhandelsbetriebe, die über die Größenordnung des Anlagentyps des Erfurter Ladens 
mit je maximal 200 m² Verkaufsfläche hinausgehen sind auszuschließen, mit Ausnahme: 
- bei Verlagerung eines im Gebiet vorhandenen Einzelhandelsbetriebes 
- des im Kreuzungsbereich Greifswalder Straße/ Leipziger Straße geplanten Einkaufs- 

und Versorgungszentrums 
 - des in der ICE-City Ost geplanten Schwerpunktes für Gewerbenutzungen mit 

Übergang in gemischt genutzte Strukturen. 
 
-  Die Errichtung eines zentralen Versorgungsbereiches im Schlachthof-Quartier, Leipziger 

Straße Ecke Greifswalder Straße, ist unter Berücksichtigung der städtebaulichen und 
funktionalen Rahmenbedingungen mit einer BGF von ca. 10.000 m2, mit großflächigen 
Einzelhandelsfunktionen im Erdgeschoss sowie Büros und Dienstleistungsangeboten, 
Praxen und Wohnungen im Obergeschoss vorgesehen. 

 
Gemeinbedarf/ Infrastruktur 
 
- Die im Bereich Hallesche Straße/ Blumenschmidtstraße gelegenen Gemeinbedarfsein- 

richtungen der Bildung, Betreuung, Kirche und Versorgung sind als gewachsener und 
etablierter Bestand zu erhalten, aufzuwerten und in den Stadtteil einzubinden. 

 
- Die Einordnung einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur (Kindertagesstätte, Schule,  

Spiel- und Sportstätten etc.) ist zu prüfen und bei den Planungen zu berücksichtigen. Eine 
dem jeweiligen Realisierungszeitraum der Wohnbebauung angemessene Entwicklung ist 
hierbei zu beachten.  
 
Es werden drei Standorte vorgeschlagen:  
 
- Quartier Schlachthof im Bereich der Wohnbebauung 
- Quartier Iderhoffstraße an der Iderhoffstraße 
- Quartier Stadtwerke an der Haupterschließungsstraße westlich der geplanten  

Parkanlage. 
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Sondergebiete 
 
- Kultur- und Kreativwirtschaft 

Der bereits bestehende und sich fortentwickelnde Zughafen mit seinen kreativen und 
kulturellen Betrieben und Einrichtungen soll in seiner besonderen Spezifik weitestgehend 
vor Überformung durch andere, artfremde Nutzungen gesichert werden.   
Immissionskonflikte und gegenseitige Beeinträchtigungen mit anderen Nutzungen sollen 
minimiert werden. Eine mögliche Verdrängung durch andere Nutzungen soll verhindert 
werden. 

 
- Versorgungsanlagen 

Der Kraftwerksstandort Iderhoffstraße wird erhalten. Er ist gemäß Energiekonzept ein 
wesentlicher Baustein in der Versorgung des Sanierungsgebietes. Maßnahmen zur 
Reduzierung der Immissionen, insbesondere in Richtung des sich südlich geplanten 
Wohnquartiers wurden von den Stadtwerken Erfurt SWE bereits umgesetzt. Darüber hinaus 
bestehende Emissionen sind bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen. 

 
 
 
4.3.2 Stadtbild/ Bebauung 
 
- Das Bebauungskonzepts soll sich bezüglich Struktur und Geschossigkeit an den städte- 

baulichen Vorgaben des Rahmenkonzepts sowie an den städtebaulich-architektonischen 
Maßgaben der angrenzenden Inneren Oststadt orientieren und sich in das Stadtgefüge der 
Krämpfervorstadt einfügen. 

 
- Bei der Bebauung ist eine städtebauliche und architektonisch-gestalterische Qualität 

sicherzustellen. Insbesondere bei der Realisierung bedeutender, die Identität des Stadtteils 
stiftender Gebäude, Ensembles und Quartiere ist die Durchführung von 
Wettbewerbsverfahren ein geeignetes Instrument. 

 
- Die Geschossigkeit ist auf ein städtebaulich verträgliches Maß und unter Berücksichtigung 

und Integration der zu erhaltenden Gebäude zu begrenzen. 
 

- Denkmalgeschützte Gebäude und Anlagen sowie erhaltenswerte, ortsbildprägende 
Baustrukturen und Ensemble sind städtebaulich zu integrieren. 

 
- Die Umsetzung der Wohnnutzung in den Quartieren soll mehrheitlich verdichtet in Form 

von Geschosswohnungsbau in offenen und geschlossenen Bauweisen erfolgen. Eine 
Mischung verschiedener Gebäudetypologien (Doppelhäuser, Reihenhäuser, Geschosswoh- 
nungsbau etc.) ist ausdrücklich zulässig. 
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4.3.3 Erschließung - Verkehr und Mobilität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 38:   Überlegungen zur ÖPNV-Erschließung im Sanierungsgebiet ´Äußere Oststadt´, Stand 07/2019 
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Mit der Entwicklung eines bedarfsgerechten Verkehrskonzeptes soll das Verkehrsaufkommen im 
Gebiet minimiert werden und die mit der angepassten Nutzungsausrichtung Wohnen veränderten 
Anforderungen und Ansprüche Berücksichtigung finden. Die klare Förderung des Umweltverbundes 
soll optimale Voraussetzungen für die stadt- und umweltfreundlichen Verkehrsarten schaffen.  
 
Alternative Mobilitätsangebote sind in besonderem Maße zu berücksichtigen und entsprechende 
Flächen bzw. Infrastrukturen dafür vorzusehen. Der gezielte Ausbau eines vernetzten Fuß- und 
Radwegenetzes soll die Erreichbarkeit wesentlicher Zielpunkte innerhalb des Gebietes sowie die 
Verknüpfung mit angrenzenden Stadtgebieten absichern. Wichtige Verknüpfungspunkte zwischen 
den einzelnen Verkehrsträgern sowie übergeordnete Fuß- und Radwegeverbindungen sollen 
berücksichtigt werden. Für die Anbindung der Äußeren Oststadt an den ÖPNV soll eine Trassen- 
sicherung erfolgen.  
 
Fließender Verkehr 
 
- Die Erschließung des Stadtviertels leitet sich aus dem bestehenden Straßen- und Wegenetz 

der Umgebung ab. 
 

- Übergebietlichen Durchgangsverkehr haben im Gebiet auf Dauer nur die Leipziger Straße, 
Greifswalder Straße und Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof. Übrige Verkehrsbeziehungen 
sind so zu gestalten, dass das Verkehrsaufkommen minimiert wird. 

 
Ruhender Verkehr 
 
- Im Stadtgebiet sind Parkraumkapazitäten im verträglichen Umfang vorzusehen. Parkraum- 

angebote für die benachbarte Innere Oststadt sind vorzuhalten (z.B. Tiefgarage,  
Anwohnerparkhaus). 

 
- Der ruhende Verkehr der Neubauvorhaben soll wohnnutzungsverträglich und vorrangig in 

Tiefgaragen untergebracht werden. Ebenerdige separate Garagen sind auszuschließen. 
Oberirdische Stellplätze sind in geringfügigem Umfang (z.B. als Besucher- und Behinderten- 
parkplätze, Car-Sharing) vorzusehen. 

 
- Bei Neubauvorhaben und Gebäudesanierungen sind Fahrradstellplätze bereitzustellen. 

 
- Für die E-Mobilität ist eine entsprechende Ladeinfrastruktur bereitzustellen. 
 
ÖPNV 
 
- Im Stadtteil ist ein intaktes ÖPNV-System mit attraktiver Erschließungs- und Verbindungs- 

qualität zu den anderen Stadtteilen zu etablieren. 
 

- Eine Anbindung des Standortes über den neuen Verknüpfungspunkt vom regionalen 
Schienenpersonennahverkehr (Bahnhaltepunkt) und dem städtischen Stadtbahnsystem 
´Neuer Nordhäuser Bahnhof´ - Leipziger Straße wird anvisiert. 

 
Fußgänger- und Radverkehr 
 
- Ein attraktives feinmaschiges Fuß- und Radverkehrsnetz soll die Erreichbarkeit wesentlicher 

Zielpunkte (ÖPNV, Versorgung etc.) innerhalb des Gebietes sowie die Verknüpfung mit 
angrenzenden Stadtgebieten absichern. 

 
- Wichtige Verknüpfungspunkte zwischen den einzelnen Verkehrsträgern sowie übergeord- 
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nete Fuß- und Radwegeverbindungen, wie beispielsweise in Richtung Norden (Kleingarten- 
anlagen, Nordstrand, freie Landschaft) und der Thüringer  Fernradwanderweg entlang der 
Geschwister-Scholl-Straße sollen berücksichtigt, mit vorhandenen bzw. zu entwickelnden 
Grünverbindungen und -zäsuren verknüpft, gebündelt und qualitätsvoll gestaltet werden. 
Lückenschlüsse, wenn erforderlich, sollen vorgenommen werden. 

 
- Gute Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer zu den benachbarten Stadtteilen 

sind sicherzustellen. 
 
 
 
4.3.4 Grün- und Freiraum 
 
- Mit der Entwicklung eines differenzierten Systems von Grün- und Freiräumen sollen die  

vielschichtigen Ansprüche an den Wohnstandort (Erholung, Stadtbild) und den ökologisch 
und klimatisch relevanten Standort (Lebensraum, Klima) sowie die Ansprüche der verschie- 
denen Nutzungen (Erschließung, Spiel, Aufenthalt etc.) Berücksichtigung finden.  

 
- Grün-, Spiel- und Freiraumelemente sollen die Wohnqualität im Gebiet gewährleisten, 

Stadtraumqualitäten schaffen und das Stadtbild aufwerten. 
 
- Durch umfassende, hochwertige und nachhaltige Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen 

der Freiflächen sowie der Straßen ist eine hohe Freiraum- und Aufenthaltsqualität im 
Wohnumfeld zu schaffen. Im direkten Wohnumfeld sind Kinderspielflächen und ggf. Sport- 
flächen zu integrieren.  

 
- In den geplanten Wohnquartieren soll ein abgestuftes System an Grün- und Freiräumen 

Zonen differenzierter Privatheit schaffen. Gemeinschaftliche Grün- und Freiräume mit 
Angeboten zur Begegnung (Spielplätze, Treffpunkte etc.) sind, wenn möglich, mit privaten 
Freiräumen (Zuordnung Erdgeschosszone) zu ergänzen.  

 
- Öffentliche, gemeinschaftliche und private Freiflächen im Gebiet sollen ein vernetztes 

räumliches, funktionales und gestalterisches Gesamtsystem bilden und die Fußwege- und 
Radverkehrsbeziehungen berücksichtigen. 

 
- Die topographischen Besonderheiten des Gebietes - der reizvolle Höhensprung im Süden des 

Gebietes sowie der Bahndamm im Osten - sind stadträumlich zu interpretieren und in das 
Quartier zu integrieren. 

 
- Erhaltenswerte Bestandsgehölze und erhaltenswertes Bestandsgrün sind zu integrieren. 
 
- Die Verschattung hitzegefährdeter Areale (Fußwege, Plätze, Spielplätze, Haltestellenbe- 

reiche etc.) mittels Bepflanzung soll die Aufenthaltsqualität erhöhen, Hitzestress am Tag 
reduzieren und die Wärmeabstrahlung bei Nacht senken. 

 
- Die Maßnahmen unter Punkt ´4.3.6 - Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit´ sind zu 

beachten. 
 
- Die Begrünungssatzung bei Baumaßnahmen in der Stadt Erfurt ist anzuwenden. Hierdurch 

werden Mindestanteile von Grünflächen auf den Grundstücken sowie Forderungen zur 
Begrünung formuliert. Entsprechend der Baugebietstypen gelten die festgesetzten Richt- 
bzw. Höchstwerte zum Maß der baulichne Nutzung der BauNVO. 
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- Artenschutzrechtliche Belange sind bei der Planung und Entwicklung frühzeitig zu berück-

sichtigen. So stellen insbes. die Übergangsbereiche zu den angrenzenden Gleisanlagen 
wichtige Lebensräume für Zauneidechsen dar. Dort ist auf Grund der europäischen 
Bedeutung der Tierart auf eine zauneidechsengerechte Gestaltung der Freiflächen Wert zu 
legen. An den neu zu errichtenden Gebäuden sind neben den geplanten Dach-
/Fassadenbegrünungsmaßnahmen auch Ersatzquartiere für Vögel (insbesondere 
Turmfalken) und Fledermäuse (z. B. in die Fassade integriert) zu fördern. 

 
 
 
4.3.5 Immissionen und Altlasten 
 
- Insbesondere im Bereich der geplanten Wohnquartiere ist bezüglich der bestehenden 

Lärmbelastungen auf die erhöhten Anforderungen zur Gewährleistung gesunder  Wohn-
verhältnisse in den nachfolgenden konkretisierenden Planungen zu achten.  

 
Die Sicherstellung eines ausreichenden Immissionsschutzes kann z.B. durch Abschirmungs- 
maßnahmen, unempfindliche Zwischenzonen, spezielle planerische Festsetzungen (wie 
Schutzmaßnahmen, bedingte Festsetzungen) sowie Maßnahmen nach dem Immissions- 
schutzrecht erfolgen. 

 
- Bei der Planung sind die anstehenden Schallimmissionen durch planerische und bauliche 

Maßnahmen zu berücksichtigen und ausreichend zu würdigen. 
 

- Die im Gebiet vorhandene Altlastenproblematik soll grundlegend und dauerhaft einer 
nutzungsverträglichen Lösung zugeführt werden. Im Gebiet befindliche Altlasten sind zu 
erfassen. Bodenbeeinträchtigungen und Altlasten sind auf Basis zukünftiger Bau- und 
Infrastrukturen zu sanieren (einschließlich blauer und grüner Infrastruktur). Maßnahmen zur 
Sicherung und Beseitigung sind mit den entsprechenden Behörden abzustimmen. 

 
 
 
4.3.6 Energie, Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit 
 
- Die ´Äußere Oststadt´ liegt im Fernwärmesatzungsgebiet der Stadt Erfurt. Die zentrale Lage 

des Heizkraftwerkes Iderhoffstraße gewährleistet die direkte und effiziente Versorgung des 
Gebietes mit Strom und Wärme. Dies ermöglicht auch bei durchschnittlichen Kostenan-
sätzen für den Wohnungsbau ein hohes Energieeffizienzniveau. 

 
- Die Maßnahmen und Vorgaben des ´Energiekonzeptes Äußere Oststadt´ (siehe ´3.4.4  

Energiekonzept) sind bei sämtlichen Planungen zu berücksichtigen und umzusetzen. 
(Schaffung eines lokales Niedertemperatur-Fernwärmenetz mit Vorlauftemperaturen von 
rund 70 Grad Celsius unter Nutzung Erneuerbarer Energie und gewerblicher Abwärme zur 
Sicherung der Wärmeversorgung im Gebiet, Deckung eines hohen Anteils der Stromversor-
gung durch Einsatz von Solar- und Photovoltaikanlagen). Abstimmungen zur Energieversor-
gung sind mit der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt sowie den Stadtwerken 
Erfurt SWE zu treffen. 

 
- Bei der Gebäudeplanung ist auf die Verwendung nachhaltiger Materialien zu achten. Die 

Einhaltung von Klimaschutzzielen und die nachhaltige Gestaltung der Gebäude sind 
aufeinander abzustimmen. 
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- Die Ausstattung der Gebäude mit Sonnenschutz (innen-/außenliegend) und sinnvollen 

Lüftungssystemen ist zu berücksichtigen. 
 
- Die Begrünung von Gebäuden (Dach-, Fassadenbegrünung) soll intensiviert werden. 

Gründächer tragen zur Verminderung der Gründefizite in Gebieten mit hoher städtebau- 
licher Verdichtung und Versiegelung sowie zur Förderung und dem Erhalt der Artenvielfalt 
bei (wichtige Lebensräume für Bienen, Wildbienen, Käfer, Schmetterlinge, Ameisen etc.).  
Sie dienen der effektiven Regenwasser-Bewirtschaftung (positiv bei Starkregenereignissen), 
dem Schutz vor zunehmender Feinstaubbelastung und haben positive Effekte auf das 
örtliche Kleinklima. Intensive Dachbegrünung schafft in Form von begehbaren Dachgärten 
zusätzlichen Wohn- und Lebensraum und steigert die Lebensqualität erheblich. 

 
- Bei der Planung und Entwicklung der Quartiere sind umfassende Maßnahmen zur Regen-

wasserbewirtschaftung vorzusehen. Hierbei sind u. a. sinnvolle Versickerungssysteme in 
öffentlichen und privaten Räumen vorzusehen, welche im Falle von Starkregenereignissen 
Entlasung bringen sollen (z. B. multifunktionale Frei- und Grünflächen, Mulden-Rigolen- 
oder Retentionsversickerungsanlagen, unterirdische Versickerung bei baulichen Anlagen, 
wie Garagen etc.). 

 
- Grundsätzlich sind Versiegelungen zu vermeiden und öffentliche und private Räume zu 

begrünen. 
 
- Die Auswahl des Stadtgrüns ist unter den Aspekten Biodiversität, Klimaresistenz und 

Resilienz zu betrachten. 
 
- Mit der integrierten Planung blau-grüner Infrastrukturkonzepte ist eine Verbesserung des 

Stadtklimas und der Biodiversität anzustreben 
 
- Bei Vorhaben und konkretisierenden Planungen sind die Ziele und Maßnahmen folgender 

übergeordneten und allgemeinen Planungen, Richtlinien, Vorgaben und Empfehlungen zu 
berücksichtigen: 

 - Landschaftsplan - Rahmenkonzept ´Masterplan Grün´ 
- Erfurter Stadtgrün im Klimawandel – ein BUGA 2021-Begleitprojekt 
- Umsetzungsplan der Stadt Erfurt zur Deklaration ´Biologische Vielfalt in  

Kommunen´ 
- Integriertes Klimaschutzkonzept 
- 1. Nachhaltigkeitsstrategie der Landeshauptstadt Erfurt 
- Klimagerechtes Flächenmanagement der Landeshauptstadt Erfurt 
- KlimAdapTiT 
- Hitzerobuste Stadt - HeatResilientCity.      
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5 Kosten- und Finanzierungsübersicht 
 
Eine Maßnahme- und Kostenübersicht nach § 149 BauGB ist für jede Gesamtmaßnahme rechtzeitig 
aufzustellen, abzustimmen und fortzuschreiben. Sie gibt als Planungs- und Steuerungsinstrument 
Aufschluss über die Finanzierung und damit Durchführbarkeit der Gesamtmaßnahme. 
 
Sie ist weiterhin Voraussetzung für eine zügige Durchführung innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums. 
 
Im Falle der "Äußeren Oststadt" ist eine aktuelle Maßnahme- und Kostenübersicht Voraussetzung 
für die weitere Verlängerung des Sanierungsverfahrens. Die vorliegende Maßnahme- und Kosten- 
betrachtung wurde für den Bereich südlich der Leipziger Straße aufgestellt. Für das Quartier 
Schlachthof werden die Maßnahmen und Kosten gesondert bzw. projektbezogen betrachtet und in 
diesem Rahmen nicht aufgeführt. 
 
Mit Erarbeitung der Kosten- und Finanzierungsübersicht wurde die neue Rahmenplanung einer 
wesentlichen und umfänglichen Analyse und Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen.  
 
Da das Verfahren durch die Umsteuerung relativ neu aufgestellt wurde, stand die Erarbeitung der 
Kosten- und Finanzierungsübersicht (KOFI) gleich am Anfang der Projektentwicklung und war 
insofern von Bedeutung, weil im Ergebnis Varianten für die Maßnahmen entwickelt werden 
konnten. Dies betraf den Anteil der zu sanierenden Straßen und Wege, die Qualitäten des 
öffentlichen Raums, die Ausnutzung der Grundstücke, kurzum die mit dem Rahmenplan gebildete 
Zielstruktur im Hinblick auf den Realisierungszeitraum. 
 
In Anbetracht der vorliegenden finanziellen Haushaltssituation, die keine Risiken bei der Bauland- 
entwicklung ermöglicht, war dieses Vorgehen von sehr hoher Bedeutung. Eine Gesamtkalkulation 
war unverzichtbar und übernimmt im Rahmen des projektorientierten Managements wesentliche 
Aufgaben. 
 
- Sie schafft Kostentransparenz und -sicherheit. 
 
- Sie ist unverzichtbar für die Entscheidungsfindung. 
 
- Sie ermöglicht eine Optimierung der Flächennutzung und der Erschließungsaufwendungen 

unter Zuhilfenahme von Vergleichswerten. 
 
- Sie bietet die Möglichkeit für ein wirkungsvolles Controlling. Der Zeit- und Maßnahmenplan 

kann über den gesamten Zeitrahmen der Durchführung fortgeschrieben werden.  
 
- Der Zeitrahmen gewinnt bei der Betrachtung eine wesentliche Bedeutung, weil gerade die 

Dauer von Maßnahmen einen erheblichen Einfluss auf die Kostenentwicklung hat.  
 
Die Kalkulation schafft Klarheit über Zusammenhänge und ermöglicht der Verwaltung, verlässliche 
Schlussfolgerungen zu entwickeln. Entsprechend aufbereitet, wird eine regelmäßige Fortschreibung 
ermöglicht und sichert die Reaktion auf kostenbeeinflussende Entwicklungen. 
 
Die prognostizierten Ausgaben wurden nach den Kostengruppen gemäß der Thüringer Städtebau-
förderrichtlinie geordnet und berücksichtigen eine Kostensteigerung im Zeitraum zwischen 2020-
2030 (ausgenommen den Bereich des Grunderwerbs). Die in der Ausgabenprognose ausgewiesenen 
Einzelmaßnahmen umfassen alle die für die Realisierung der städtebaulichen Zielstellungen not-
wendigen Maßnahmen. 
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Für die Bildung von Varianten war die Berücksichtigung des Realiserungszeitraums von Bedeutung, 
da nicht alle Bahnflächen bis 2030 der Entwicklung zugeführt werden können. In der nachfolgenden 
Abbildung sind die Realisierungsstufen dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 39:   Zeithorizonte in Realisierungsstufen 
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Variante 1 
 
In Variante 1 werden alle Maßnahmen betrachtet, die zur Umsetzung des Großteils des Rahmen- 
plans auf den bis 2030 verfügbaren Flächen notwendig sind. Grundsätzlich sind dies: 
 
1. Vorbereitungsmaßnahmen 

Konzeptionen, Bebauungspläne, Gutachten etc. 
 

2. Grunderwerb 
Bauland (Schule, Kita) 
Straßen 
Freiflächen für Park, Plätze, An der Kalkreiße 
Bauerwartungsland (Zwischenerwerb- wird nach Neuordnung wiederverkauft) 
 

3. Ordnungsmaßnahmen 
Umzug, Entschädigungen von Betrieben 
Freilegung (Straßen, Schule, Plätze etc.) 
Herstellung und Änderung von Verkehrsanlagen (ohne technische Infrastruktur) 
Versorgungsanlagen (z.B. Mast und Leitung am Wärmespeicher) 
 

4. Baumaßnahmen 
Schule, Zughafen, Kita etc. 
 

5. Quartiersmanagement 
 
Ganz wesentlich für die Entwicklung sind hierbei die Straßenbaumaßnahmen, die das Grund- 
konzept und die Erschließung der Baufelder sichern. Beispielhaft seien genannt: 
 
- Am Alten Nordhäuser Bahnhof, 
- Geschwister- Scholl-Straße (1. BA im Bau), 
- Stadtpark Ost, 
- Straße 'Am Stadtpark Ost', 
- Planstraße A 'Zum Güterbahnhof', 
- Knotenumbau Thälmannstraße, 
- Platz am Tower Ost, 
- die Taschenplätze in den Quartieren, 
- die Erschließungsstraßen auf dem Stadtwerkegelände und 
- die weiteren Erschließungsstraßen zur Erschließung ICE- City Ost. 
 
 
Gegengerechnet werden der Verkauf des Baulands nach Neuordnung und die Ablöse. Insgesamt 
ergibt sich folgende Gesamtkostenbetrachtung für die Variante 1: 

 

Gesamtkosten 41.123.114,00 € 

mit Kostenindex 43.349.018,62 € 

  

Ausgleichsbeträge zzgl. Wiederverkauf zwischenerworbener Flächen, 

geschätzt 

37.000.000,00 €  

(ohne Abzinsung) 

  

Differenz Kosten mit Index u. Ausgleichsbeträge, voll 6.349.018,62 € 
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Es ist davon auszugehen, dass die Erschließungsanlagen für die wesentlichen Bereiche durch die 
Investoren selbst hergestellt werden. Üblicherweise werden Ordnungsmaßnahmenverträge und 
Durchführungsverträge geschlossen, wie am ´Alten Posthof´.  
 
Dabei wird so verfahren, dass die Investoren alle Ablösebeträge in die Entwicklung der geplanten 
Flächen investieren und hierbei die Investitionssumme oft über dem ansonsten zu zahlenden 
Ablösebetrag liegt. Somit fließen die üblicherweise nach Sanierungsende vom Eigentümer an die 
Stadt zu erbringenden Ablösebeträge sofort in die Entwicklung des Gebietes und die Stadt muss 
diese Investitionskosten nicht im Haushalt einplanen.  
 
Heute gehören zu diesen, von Investoren zu finanzierenden Flächenentwicklungen mit oben 
genannter finanzieller Auswirkung das Stadtwerkegelände, die Flächen an der Iderhoffstraße/  
Ecke Uhlwormstraße, weitere Flächen im Bereich der neuen Verkehrsspange zwischen Geschwister- 
Scholl- Straße und Iderhoffstraße, die Flächen der ALPA Liegenschaftsverwaltung GmbH 
(Rathenaustraße 70), die Bahnflächen sowie die Flächen von Tower Ost und Parkhaus ICE- City. 
 
Die Betrachtungen werden abgerundet, wenn man die Maßnahmen betrachtet, die bei einer Ent- 
wicklung ohne Gebietskulisse vollständig durch die Stadt zu tragen wären, so aber zum Großteil 
über die Ablöse finanziert werden. 
 
Alleine für die Erweiterung der Thomas-Mann-Schule, den Bau der beiden notwendigen Kinder- 
tagesstätten und die Schaffung der Barrierefreiheit in den vorhanden Bestandsgebäuden entstehen 
der Stadt Kosten in Höhe von ca. 12 Mio. €, die nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht jedoch 
zum  Großteil über den Erlös durch die Bodenwertsteigerung in Höhe von 37 Mio. € getragen 
werden. 
 
Gleiches gilt für die Straßenbaumaßnahmen, die keiner Projektentwicklung zuzuordnen sind, wie 
die Ergänzung des Fußwegs in der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof, der Großteil der neuen 
Straße vorbei am Heizwerk und am Wärmespeicher der Stadtwerke, die den Stadtpark stadtseits 
tangierenden Straße, der Knotenumbau an der Thälmann Straße, der Stadtpark Ost und der Knoten 
Iderhoffstraße. 
 
Die Kosten hierfür zuzüglich einer einzuplanenden Pauschale für ein Quartiersmanagement 
betragen ca. 9 Mio. €. 
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Variante 2 
 
Aus der Variante 1 entwickelt sich die Variante 2 (Umsetzung bis 2030) wenn städtische 
Maßnahmen, die zwar nach heutiger Erkenntnis zur Entwicklung der Äußeren Oststadt nicht 
zwingend notwendig sind, die aber wesentlich zur Erreichung eines hohen Quartiersstandards 
beitragen könnten, hinzugenommen werden. 
 
Es handelt sich dabei vor allem um Sanierungsmaßnahmen an Straßen:  
 
- Straßensanierung Blumenschmidtstraße 
- Sanierung der Halleschen Straße 
- Sanierung der Werner-Uhlworm-Straße 
- vollständige Sanierung Geschwister-Scholl-Straße 
- Verlängerung der Straße Am Alten Nordhäuser Straße bis zur Geschwister-Scholl-Straße 

inklusive Baulandberäumung 
- Herstellung der Planstraße I. 
 
 
Werden diese Maßnahmen in den Maßnahmenkatalog aufgenommen, ergibt sich die folgende 
Gesamtbetrachtung 
 

Gesamtkosten 51.532.014,00 € 
mit Kostenindex 54.532.342,75 € 

  

Ausgleichsbeträge, geschätzt 37.000.000,00 €  
(ohne Abzinsung) 

  
Differenz Kosten mit Index u. Ausgleichsbeträge, voll 17.532.342,75 € 

 
 
Die Differenz Kosten - Ausgleichsbeträge erhöht sich bei Variante 2, wobei auch hier die oben 
beschriebene Verringerung der Kosten durch die Investorentätigkeit zu erwarten ist 
(Gegenfinanzierung durch Einsatz der Ausgleichsbeträge in die Erschließungsmaßnahme). 
 
Diese wesentliche Erhöhung des unrentierlichen Teils relativiert sich, wenn die Größe des Sanie- 
rungsgebiets südlich der Leipziger Straße und die Auswirkungen auf die gesamtstädtische Ent- 
wicklung betrachtet werden. Vor allem die dauerhafte Zunahme der Bevölkerung generiert der Stadt 
kurzfristig (Investorentätigkeit) und langfristig (Steuern, weitere Investitionen, Gebühren) Einnah- 
men, die der heutigen Finanzierung langfristig gegenzurechnen sind. 
 
Auch kann die notwenige Altlastensanierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur im Zuge einer 
Gesamtentwicklung finanziert werden..  
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Variante 3 
 
Bei Variante 3 handelt es sich um die Abrundung und den Abschluss der Gebietsentwicklung,  
welche erst nach Flächenverfügbarkeit und weit nach 2030 erfolgen kann, da die Bahn heute die 
Flächen noch nutzt und diese Flächen planfestgestellt sind. 
 
Frühestens nach 2030 können folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 
 
- Endausbau der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof nebst Baufeldfreimachung (bis 2030 

nur zweiter Fußweg), 
- vollständigen Herstellung der Erschließungsachse ICE- City, 2.BA ab Zughafen, 
- Bau der Straße an der Kalkreiße nebst Grünflächen (Baufeldfreimachung), 
- Grunderwerb für und Bau des Rad- und Fußwegs auf dem Bahndamm , 
- Grunderwerb Zughafen (Teilbereich zw. heutiger Freifläche und zukünftiger Straße) und -
 Weiterentwicklung des Zughafens (wird notwendig, wenn die Straße weitergeführt wird) 
- Außenanlage Zughafen, 
- Sanierung der Denkmale und des Zughafens, 
- 2. Abschnitt Ostpark. 
 
Dieser letzte Abschnitt der Gesamtentwicklung ist auf Grund der großen Straßenneuanlagen 
besonders kostenintensiv. Auch hier sollten wieder Investoren an der Umsetzung mitwirken, sodass 
die tatsächliche Differenz geringer ausfallen wird, wenn es die Kostenentwicklung erlaubt. 
 
Für diesen letzten Abschnitt wären somit Kosten in Höhe von 22 Mio. € notwendig. Der Ablöse- 
betrag für die neu erschlossen Flächen beträgt nach heutigem Erkenntnisstand  6 Mio. € (voraus- 
gesetzt, es handelt sich bei Umsetzung weiterhin um ein Sanierungsgebiet), so dass die eigentliche 
Differenz bei 16 Mio. € liegt. 
 
Auf diesen Flächen könnten ca. 650 bis 800 weitere Wohnungen entstehen. Jedoch bleibt abzu- 
warten, auf welchem Niveau sich der Bevölkerungszuwachs in den Jahren nach 2030 einpegelt. Dann 
ist eine Entscheidung zu treffen, inwieweit eine Weiterentwicklung auf allen noch im Rahmenplan 
befindlichen Flächen erfolgt. 
 
Allerdings sollte angestrebt werden, dass die Flächen vor dem Zughafen, die Verlängerung der 
Straße der ICE City bis vor den Zughafen und somit auch die Entwicklung zumindest dreier Baufelder 
nach Beräumung durch die Bahn geplant werden. Nur so ist in dem Bereich eine sinnvolle städte- 
bauliche Arrondierung der Entwicklung zu erreichen. 
 
Zeigt sich, dass die Bevölkerungszahlen in Erfurt auch nach 2030 weiter steigen, dann kann auch 
über die östlich gelegenen Flächen entschieden werden, vorausgesetzt, Bahn und Stadt arbeiten 
gemeinsam an der Flächenentwicklung. 
 
Neben der Finanzierung aus den Beteiligungen der Investoren (Einsatz der Ausgleichsbeträge für 
Ordnungsmaßnahmen) stellt die Stadt Fördermittelanträge im Rahmender Städtebauförderung. So 
können die unrentierlichen Kosten weiter gemindert werden. 
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Der Vollständigkeit halber ist hier die Gesamtbetrachtung aufgelistet, so dass die nach 2030 
geplante Entwicklung berücksichtigt ist. 
 

Gesamtkosten 73.155.613,71 

mit Kostenindex 77.611.547,94 

  
Ausgleichsbeträge, voll 43.153.702,14  

(ohne 
Abzinsung) 

  
Differenz Kosten mit Index u. Ausgleichsbeträge, voll 34.457845,80 
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6 Wertermittlungsgutachten 
 
Die Landeshauptstadt  Erfurt hat, den Vorschriften des besonderen Städtebaurechts entsprechend, 
im Jahr 2017 damit begonnen, die gemäß § 154 Baugesetzbuch zu erhebenden Ausgleichsbeträge 
für  Grundstücke in der Äußeren Oststadt zu ermitteln. Die Modalitäten dazu hat der Stadtrat mit 
Beschluss 1388/17 im September 2017 beschlossen. 
 
Grundlage sowohl der Erhebung der Ausgleichsbeträge als auch einer möglichen vorzeitigen Ablöse 
dieser Beträge ist das ´Basisgutachten über die städtebaulichen Bodenwerte i. S. d. § 154 Abs. 2 
BauGB im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 'Äußere Oststadt' (südliches Teilgebiet)´ eines 
öffentlich bestellten Gutachters. Dieses Gutachten hat der Gutachter in Zusammenarbeit mit einem 
Gremium von Mitarbeitern der Stadt, des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den 
Bereich des Stadtkreises Erfurt und sachkundiger Bürger erarbeitet.  
 
Zu dem Gutachten wurden zwei Zonenwertkarten erstellt - eine Karte der zonalen Bodenwerte  
zur Qualität vor Maßnahmebeginn sowie eine Karte der zonalen Bodenwerte zur Qualität nach 
Abschluss der Maßnahme. Aus diesen Karten ist die zonale Steigerungen der Bodenwerte ersicht- 
lich. Mittels eines Computerprogramms können aus dem zonalen Gutachten die grundstücks- 
spezifischen Wertsteigerungen, die sogenannten Grundstückspässe, berechnet werden. 
 
Die gutachterliche Ermittlung der Werterhöhung war aus nachfolgend genannten Gründen 
notwendig. Das  Gutachten ist regelmäßig fortzuschreiben.  
 
- Zur Ermittlung und Quantifizierung der in den Ordnungsmaßnahme- und Durchführungs- 

verträgen zu vereinbarenden Baumaßnahmen: 
 

Für die Stadt Erfurt ist der Abschluss von Ordnungsmaßnahmeverträgen mit Investoren  
eine Möglichkeit, erforderliche Maßnahmen (z. B. Erschließung) in den Verantwortungs- 
bereich des Investors zu übertragen und diese damit hinreichend und zeitgerecht abzu- 
sichern. Für den Abschluss entsprechender Verträge und der damit verbundenen Auf- 
rechnung dieser Kosten mit dem Ausgleichsbetrag ist das Wertgutachten wesentliche 
Voraussetzung. 

 
- Zur möglichen Ablösung der Ausgleichsbeträge vor Abschluss der Sanierung  gemäß § 154 

Abs. 3 BauGB und einer damit verbundenen Entlassung aus dem Sanierungsverfahren: 
 

Zur Erarbeitung einer Ablösevereinbarung ist die gutachterliche Ermittlung der Werter- 
höhung der Grundstücke erforderlich. Auf deren Grundlage wird dann die Ablöseverein- 
barung mit dem jeweiligen Eigentümer abgeschlossen. Die von der Stadt erhobenen 
Ablösebeiträge können z.B. wieder im Sanierungsgebiet eingesetzt werden. 
 
Grundstücke können aus dem Sanierungsverfahren vorzeitig entlassen werden, wenn die 
Sanierungsziele gesichert sind und die Ablösebeträge gezahlt werden. Der Eigentümer 
wiederum ist nach der Entlassung aus dem Sanierungsgebiet nicht mehr an die Regularien 
des Sanierungsverfahrens gebunden. 
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- Zur Erarbeitung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung: 
 

Planer und Entscheidungsträger benötigen Werkzeuge um die Anforderungen an eine 
ökonomisch tragfähige und effiziente Flächennutzung im Planungsprozess angemessen 
berücksichtigen zu können.  Dafür ist das Wertgutachten unerlässlich.  

 
- Zur Prüfung möglicher Verlagerungen von störenden gewerblichen Betrieben und in dem  

Zusammenhang zur Ermittlung notwendiger Entschädigungsleistungen (Anfangswert): 
 

Um die geplante Wohnbebauung umsetzen zu können, ist es notwendig, mögliche 
Betriebsverlagerungen zu prüfen. Ein Nebeneinander von mit sehr unterschiedlichen 
Ansprüchen behafteten Nutzungen ist häufig nicht möglich. Vor allem die finanziellen 
Auswirkungen geben Auskunft über Verlagerungsmöglichkeiten und Entwicklungs- 
spielräume.    
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0137/22 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt 

Genaue Fassung: 

01 
Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt mit einer 
Bilanzsumme von 18.626.978,43 EUR und einem Jahresgewinn von 393.227,65 EUR wird 
festgestellt. 

02 
Der Jahresgewinn von 393.227,65 EUR wird in die Allgemeinen Rücklagen eingestellt. 

03 
Der Werkleiterin Frau Dr. Dr. Sabine Merz wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung 
erteilt. 
Der Werkleiterin Frau Katrin Gallion wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 
Dem Oberbürgermeister wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 

04 
Als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2022 einschließlich der Überprüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Werkleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 
Haushaltsgrundsätzegesetz sowie des Lageberichtes 2022 wird die MSC Schwarzer Albus 
GmbH, Erfurt bestellt. Der Prüfungsbericht ist der Landeshauptstadt Erfurt auch in 
elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0788/22 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Entwurf für eine Satzung der Stadt Erfurt über die Zulässigkeit und Gestaltung von 
Werbeanlagen in der Altstadt von Erfurt (Werbesatzung) 

Genaue Fassung: 

01 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Synopse zur alten Werbesatzung und vorliegendem 
Entwurf zu erstellen. 

02 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Entwurf der Werbesatzung folgenden 
Fachverbänden und Vereinen zur Stellungnahme vorzulegen: 

- DEHOGA e.V.
- City-Management e.V.
- Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt
- IG Lange Brücke
- Architektenkammer Erfurt
- Handwerkskammer Erfurt
- Rechtsanwaltskammer Thüringen
- Landesärztekammer Thüringen
- Kassenärztliche Vereinigung Thüringen
- Thüringer Apothekerverband
- Landeszahnärztekammer Thüringen
- Steuerberaterkammer Thüringen
- Handelsverband Thüringen e.V

03 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Entwurf "Satzung der Stadt Erfurt über die 
Zulässigkeit und Gestaltung von Werbeanlagen und Warenautomaten (Werbesatzung)" 
dem Gestaltungsbeirat der Stadt Erfurt zur Bewertung vorzulegen. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2201/22 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Beanstandung des Beschlusses zur Drucksache 1791/20 - Carsharing in die 
Sondernutzungsgebührensatzung aufnehmen - Aufhebung 

Genaue Fassung: 

Der Beschluss des Stadtrates zur Drucksache 1791/20 wird aufgehoben. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0161/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Erfurter Garten- und Ausstellungs 
gemeinnützige GmbH (ega) 

 
Genaue Fassung: 
 
01  
Der Jahresabschluss 2022 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH 
(ega) mit einer Bilanzsumme von 47.407.428,03 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 
187.432,78 EUR wird festgestellt.  
 
02  
Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 187.432,78 EUR wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.  
 
03  
Der Geschäftsführerin, Frau Kathrin Weiß, wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung 
erteilt.  
 
04 
Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 entlastet. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0162/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft 
mbH Erfurt 

 
Genaue Fassung: 
 

01 
Der Jahresabschluss 2022 der KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt mit 
einer Bilanzsumme von 314.226.842,83 EUR und einem Jahresüberschuss von 3.428.389,83 
EUR wird festgestellt. 
 
02  
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 3.428.389,83 EUR wird in 
Höhe von 1.200.000,00 EUR in die Tochtergesellschaft KoWo Bau & Service GmbH (KBS) 
zum Aufbau des Geschäftsbetriebes eingelegt und in Höhe von 2.228.389,83 EUR in die 
Anderen Gewinnrücklagen eingestellt. 
 
03 
Der Geschäftsführer, Herr Alexander Hilge, wird für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 
31.12.2022 entlastet. 
 
04 
Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 entlastet. 
 
05 
Als Abschlussprüfer der KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt für die 
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 einschließlich der Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz und des 
Lageberichtes 2023 wird die MSC Schwarzer Albus GmbH bestellt. Der Prüfungsbericht ist 
der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt auch in elektronischer Form zur Verfügung zu 
stellen.  
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0172/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt - 

Sondernutzungsgebührensatzung 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Die 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Erfurt 
(Sondernutzungsgebührensatzung) gemäß Anlage 1 wird beschlossen. 
 
02 
Die Stadtverwaltung führt in Abstimmung mit dem Erlaubnisnehmer die Beschilderung 
der Stellplätze gemäß StvO (Zeichen 286, 314, 315) mit Zusatzzeichen "Carsharing" durch. 
Die Kosten sind nicht als sonstige Kosten nach § 9 dieser Satzung einzustufen. 
 
03 
Hinsichtlich der Gebührensätze der unter Punkt 4.1 und 4.3.2 der Anlage 1 genannten 
Benutzungsarten, erfolgt eine Evaluation nach fünf Jahren. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 



Anlage 1 zur DS 0172/23 

4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen 

an öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt 

- Sondernutzungsgebührensatzung  

 

 

Auf Grundlage des § 19 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 

Kommunalordnung - ThürKO), der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 

(ThürKAG), der §§ 18, 18a und 21 des Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) vom  07. Mai 

1993 (GVBl. S. 273) und des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG), jeweils in den 

gültigen Fassungen hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in seiner Sitzung am 

24.05.2023.(Beschluss zur Drucksachen Nr. 0172/23) nachfolgende  Änderungen der 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im 

Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt – Sondernutzungsgebührensatzung – vom 14. Juni 

2010 beschlossen. 

 

 

Artikel 1: Änderungen 

 

 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

 

§ 1 

Erhebung von Gebühren 

 

(1) Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen im Sinne von 

§ 2 der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der 

Landeshauptstadt Erfurt werden Gebühren nach Maßgabe des als Anlage beigefügten 

Gebührenverzeichnisses sowie der als Anlage beigefügten Gebührenkarte 

Carsharing  erhoben, welche Bestandteile dieser Satzung sind.  
 

 

2. Der § 3 Abs. 5 wird ersatzlos gestrichen. 

 

 

3. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 

 

§ 5  

Entstehung und Fälligkeit der Gebührenpflicht 

 

(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten bei:  

 

a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der Erlaubnis. 

Bei wiederkehrenden jährlichen Gebühren unter Gebührenziffer IV, Spalte C,  im 

Sondernutzungsgebührenverzeichnis, sind die Gebühren bis zum 31.03 des 

jeweiligen Haushaltsjahres zu entrichten. 

b) Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit Beginn der 

Sondernutzung. 

 

Die Gebühren werden zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

  

 



Anlage 1 zur DS 0172/23 

 

4. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 

 

§ 6  

Gebührenerstattung 

 

(2) Im Voraus entrichtete Sondernutzungsgebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn 

die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht von dem 

Gebührenschuldner zu vertreten sind. Gleiches gilt auch, wenn die Sondernutzung 

beispielsweise infolge von Baumaßnahmen oder Straßensperrungen eingeschränkt oder 

beschränkt wird. 

 

5. Das Verzeichnis der Sondernutzungsgebühren wird wie folgt ergänzt: 

 

A B C D E F 
Gebühren- 

ziffer 
Benutzungsart / Bezugsgröße 
für die Berechnung der 
Gebühren 

Zeitraum für die 
Erhebung der 
Sondernutzungs-
gebühren 

Sondernutzungs-
gebühr in EUR 

Sondernutzungs-
gebühr in EUR ab 
01.01.2018 

Sondernutzungs-
gebühr in EUR ab 
01.01.2022 

IV Gebührengruppe IV     
4.1 Betrieb einer Ladesäule 

und dazugehöriger 
Stellplatz 

pro Jahr 0   

4.2.1 ausgewiesener Stellplatz 

für ein 

Carsharingfahrzeug 

(Verbrennungsmotor) 

   

 
 

 

 
innerhalb Innenstadt und 

Gründerzeitgürtel * 

pro Jahr 200 

  

außerhalb* 

 

Pro Jahr 

 

100 

 ( *entsprechend Anlage 

Gebührenkarte 

Carsharing) 

  

 4.2.2 ausgewiesener 

Stellplatz für ein 

Carsharingfahrzeug 

(Elektromotor) 

 

innerhalb Innenstadt 

und Gründerzeitgürtel 

* 

 

außerhalb* 

 

 

( *entsprechend Anlage 

Gebührenkarte 

Carsharing) 

 

 

 

 

 

 

 

pro Jahr 

 

 

 

pro Jahr 

 

 

 

 

 

 

 160 

  

 

 

 80 

  

4.3.2 ausgewiesener 

Stellplatz von 

Fahrrädern und 

Elektrokleinstfahrzeugen, 

je Fahrrad/Fahrzeug 

pro Jahr 0   



Anlage 1 zur DS 0172/23 

 

6. Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen  

     Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt wird um die Anlage "Gebührenkarte 

     Carsharing" ergänzt. 

 

 



Anlage 1 zur DS 0172/23 

 
 



Anlage 1 zur DS 0172/23 

 

Artikel 2: In-Kraft-Treten 
 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Landeshauptstadt Erfurt in Kraft. 

 

 

 

 

Andreas Bausewein 

Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0383/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan BRV746 "Neue Gartenstadt Röderweg" - Einleitungs- 
und Aufstellungsbeschluss, Billigung Vorentwurf und frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

Genaue Fassung: 

 
01 
Dem Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 12 Abs. 2 BauGB vom 
26.01.2023 für das Vorhaben "Neue Gartenstadt Röderweg" wird gemäß § 12 Abs. 2 
Satz 1 BauGB nach pflichtgemäßem Ermessen zugestimmt. Das 
Bebauungsplanverfahren soll eingeleitet werden. 
 
02 
Für den Bereich zwischen der ehemaligen Bahntrasse Erfurt-West, dem Röderweg und dem 
Langen Graben soll gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan BRV746 „Neue Gartenstadt Röderweg“ aufgestellt 
werden. Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke 5/17, 5/18, 5/19, 5/41, 5/37und 
6/39 (tw.) in der Flur 6, Gemarkung Erfurt-Süd sowie die Grundstücke 290/102, 54/3 (tw.) 
und 423/102 (tw.) in der Flur 3, Gemarkung Erfurt-Süd. 
 
Mit dem Bebauungsplan werden folgende Planungsziele angestrebt: 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein gemeinschaftliches, 
ökologisch nachhaltiges und klimagerechtes Wohnquartier 

- Effizientes Flächenmanagement und standardisierte Bauweise für bezahlbares 
Wohneigentum im Reihenhaussegment 

- Kompensation der Eingriffe durch ein ökologisch-nachhaltiges Flächen- und 
Wasserbewirtschaftungskonzept, welches u.a. eine klimaoptimierte Bebauung, 
dezentrale Regenwasserbewirtschaftung, den Einsatz erneuerbarer Energien sowie die 
naturräumliche Vernetzung mit dem Bereich des alten Bahndamms beinhaltet. 

 
03 
Das Vorhabenkonzept in seiner Fassung vom 25.01.2023 (Anlage 2) und die 
Vorhabenbeschreibung (Anlage 3) werden als Vorentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und dessen Begründung gebilligt. 
 
04 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird durch 
öffentliche Auslegung des Vorentwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
BRV746 "Neue Gartenstadt Röderweg" und dessen Begründung durchgeführt. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, beteiligt. 
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gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Wohnanlage mit 41 Reihenhäusern

Stellplatznachweis

Stellplätze [privat]

Anlagen/Flächen der Ver- und Entsorgung

Flächenangaben

Private Erschließung

Gemeinschaftsgrün

2.113 m2

3.690 m2

GRZ I

GFZ 0.37

0.23

Maß der baulichen Nutzungerforderliche Anzahl
nachgewiesene Anzahl

41

41
41

Gesamtgrundstück 12.360 m2

25 x 145 m2   Familienglück
16 x 120 m2   Wohntraum

davon private Zuwegungen 813 m2

Bruttogrundfläche Gebäude (BGF) 6.916 m2

Abfallsammelplätze gesamt 75 m2 / 2[Fläche / Anzahl]
Technikzentrale 1

1: 500

Erstellt: Arnold, 25.01.2023
Bebauungskonzept Erfurt - Brühlervorstadt

Deutsche Reihenhaus, Poller Kirchweg 99, 51105 Köln  / Telefon 0221 - 340309-0, Fax -11 / www.reihenhaus.de ;
©  Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum der Deutschen Reihenhaus AG und dürfen nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden; insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten
zugänglich gemacht werden.

Hausgruppe

Gartenbox (mit Begrünung)

davon zentraler Quatiersplatz 84 m2

Bestandsbäume Vitalität

2

Aü

TZ

2-3

3

3-4

4

Nadelbaum/Bestand

Laubbaum / Bestand

Neupflanzungen

Bäume

Erhalt von geschützten Bestandsbäumen
geschützte Bestandsbäume Gesamt

21
44

geplante Neupflanzungen insgesamt 56

Bestandsbaum außerhalb
des Plangebietes

davon Ausgleich gefällte Bestandsbäume
davon 1 Baum pro 4 Stellplätze

23
11

 (1 sehr gut bis 5 sehr schlecht)

GRZ II 0.48
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Deutsche Reihenhaus / Chausseestr. 88 / 10115 Berlin 
 

 
Vorhabenbeschreibung:  

Aufstellung B-Plan BRV 746 „Neue Gartenstadt Röderweg“  

in 99092 Erfurt - Brühlervorstadt, Röderweg/Langer Graben, Gemarkung: Erfurt-

Süd, Flur 6, Flurstücke: 5/17, 5/18, 5/19, 5/37, 5/41, 54/3, 290/120, 423/102, 

424/102, 6/40, 6/38, 6/39 

 
Berlin, 24.01.2023 
 

Die Deutsche Reihenhaus AG (DRH) strebt die wohnbauliche Entwicklung einer westlich 

der Erfurter Innenstadt gelegenen, etwa 12.360m² großen Fläche an. Auf der Grünland-

fläche sowie ehemaligen Kleingartenareal sollen insgesamt 41 Reihenhäuser entstehen.   

Im Sinne der angrenzenden Gartenstadt am „Langen Graben“ ist das Ziel die Schaffung 

von einem bezahlbaren, gemeinschaftlichen sowie klimafreundlichen Wohnquartier (mit 

einer Energieerzeugung aus 100% regenerativen Energien). Der geringe Baulandanteil im 

Reihenhaussegment führt in Verbindung mit der standardisierten, effizienten und preis-

werten Bauweise der DRH zur Schaffung bezahlbaren Wohneigentums. Das geplante 

Bauvorhaben soll auch aktiv dazu beitragen, einer Umlandwanderung Erfurter Familien 

entgegenzutreten und innenstadtnahe Brach- und Grünflächen für den Wohnungsbau 

zu entwickeln. Gleichzeitig sollen der Röderweg auf Höhe des Vorhabens sowie Fuß-

wegeverbindungen ausgebaut werden, wodurch auch die angrenzenden Wohn- und 

Kleingartenanlagen besser vernetzt werden sollen. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen empfiehlt sich im vorliegenden 

Fall die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 Baugesetzbuch 

(BauGB). Der Bebauungsplan wird gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 BauGB i. V. m § 12 BauGB im 

zweistufigen Normalverfahren aufgestellt. Gemäß § 2a BauGB ist ein Umweltbericht an-

zufertigen.  

Der Geltungsbereich soll dabei ein Gebiet mit den Flurstücksnummern 5/17, 5/18, 5/19, 

5/37, 5/41, 290/120, 423/102, 424/102, 6/40, 6/38 und 6/39 umfassen. Das Vorhaben 

wurde seit 2018 intensiv mit dem Stadtplanungsamt, dem Umweltamt, in 2. Runden im 

Gestaltungsbeirat, den Entwässerungsbetrieben und der angrenzenden Wohnungsbau-

gesellschaft KoWo abgestimmt. Ein Boden-, Lärm-, Artenschutz- sowie umfangreiches 

Klimagutachten liegen bereits vor und bestätigen die Realisierbarkeit des Vorhabens. 

Auf dem Grundstück im Röderweg sollen die beiden Reihenhaustypen „120 m² Wohn-

traum“ und „145 m² Familienglück“ realisiert werden. Alle Häuser werden dabei mit drei 

Vollgeschossen sowie Flach- bzw. Retentions-Gründach ausgeführt. Die insgesamt sie-

ben Hausgruppen mit 41 Reihenhäusern (4 bis 9 WE je Hausgruppe) sind dabei so ange-

ordnet, dass in Anlehnung an die benachbarte Gartenstadt „Langer Graben“ sich ein 

großer geöffneter Block, bestehend aus vier Hausgruppen und einem zentralen begrün-

ten Innenhof inkl. Spielplatz, ergibt. Nach Süden hin bilden die weiteren drei Reihenhaus-

zeilen einen klaren Abschluss.  
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Die städtebauliche Struktur wurde dabei seit 2018 in Zusammenarbeit mit Umwelt- sowie 

Stadtplanungsamt, dem Gestaltungsbeirat und dem für den Bericht „Klimagerechtes Flä-

chenmanagement der Landeshauptstadt Erfurt“ zuständigen Gutachterbüro INKEK 

GmbH in einem langen Prozess bzw. in vielen Varianten möglichst klimaresilient entwi-

ckelt, um auch der Lage des Vorhabens in der Klimaschutzzone 1 gerecht zu werden. 

Durch die Bebauung mit Reihenhäusern kann im Vergleich zu einer Bebauung mit Einfa-

milien- oder Doppelhaus wertvolle Fläche eingespart werden. Die GRZ I liegt mit 0,23 

und die GRZ II mit 0,48 deutlich unter den für ein Allgemeines Wohngebiet zulässigen 

bzw. für die zentrale Lage des Bauvorhabens üblichen Werten von 0,4 bzw. 0,6. Die Ver-

sieglung ist somit deutlich reduziert. Zusätzlich erhalten alle Gebäude (auch Nebenanla-

gen) eine Dachbegrünung. Für den Standort Erfurt hat die DRH einen neuen Haustyp mit 

Retentions-Gründach entwickelt und weicht damit von der bisherigen Bauweise mit Sat-

teldach ab. Durch die Anordnung der Reihenhäuser wird der Kaltluftabfluss aus Westen 

entlang des Langen Grabens weiterhin gewährleistet. Auch die Anordnung von neu zu 

pflanzenden Hecken und Bäumen wurde so gestaltet, dass ein Kaltluftzufluss in die Er-

furter Innenstadt ausreichend gewährleistet wird. 

Das Konzept sieht außerdem vor, dass möglichst viele geschützte Bäume erhalten blei-

ben können. So soll im Nordwesten, wo sich die Vielzahl der vitalen Bestandsbäume be-

findet, ein großer Freiraum inkl. Abenteuerspielplatz (bspw. Errichtung eines Baumhau-

ses) entstehen und 14 bestehende Laub- und Nadelbäume in die Gestaltung integriert 

werden. Prägend sind hierbei vor allem ein zu erhaltender großer Bergahorn und eine 

Korkenzieherweide direkt am Röderweg. 

Zudem sollen im südlichen Bereich zusätzlich sieben Bäume im Bereich der Privatgärten 

bestehen bleiben. Insgesamt können somit 21 der 44 geschützten Bestandsbäume in das 

Konzept integriert werden. Die restlichen 23 kleineren, häufig wenig vitalen, Bestands-

bäume können aufgrund der für das Bauvorhaben notwendigen Gelände- und Höhen-

modellierung nicht erhalten bleiben. Wir tun hier alles Mögliche, um eine ökologisch, 

aber auch städtebaulich und ökonomisch sinnvolle Lösung zu den Bestandsbäumen um-

zusetzen.  

Gleichzeitig soll eine Vielzahl an neuen Bäumen und Gehölzen gepflanzt werden, 

wodurch nach Fertigstellung es deutlich mehr Bäume in dem Plangebiet geben wird als 

im heutigen Zustand. So sind insgesamt 53 Neupflanzungen an Bäumen geplant – vor 

allem an den östlichen und westlichen grünen Grundstücksrändern, im Bereich der 

Baumscheiben/Tiefbeete zwischen den PKW-Stellplätzen sowie im Bereich vom zentra-

len Quartiersplatz und der drei Spiel- und Sportflächen (Abenteuerspielplatz, zentraler 

Kleinkinderspielbereich, Bereich Tischtennis + Boccia).  

Eine Unterkellerung der Häuser erfolgt bei der DRH aus Kostengründen grundsätzlich 

nicht. Stattdessen werden bei den Reihenhäusern ausreichende Abstellmöglichkeiten im 

sog. Vorgartenschrank (inkl. Hauseingangsüberdachung) sowie in den Möblierungsele-

menten der Gartenbereiche (Terrassenschrank und Gartenbox) geschaffen. Der Vorgar-

tenschrank verfügt über eine Grundfläche von 3 m² und ist somit für die Unterbringung 

von bspw. zwei (Elekto-)Erwachsenen- sowie zwei Kinderfahrädern oder Kinderwägen 

geeignet.  
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Im Gartenbereich werden jeweils ein Terrassenschrank mit ca. 2m² Grundfläche, der zu-

sätzlich als Sichtschutz zum Nachbarn dient, und jeweils eine Gartenbox mit einer 

Grundfläche von ebenfalls ca. 2m², zur Verfügung gestellt. Dadurch ist die Gestaltung der 

Nebenanlagen in der gesamten Wohnanlage einheitlich. 

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Einwirkungsbereich des Flughafens Erfurt-Weimar 

werden die Fassaden (inkl. Fenster) von Wohn- und Schlafräumen aller Reihenhäuser 

entsprechend der lärmtechnischen Untersuchung für ein erforderliches Gesamtschall-

dämmmaß von R´w,ges. =40dB ausgeführt. Alle Fenster von Wohn- und Schlafräumen 

werden mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen versehen.  

Das Quartier wird über zwei Zufahrten vom Röderweg aus erschlossen. Der Röderweg 

soll im Rahmen des Bauvorhabens für den Fuß-, Rad- sowie Autoverkehr und in Bezug 

auf die technische Infrastruktur auf Höhe des Vorhabens ausgebaut werden. Eine in der 

Breite reduzierte private Mischverkehrsstraße (4,5-6m Breite, Verringerung der Versieg-

lung) soll an den Röderweg anbinden und im Einbahnstraßensystem durch das Quartier 

führen und die Häuser somit direkt anschließen. Alle Reihenhäuser verfügen dabei über 

einen eigenen begrünten PKW-Stellplatz (mit Rasengittersteinen). Alle Stellplätze werden 

für die E-Mobilität vorbereitet. Per ÖPNV ist das Plangebiet über die etwa 400m südlich 

gelegene Haltstelle Gamstädter Weg erschlossen (Linie 4). 

Entlang der östlichen Grundstücksgrenze soll ein 2,5m breiter Fußweg die Wohnanlage 

an die Straße des Langen Grabens südlich des Vorhabengebiets anschließen, um bei-

spielsweise eine schnellere fußläufige Erreichbarkeit der Tram-Haltestelle Gamstädter 

Weg für die Bewohner des geplanten Vorhabens sowie der umliegenden Wohngebiete 

und Kleingartenanlagen zu ermöglichen. Dies soll über Grunddienstbarkeiten gesichert 

werden. 

Generell erfolgt bei dem gemeinschaftlich geprägten Konzept der DRH keine Realteilung, 

sondern es wird eine Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) vollzogen. 

Die künftigen Eigentümer aller Reihenhäuser bilden demnach eine Eigentümergemein-

schaft auf einem gemeinsamen Grundstück. 

Gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz werden von Beginn an Zuordnungen, Rechte 

und Pflichten eindeutig geregelt sowie Sondernutzungsrechte und Gemeinschaftseigen-

tum definiert. Die Zuwegungen zu den Häusern, die Privatstraße, die beiden gemein-

schaftlich Abfallsammelplätze sowie die Technikzentrale verbleiben im Besitz der Woh-

nungseigentümergemeinschaft. Dies hat den Vorteil, dass alle Eigentümer die Verant-

wortung für das Gemeinschaftseigentum tragen, um das sich ein für die jeweilige Anlage 

eingesetzter Verwalter kümmert. Hierdurch bleiben Pflege und Instandhaltung von 

Straße und Wegen, PKW-Stellplätzen, Abfallsammelstellen und gemeinschaftlichen 

Grünflächen in Privatbesitz. In der Konsequenz entstehen der öffentlichen Hand weder 

Investitions- noch Folgekosten und auch die Verkehrssicherungspflicht verbleibt bei der 

privaten Eigentümergemeinschaft. 

Darüber hinaus fördert das Instrument der Wohnungseigentümergemeinschaft aktiv die 

Vernetzung und das soziale Miteinander der Bewohnerschaft. Durch gemeinsame Ver-
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pflichtungen und Veranstaltungen findet ein regelmäßiger Austausch statt. Das Gemein-

schaftsgefühl unter Nachbarn steigt. Unterstützt wird die Gemeinschaft durch einen 

zentralen Quartiersplatz und drei Spiel- und Sportflächen. 

An dem Standort soll ein erneuerbares Energiekonzept umgesetzt werden. Die Strom-

versorgung des Gebietes wird zum Großteil über Photovoltaikanlagen auf den Gründä-

chern sichergestellt. Ergänzend wird auf Zusatz- und Reservestrom aus zertifiziertem 

Grünstrom zurückgegriffen. Die Versorgung mit Wärme erfolgt über eine gemeinsame 

Technikzentrale mit zwei bis drei Außenluft-Wasser-Wärmepumpen. Damit erfolgt die 

Versorgung der Häuser vollständig regenerativ. Die Verteilung innerhalb der Wohnanlage 

wird durch ein eigenes Nahwärme-, Strom- und Kaltwasserverteilernetz zu den einzel-

nen Wohngebäuden gewährleistet. Dieses Versorgungssystem ist ökonomisch und öko-

logisch vorteilhafter als die Einzelversorgung jedes Hauses, da auf einen separaten Heiz-

kessel bzw. eine Heiztherme je Wohneinheit verzichtet werden kann. Hierdurch kann 

nicht nur Wohnraum gewonnen werden, sondern durch den Gleichzeitigkeitsfaktor in 

der Bemessung der Heizanlage auch Kosten- und Energieeinsparungen erzielt werden. 

Die geplanten Gebäude entsprechen dem Förderstandard KfW-55-EE. 

Das Entwässerungskonzept sieht vor, dass anfallendes Regenwasser der Dachflächen zu-

erst in verschiedenen Zisternen im Bereich der Gärten gespeichert wird und zur Gar-

tenbewässerung von den Bewohnern genutzt werden kann. Sind diese vollständig gefüllt, 

erfolgt eine Versickerung über die in den Gärten angeordneten Versickerungsrigolen. 

Das anfallende Niederschlagswasser der Privatstraße wird in den sich zwischen den be-

grünten Stellplätzen befindenden Tiefenbeeten abgeleitet und zur Bewässerung der 

dortigen Straßenbäume genutzt.  Aufgrund der durch zwei Gutachten nachgewiesenen 

schlechten Versickerungswerte des Bodens werden bei einem Starkregenereignis über-

schüssige Wassermengen von den Rigolen, Privatstraßen und Tiefenbeeten in einer 

zentralen unterirdischen Regenrückhaltung gesammelt und mit einer Drosselabfluss-

menge von 8 l/s in den Hauptkanal am Langen Graben geleitet. Die Einleitmenge wurde 

mit den Entwässerungsbetrieben Erfurt abgestimmt.  

Eine artenschutzrechtliche Beurteilung wurde im Laufe des Jahres 2021 durch das Insti-

tut für biologische Studien Jörg Weipert und in Abstimmung mit dem Umweltamt erstellt. 

Auf dem Grundstück wurden die geschützte Frühlingsseidenbiene und Zauneidechsen 

gefunden, welche vor Baubeginn umgesiedelt werden müssen. Zu entsprechenden na-

hegelegenen Ausgleichsflächen ist die DRH bereits mit einer Erbengemeinschaft aus Er-

furt im Gespräch. Zusätzlich werden gemäß Gutachten auf dem Grundstück 12 Nistkäs-

ten für Vögel und 6 Nistkästen für Fledermäuse an Häusern und Bäumen angebracht. 

Insgesamt soll somit ein ökologisches, erneuerbares, nachhaltiges, gemeinschaftliches, 

vernetztes und zugleich bezahlbares Wohnquartier in innenstadtnaher Lage entstehen. 

gez. Florian Arnold 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0401/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

VS030 - Satzungsbeschluss über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes BIN031 "Büro- u. Gewerbepark" - 1. Änderung 

 
Genaue Fassung: 
  
Auf Grund von § 14 Abs. 1, § 16 Abs. 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1, 2 und 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) und §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses jeweils gültigen Fassung, wird die Satzung über die Anordnung der 
Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
BIN031 „Büro- u. Gewerbepark“ - VS030 beschlossen. Der beiliegende Satzungstext über 
die Veränderungssperre und der Lageplan im Maßstab 1:2000 (Anlage 3) sind Bestandteil 
des Beschlusses. 
 
02 
Die Satzung über die Veränderungssperre ist im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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      Rechtsgru n dlagen               
 

1. Bau gesetzbu ch (Bau GB)   
2. Vero rdn u n g über die bau liche Nu tzu n g der Gru n dstücke (Bau n u tzu n gsvero rdn u n g – 
Bau NVO) 

3. Thürin ger Bau o rdn u n g (ThürBO) 
4. Vero rdn u n g über die Au sarbeitu n g der Bau leitplän e u n d die Darstellu n g des Plan in halts 
(Plan zeichen vero rdn u n g 1990 - Plan zV 90) 

5. Thürin ger Gemein de- u n d Lan dkreiso rdn u n g (Thürin ger Ko mmu n alo rdn u n g - ThürKO)  
 
In  der zu m Zeitpu n kt des Satzu n gsbeschlu sses jeweils gültigen  Fassu n g. 
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Legende

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der Veränderungssperre VS030

 
 
 
Plan verfasser: 

 
       Am t für Stadte ntwicklung  und Stadtpla nung         
       Wa rsb e rg stra ße  3, 99092 Erfurt 

 

Verfahren svermerke zu r Verän deru n gssperre VS030 
für den  Geltu n gsbereich der 1. Än deru n g des Bebau u n gsplan 

BIN031 „Büro - u . Gewerbepark“ 

Be sch luss zur Einle itung  de r 1. Ände rung  de s Be b a uung spla ne s BIN 031 „Büro- u. Ge we rb e pa rk“ N r.     
0497/22 vom  01.06.2022, b e ka nnt g e m a ch t im  Am tsb la tt N r. 12 vom  29.06.2022. 
 
 
Auf Grund von § 14 Ab s. 1, § 16 Ab s. 1 i.V.m . § 17 Ab s. 1 Sa tz 1 und 2 Baug e se tzbuch  (BauGB) i.V.m . 
§ 88 Ab s. 2 Th üring e r Bauordnung  (Th ürBO) und §§ 19 Ab s. 1 Sa tz 1, 2 Ab s. 1 und 2 Th üring e r Ge m e inde - 
und La ndkre isordnung  (Th üring e r Kom m una lordnung  - Th ürKO) h a t de r Sta dtra t Erfurt in se ine r Sitzung  a m                     
m it Be sch luss N r.                      die  Sa tzung  üb e r die  Anordnung  e ine r Ve rände rung sspe rre  VS030 für de n 
Ge ltung sb e re ich  Ge ltung sb e re ich  de r 1. Ände rung  de s Be b a uung spla n BIN 031 „Büro- u.  Ge we rb e pa rk“ b e -
sch losse n. 

 
 

Erfurt, de n 
 

Ob e rb ürg e rm e iste r 
 
Die  Sa tzung  üb e r die  Anordnung  de r Ve rände rung sspe rre  VS030 für de n Ge ltung sb e re ich  de r 1. Ände rung  
de s Be b a uung spla n BIN 031 „Büro- u.  Ge we rb e pa rk“ ist g e m äß § 21 Ab s. 3 Sa tz 1 Th ürKO de r Re ch tsa uf-
sich tsb e h örde  m it Sch re ib e n vom                       vorg e le g t worde n. 
 
Die  Üb e re instim m ung  de s te xtlich e n und ze ich ne risch e n Inh a lts die se r Ve rände rung sspe rre VS030 m it de m  
Wille n de r Stadt Erfurt sowie  die  Einh a ltung  de s g e se tzlich  vorg e sch rie b e ne n Ve rfa h re ns zum  Erla ss die se r 
Sa tzung  we rde n b e kunde t. 
 

Au sfertigu n g 
 
 
Erfurt, de n 
 

La nde sh a uptsta dt Erfurt 
A.Bause we in 

Ob e rb ürg e rm e iste r 
 
 Die  VS030 wurde  g e m äß §§ 16 Ab s. 2 , 10 Ab s. 3 BauGB i.V.m . § 21 Ab s. 1 Th ürKO im  Am tsb la tt de r Sta dt 
Erfurt N r.         vom                       m it de m  Hinwe is ortsüb lich  b e ka nnt g e m a ch t, da ss die  Sa tzung  üb e r die  
Anordnung  de r Ve rände rung sspe rre  VS030 für de n Ge ltung sb e re ich  de r 1. Ände rung  de s Be b a uung spla n 
BIN 031 „Büro- u.  Ge we rb e pa rk“ wäh re nd de r Öffnung sze ite n de s Bauinform a tionsb üro de r Sta dtve rwa ltung  
Erfurt von je de rm a nn e ing e se h e n we rde n ka nn. Mit die se r Be ka nntm a ch ung  wurde  die  Ve rände rung sspe rre  
VS030 
 

Rechtsverbin dlich 
 
 
Erfurt, de n 
 

Ob e rb ürg e rm e iste r 
 
 

Planausschnitt unmaßstäblich Nachdruck oder Vervielfältigung verboten

Veränderungssperre VS030
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0680/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen 
 
Genaue Fassung: 
 
Die Aufnahme der in der Anlage 1 bezeichneten Personen in die Vorschlagsliste der Stadt 
Erfurt für die Wahl der Schöffen, für die am 01.01.2024 beginnende Amtszeit, wird 
beschlossen. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Abendroth 

Simon 

Abicht 

Ines 

Kalkofen 

Achtzehn 

Susann 

Gerhard 

Adametz 

Thomas 

Albrecht 

Rosina Walburga 

Krah 

Alletter 

Tanja 

Almeroth 

Gerd 

Almeroth 

Petra 

Nagel 

Almeroth 

Tino 

Alnasrallah 

Wael 

Anders 

Martin 

Anding 

Carmen Annemarie 

Werner 

Andres 

Christian 

Andreß 

Paula-Marie 

Andrzejak 

Sandra 

Hilbig 

Anschütz-Thoms 

Daniela 

Anschütz 

Ansorge 

Andreas 

Heinemann 

Apel 

Lisa 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Arnold 

Torsten 

Aschenbach 

Heidi Kirsten 

Grimm 

Aurich 

Cornelia Kerstin 

Awick 

Alois Wilhelm 

Bach 

Gabriele Evelin 

Brylla 

Bach 

Peter 

Bach 

Vanessa 

Bachmann 

Jan Thomas 

Backhaus 

Sabrina 

Willing 

Bader 

Karin Helga Anna 

Neß 

Baier 

Karin Evelin 

Röckel 

Ballin 

Frank 

Bank 

Anja 

Lenk 

Barberka 

Susanne 

Roth 

Bartel 

Olaf 

Barthel 

Gabriele 

Ritz 

Barthelmeh 

Tim 

Bartsch 

Michael 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Bauer 

Peter Ernst Manfred 

Baumgart 

Ute 

Bebensee-Jäger 

Anna Katharina 

Bebensee 

Becher 

Axel 

Becher-Hoffmann 

Sandra 

Becher 

Becker 

Miriam Gesche 

Behrens 

Iris 

Naujoks 

Behrens 

Yvonne 

Behrens-Türk 

Johannes Heinrich 

Behrens 

Beier 

Sandra 

Kneuse 

Bergner 

Stephanie 

Pritz 

Bernhardt 

Marina Martha Helene 

Böhlke 

Beuchert 

Birgit Karola 

Slupina 

Beyer 

Sylvia 

Böhm 

Bianchy 

Marcus Antonius 

Bieritz 

Florian 

Biermann 

Uwe 

Bläß 

Gabriela Irene Erika 

Martin 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Blöhbaum 

Dagmar 

Bock 

Josephin 

Bock 

Sabine 

Reuker 

Böhme 

Stefanie 

Böhner 

Kathrin 

Borck 

Manuela 

Bornkessel 

Nicole 

Brandt 

Riccardo 

Bräuer 

Heike Eveline 

Oehler 

Braukmann 

Jürgen 

Brauner 

Karsten 

Braunisch 

Stefan Andreas 

Bremer 

Constanze 

Bruckner 

Victoria 

Brückner 

Kerstin 

Büchner 

Isabell 

Bürger 

Christian 

Büttner 

Friedemann 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Carl 

Cornelia Renate 

Chrestensen 

Cornelia 

Köhler 

Chrestensen 

Niels Lars 

Claus 

Daniel 

Clauß 

Andre 

Cremer 

Michael 

Creutzburg 

Constanze 

Kühn 

Daum 

Maik 

Dedekind 

Stephanie 

Dedering 

Jonas 

Deleiter 

Anke 

Derska 

Ines 

Dessel 

Wiebke 

Diedicke 

Sabine 

Dierbach-Reimann 

Jérome 

Dierbach 

Diestelmann 

Christoph Erwin 

Leberecht 

Dietrich 

Eberhard Volker 

Dietzel 

Dominik 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Dix 

Gabriele 

Rieffert 

Dölz 

Lutz Matthias 

Dölz 

Monika Kerstin 

Herrmann 

Donath 

Jens 

Doobe 

Gerd 

Döpping 

Anke 

Döring 

Andreas 

Dressel 

Guido 

Dressler 

Harald 

Dreves 

Anja 

Drüge 

Birgit 

Bläsing 

Dübner 

Kathrin 

Pluntke 

Dunkelmann 

Tobias 

During 

Ralf-Dietmar 

Eberl 

Klaus-Rüdiger 

Eberlei 

Stephanie 

Eged 

Henrike 

Müller 

Ehler 

Karin 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Ehringhaus 

Katja 

Baacke 

Ehrle 

Robin 

Eib 

Maja Alexandra 

Engmann 

Monika Maria 

Brieskorn 

Erdmann 

Marcel 

Ewald 

Kathrin 

Murr 

Fahlbusch 

Heike Karina 

Stark 

Fallack 

Juliane 

Ferneding 

Claudia 

Maurer 

Fiedler 

Frank 

Filbig 

Catrin Christina 

Fischer 

Kai-Eddi 

Fischer 

Marina 

Fischer 

Uta Wilma Irmgard 

Bernsdorf 

Fischer-Crailsheim 

Jürgen 

Fischer 

Fleischer-Meinhardt 

Nicol 

Meinhardt 

Fließ 

Silke Gisela 

Flügel 

Sebastian Hermann 

Pierre 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Förster 

Alexander 

Förster 

Carmen-Gabriele 

Rickelt 

Förster 

Mario 

Freier 

Jacqueline Rosemarie 

Freiherr von 

Thuemmler 

Carl Albrecht Alexander 

Friebe 

Luisa 

Friedrich 

Heidrun Ursula 

Nicolai 

Friedrich 

Mario Thomas 

Fritsch 

Kerstin Antje 

Neumann 

Fuchs 

Anja 

Beier 

Funke 

Ann-Kathrin 

Galow 

Julia 

Gansauge 

Ingo Willi Gerhard 

Gaschnitz 

Michael Richard Adam 

Gatzsch 

Anja 

Gau 

Janine 

Wischnewski 

Gehrmann 

Christoph 

Geisler 

Wolfgang 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Glatzel 

Barbara Annerose 

Keitel 

Glombik-Batschkus 

Anke 

Glombik 

Göhring 

Thomas 

Dr. Goldammer 

Thomas 

Goldner 

Łukasz Jan 

Göpfert 

Susanne 

Görber 

René 

Görl 

Robert 

Gorski 

Kerstin Birgit 

Wintjes 

Göttig 

Kerstin 

Meier 

Gozdzik 

Sandra 

Grahl 

Sven 

Gramann 

Sonja Kornelia 

Born 

Gramsch 

Karin 

Hopp 

Gregor 

Karsten 

Greiner-Bär 

Alexander 

Greiner-Bär 

Marion 

Kaufhold 

Grömmer 

Franz 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Groß 

Julia 

Große Holtrup 

Peter 

Großheim 

Claudia 

Frenzel 

Gruchot 

Christine 

Grunau 

Kerstin 

Glimm 

Grundler 

Christian Dieter 

Günthel 

Steffen 

Günther 

Michael 

Günther 

Susanne 

Büttner 

Günther 

Thilo 

Gürgen 

Tabea Erika 

Guttwein 

Maik 

Haak 

Ernst Fritz Johannes 

Haak 

Friedrich Leonard 

Habermann 

Monique 

Finke 

Hack 

Alexandra 

Voigt 

Hackel 

Stefanie 

Bartel 

Häckl 

Robert 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Haenlein 

Felix 

Hahn 

Konrad Heinrich 

Hajdu 

Silke Heide 

Raupach 

Hall 

Sabine 

Staar 

Hamm 

Manuel 

Hammer 

Detlef 

Hampel 

Jessica 

Händler 

Ronald 

Hantke 

Stefanie 

Hantschmann 

Sylvia Gina 

Piersig 

Harsdorf 

Tobias 

Hartnick 

Annett 

Hase 

Katharina 

Hashani 

Jana 

Blaß 

Häßler 

Rüdiger Willi 

Haubold 

Steve 

Haun 

Franziska 

Hauptfleisch 

Mario 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Hausdörfer 

Ricardo 

Hauton 

Sabine 

Hecker 

Eva Maria 

Heckmann 

Julia 

Heerdegen 

Michaela 

Heinz 

Carmen 

Fischer 

Helbig 

Katalin 

Rettig 

Helbig 

Silvia-Juliane Marie-

Antoinette Anabell 

Donner 

Held 

Florian 

Beinecke 

Heller 

Florian 

Heller-Jäpel 

Angelika 

Jäpel 

Hellwig 

Angelika 

Hippe 

Hellwing 

Marcus 

Hempel 

Cornelia 

Hoffmann 

Hempel 

Heiko 

Henneberg 

Patricia 

Hennig 

Wolfgang Frank Erich 

Henning 

Alexandra 

Urban 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Henning 

Martina 

Anschütz 

Hensiek 

Silvia 

Schrickel 

Herrlitz 

Tom 

Herrmann 

Yannik 

Herrnbredel 

Anke 

Herzog 

Matthias 

Heß 

Laura 

Heßland 

Sophie 

Gretsch 

Hetzel 

Sarah-Louise 

Heym 

Anja 

Schubert 

Hieke 

Jens 

Hilbert 

Anka Sabine 

Hildebrandt 

Karin Erika Anni 

Lange 

Hillebrand 

Michael 

Hirschberger 

Julia 

Hochberg 

Sieglinde Martina 

Keil 

Hoffmann 

Constanze 

Knauf 

Hoffmann-Eib 

Marcus 

Hoffmann 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Hoffmeyer 

Ines 

Höfler 

Heike 

Hofmann 

Karsten 

Hofmann 

Olaf 

Horn 

Axel Christian 

Horsch 

Sabine Gertraude 

Hüttner 

Caroline Kerstin 

Hiller 

Hüttner 

Ralf 

Imiella 

Rudolf Erich 

In der Au 

Astrid 

Kleebauer 

Isenberg 

Christine 

Isserstedt 

Ulrike Johanna 

Lehmann 

Jachnick 

Heike Antje 

Baumgarten 

Jacob 

Martin 

Jacobshagen 

Sören 

Jahn 

Anna 

Hengstermann 

Jahn 

Marion 

Stenz 

Jakobi 

Christian 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Jänsch 

Christian 

Janzen 

Jeanett 

Jaritz 

Jana 

Lorenz 

Jeckel 

Birgit 

Rusche 

Jessat 

Ernestine Rosalie 

Jesse 

Peter Heinz 

Johannsen 

Eric 

Johns 

Jenni 

Just 

Peggy 

Kaas-Horn 

Andrea 

Kaas 

Kahl 

Juliane 

Kaiser 

Jana 

Friede 

Kalb 

Annett Regina Carmen 

Brauhardt 

Kalleja 

Johannes 

Kämmerer 

Babett Katrin 

Müller 

Kantschew 

Andrea 

Oswald 

Käppler 

Isabell 

Raue 

Karger 

Ute Andrea 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Kästner 

Anja 

Kästner 

Christian 

Keith 

Marcus Karsten 

Keller 

Nancy 

Keßler 

Michael Kurt 

Keyßner 

Sven 

Kiesler 

Ina Sybille 

Kinner 

Kevin 

Kirchhof 

Mario 

Kirchner 

Heide 

Kirchner 

Jutta Karin 

Frühauf 

Kirchschlager 

Mario 

Kirst 

Michael 

Kister 

Colette 

Schneider 

Kittel 

Dirk 

Klimpel 

Ronny 

Klink 

Laura 

Kluba 

Lydia 

Güttel 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Kluba 

Tom 

Knapp 

Roland Christian 

Thomas 

Knöfel 

Alexander 

Knoll 

Astrid 

Walther 

Knoll 

Karolin 

Knoll 

Markus Reinhard 

Knopf 

Petra Heike 

Knot 

Susann 

Koch 

Gábor Thomas 

Koch 

Jens 

Koch 

Lennart 

Koch 

Nicole 

Koch 

Susanne 

Kalz 

Köhler 

Anabell Ines 

Köhler 

Eckhard Martin 

Kolbe 

Carmen 

Kalunov 

Kollascheck 

Gerhard Gottfried 

Konradi 

Andreas 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Korb 

Franziska 

Otto 

Korytko 

Johannes Christian 

Korytko 

Vivienne 

Ludwig 

Kösling 

Jan 

Krack 

Simone 

Mühlberger 

Kraft 

Simone 

Krämer 

Annekathrin 

Honscha 

Krämer 

Ulf 

Krech 

Martin 

Kresse 

Marco 

Kriesche 

Sascha-Leander 

Krische 

Jakob 

Kügler 

Bernd Reinhold 

Siegfried 

Kuhn 

Katja 

Lang 

Kunze 

Axel 

Kupfer 

Elisabeth Anke 

Lange 

Bärbel 

Kunze 

Lange 

Jeanette 

Marini 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Lange 

Lutz 

Lange 

Maria 

Lange 

Norbert 

Laska 

Jens 

Leffler 

Gabriele Heidi 

Raßloff 

Leib 

Christian 

Leipold 

Angelika 

Knoll 

Lemke 

Urte 

Lenk 

Christa Monika 

Stock 

Lenz 

Helga Hildegard Hilde 

Kälber 

Lepa 

Rick 

Letsch 

Stefan 

Libertin 

Miriam 

Liebe 

Andreas Michael 

Thomas Alexander Udo 

Kittner 

Liebermann 

Daniel 

Linse 

Benny 

Liss 

Christopher Thomas 

Litwin 

Benjamin 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Löffler 

Christine Susanne 

Franke 

Lohmann 

Wiebke Maria 

Cauvet 

Lohrke 

Maurice Diether 

Lokau 

Marie-Therese 

Kleemann 

Lucas 

Ralf-Detlev Hermann 

Lüdecke 

Marc Julien 

Luderer-Pflimpfl 

Meike Sabine 

Ludwig 

Katrin 

Weiland 

Lukas 

Constanze 

Rose 

Maaß 

Christina 

Nicht 

Mahnert 

Heike 

Mai 

Anja 

Malolepsy 

Yvonne 

Könnecke 

Malsch 

Marion 

Apfel 

Malzahn 

Elke Martina 

Rauscher 

Manthey 

Frank-Ronald 

Marbach 

Frank Rico 

Marmann 

Sarah 

Trenkmann 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Martin 

Jörg Adolf 

Marx 

Olivia 

Marxmeier 

Christel 

Loos 

Marxmeier 

Sven 

Maschke 

Julia 

Wagner 

Maschmann 

Nikolas Jens 

Maue 

Axel 

Dr. Maurer 

Agathe 

Maurer 

Fabian 

Meindl 

Claudia Karolina 

Meinhardt 

Stefan 

Meise 

Ingrid Annette 

Marr 

Mender 

Andrea 

Merten 

Madlen 

Messing 

Kathrin 

Fischer 

Metz 

Wolfgang 

Metze 

Jutta Monika 

Lindner 

Meyer 

Susann 

Beese 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Michelfeit 

Claudia 

Schmidt 

Michi 

Marco 

Michi 

Yvonne 

Fuhrmann 

Mielke 

Melanie 

Mielke 

Nico 

Mies 

Reinhold Franz 

Miller 

Andreas Ludwig 

Miller 

Barbara Christiane 

Fuchs 

Möller 

Kerstin Heike 

Molnár 

Maria 

Montag 

Jan Guntram 

Montag 

Katrin 

Moske 

Ricarda-Sofie 

Moßler 

Tobias 

Mros 

Wiebke 

Mückenheim 

Daniela 

Mühle-Richter 

Sabine Elke Evelyn 

Greuner 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Müller 

Arnd Reinhard 

Müller 

Daniela Ivonne 

Schmidt 

Müller 

Markus 

Müller 

Max 

Müller 

Thomas Patrick 

Müller 

Ulrike 

Wengors 

Mutscher 

Maik 

Myrth 

Wolfgang Franz Peter 

Naber 

Anja 

Rinck 

Nakhlé 

Charbel 

Nettelroth 

Anke 

Neubert 

Rolf 

Neukirch 

Katrin 

Neyer 

Lothar Clemens 

Matthias 

Nicht 

Hubert Peter 

Nicolaus 

Franziska 

Niebergall 

Torsten 

Dr. Nier 

Anika 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Niesgoda 

Nadine 

Nimmrich 

Kerstin 

Nimptsch 

Lutz Helmut 

Nöll 

Matthias 

Nordmann 

Sandra 

Dottermusch 

Notter 

Janet 

Korinth 

Oberländer 

Grit 

Hartmann 

Obst 

Mario 

Oehlsen 

Ulrike 

Ohliger 

Ron 

Onisseit 

Uwe 

Oppelt 

Eva Andrea 

Oppermann 

Mario 

Osburg 

Edna Agathe 

Brodersen 

Otto 

Peter Max Siegfried 

Owczarek 

Ireneusz Antoni 

Palandra 

Giuseppe 

Dr. Palla 

Heike 

 

  



Vorschlagsliste der Stadt Erfurt für die Wahl der Schöffen 

Amtsperiode: 2024-2028 

Stand: 24.05.2023 Seite 25 von 39 

 

Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Papst 

Torsten 

Dr. Petermann 

Victoria Mareike 

Peters 

Rosemarie Irmgard 

Pfannstiel 

Erik 

Pfeffer 

Michael 

Pfeifer 

Tobias 

Pfeifer 

Torsten 

Pflug 

Susanne 

Langner 

Pierstorf 

André 

Pietzsch 

Steffen Andreas 

Pischl 

Kathrin 

Pögelt 

Nicky 

Pohl 

Gorm Helge 

Priemer 

Rüdiger 

Queißer 

Christian 

Raab 

Claudia Beatrix 

Rabaschus 

Juliane 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Raschke 

Thomas 

Reif 

Sylvia 

Hauschild 

Reimer 

Marco 

Reinelt 

Norbert 

Reinelt 

Sabine 

Wegner 

Reinke 

Maik 

Reißmann 

Petra 

Schmidt 

Renneberg 

Gloria 

Lucha 

Répás 

Renate 

Steppan 

Reuter 

Frauke 

Reymann 

Thomas 

Richter 

Kerstin 

Otto 

Richter 

Malte Lars 

Richter 

Silke 

Richter-Schmidt 

Steffi 

Richter 

Rieger 

Annekathrin 

Rieger 

Konstanze Angela 

Fenske 

Riehm 

Ina 

Schleicher 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Riemann 

Florian 

Riemann 

Ines 

Bartsch 

Rinke 

Gabriele 

Hartwich 

Rinke 

Katharina 

Ripperger 

Sabine 

Peters 

Rischkau 

Lucas 

Rißland 

Laura 

Ritz 

Susanne 

Hensel 

Rohloff 

Daniel 

Rosenbaum 

Dirk 

Rosenhan 

Juliane 

Rößner 

Kai Johannes 

Rostalski 

Susann Christin 

Roth 

Jürgen 

Ruby 

Thomas 

Rudloff 

Barbara Monika 

Bellstedt 

Ruge 

Sandra 

Zöllner 

Ruhland 

Sven Stephan 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Ruhmann 

André 

Rumpf 

Stella Carina 

Rupp 

Hanno 

Ruppert 

Beate 

Ryseck 

Imke 

Rytir 

Angela 

Meiffert 

Saal 

Anke 

Sacher 

Andreas 

Sailer 

Elke 

Eichler 

Salfer 

Michael 

Samorey 

Ivonne 

Ritzmann 

Sauerbier 

Heike 

Werner 

Sauerteig 

Hannes 

Sauerteig 

Peter Herbert 

Saupe 

Marie-Luise 

Schacher 

Christina Dorothee 

Schäfer 

Claudia 

Schäfer 

Gudrun 

Ballnus 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Schäfer 

Michael 

Schall 

Andrea 

Schaubs 

Corinna 

Stelle 

Schaubs 

Jörg 

Scheitz 

Florian Konstantin 

Schenk 

Holger 

Schiller 

Veronika Rosemarie 

Schilling 

Lisa 

Schilling 

Norbert Hilbert Max 

Schimmel 

Alexander 

Schimunek 

Jan 

Schloß 

Andreas Johannes 

Schlotter 

Nadine 

Schmidt 

Christian 

Schmidt 

Florian 

Schmidt 

Karsten 

Schmidt 

Marcel 

Schmidt 

Ralf 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Schmidt 

Ricarda 

Schmidt 

Sabine 

August 

Schmidt 

Sandra 

Köhler 

Schmidt 

Stephanie 

Schmöger 

Peter 

Schmölzer 

Martin Georg 

Schneeberg 

Sina 

Krummrich 

Schneegaß 

Angelika Elke 

Holzkamp 

Schneider 

Christiane 

Herfurth 

Schneider 

Daniela 

Schneider 

Michael 

Schöder 

Cornelia 

Lamster 

Scholze 

Benjamin Georg 

Schönfeld 

Jana 

Fleischhauer 

Schrade 

Matthias 

Schramm 

Manuel 

Schreck 

Philipp Etienne Julius 

Schrön 

Kai 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Schubert 

Matthias 

Schuchardt 

Petra 

Budeke 

Schuchhardt 

Sven Frank 

Schuhmacher 

Stefan 

Schülbe 

Torsten 

Schuldig 

Christiane 

Neumann 

Schüler 

David Maximilian 

Schulz 

Jörg 

Schulze 

Isolde 

Leisering 

Schulze 

Jürgen Wolfgang 

Schumann 

Marika 

Kisfalvi 

Schumann 

Sarah-Patricia 

Schumann 

Ulrich Roland 

Schunke 

Sophia 

Schuster 

Julia 

Schuster 

Maik 

Schweinert 

Frank Peter 

Seidlitz 

Christa Kornelia 

Dagmar 

Schulze 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Seifert 

Elke Barbara 

Morawietz 

Semmler 

Katrin 

Seyboth 

Friederike 

Boenig 

Seyfarth 

Annemarie 

Seyfarth 

Heiko 

Seyfarth 

Nicolas 

Siegert 

Frank Wolfram 

Siepmann 

Ralph 

Siewert 

Carola 

Dietrich 

Simon 

Hans-Arno 

Sippel 

Eva 

Skowronek 

Klaus Werner Peter 

Christoph 

Sluka 

Jürgen 

Spaude 

Anja 

Müller 

Spilker 

Diana 

Klamt 

Sprenger 

Kerstin 

Schuchardt 

Springer 

Matthias 

Stapp 

Sören Werner Adolf 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Staub 

Tommy 

Stein 

Jan 

Steinbach 

Ines 

Schill 

Steinmetz 

Frank 

Steinmetz 

Oliver 

Steltenkamp 

Alexander 

Stelzl 

Thomas 

Stephani 

Susanne 

Scheel 

Stiebner 

Jens 

Stiebner 

Ramona 

Flittner 

Stock 

Thomas 

Stolze 

Franziska 

Stowasser 

Benjamin 

Strobel-Schmidt 

Inken 

Strobel 

Strohbach 

Joachim Rolf 

Strohbach-Hofmann 

Jürgen 

Hofmann 

Stüver 

Martin Peter Horst 

Tallig 

Anne 

Soden 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Tange 

Andreas Hans 

Tappe 

Dirk 

Tappe 

Simona 

Leffler 

Tasche 

Ute 

Schettler 

Taubert 

Birgit Karin 

Mundin 

Täubert 

Ramona 

ten Doornkaat 

Koolman 

Jan-Ulrich 

Theiß 

Evelina 

Thieme 

Ina 

Thomas 

Christa 

Marowski 

Tischler 

Susanne 

Pache 

Tittmar 

Martina 

Braun 

Topf 

Nicole 

Töpfer 

Annett 

Sturm 

Töppler 

Peter 

Tramborg 

Kai Leonard 

Trauboth 

Andrea 

Henning 

Treiber 

Sabine 

Erfurth 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Tröstrum 

Stefan 

Ueltzen 

Christoph 

Uher 

Sharon-Lee 

Uhlig 

Heike 

Ullrich 

Jan 

Ulrich 

Martin 

Ulrich 

Raik-Steffen 

Unbehaun 

Thomas 

Unger 

Volker 

Unnasch 

Andreas 

Eiweleit 

Urban 

Hendrik 

Urbich 

Juliane 

van de Bergh 

Sigrid 

van Kampen 

Peggy 

Wegmarshaus 

Vigogne 

Jana 

Vogt 

Alexander 

Vogt 

Christopher 

Vogt 

Evelyn 

Seifert 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Vogt 

Klaus 

Voigt 

Gabriela 

Noth 

Volker 

Bernd Ralf 

Vollrath 

Christian 

Vollrath 

Kristina 

Günzler 

von Brandenstein 

Sophie Brigitte 

von der Gönna 

Renaldo Peter 

Wagenschwanz 

Lars-Peter 

Wagner 

Anke 

Schneider 

Wagner 

Bettina 

Voigt 

Wagner 

Lisa-Marie 

Waldner 

Katrin 

Szmaciarz 

Walenta 

Anett 

Wallach 

Diana 

Wallner 

Marko 

Walther 

Rainer 

Walther 

Tom 

Dr. Wanitschke 

Matthias 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Wanner-Hopp 

Renate 

Wanner 

Weber 

Ralf 

Wedekind 

Hans-Georg 

Wedler-Schroot 

Doris Irmfried 

Baumgartl 

Weihert 

Annette 

Schlieder 

Weimar 

Lukas 

Weiner 

Sabine 

Weingardt 

Tom 

Böhnhardt 

Weingart 

Tanja 

Meyer 

Weise 

Nicole 

Eckardt 

Weiß 

Jovanka Maria Gudrun 

Weißenborn 

Christian 

Weißkopf 

Katrin 

Reichhardt 

Dr. Welther 

Marcus Stefan 

Wendt 

Thomas 

Werner 

Nicole 

Werth 

Marina 

Hempel 

Wicher 

Bettina 

Thiebe 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Wiechmann 

Jan 

Wiegand 

Elke Hedwig 

Hühn 

Wiegand 

Silke 

Weise 

Wiegmann 

Doreen 

Wiesner 

Florian 

Wilde 

Christiane 

Dentler 

Willich 

Heinz Jürgen Detlef 

Wilms 

Jörgen Friedrich Franz 

Wilms 

Silvia 

Schmidt 

Winter 

Angelika 

Händler 

Winter 

Dirk 

Winter 

Sabine 

Stadler 

Wittfoth-Räuber 

Ivonne 

Wittfoth 

Witzenhausen 

Tanja 

Stroh 

Dr. Woitas 

Melanie 

Wolf 

Joachim 

Wolfram 

Kevin 

Wünsch 

Kerstin 
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Familienname 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Zander 

Madlon 

Wiegand 

Zaruba 

Hans-Jürgen 

Zecha 

Maik 

Zerbe 

Paul-Christian 

Ziegler 

Joachim Dietmar 

Ziegner 

Chris 

Ziehn 

Michaela Bianca 

Zimmermann 

Henrik 

Zipplies 

Gabriele Irmgard 

Hoffmann 

Zucht 

Maria Ursula 

Senge 

Dr. Zucht 

Olaf 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0737/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Regelleistungsentgelte Kommunales Jugendhilfezentrum "ASTER" 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Mit Wirkung vom 01.06.2023 werden folgende Entgelte für das Kommunale  
Jugendhilfezentrum "ASTER" festgesetzt: 
 

• Heimerziehung, Hagebuttenweg 47a   181,13 EUR/Tag 

• Inobhutnahme, Hagebuttenweg 47a   243,82 EUR/Tag 

• Tagesgruppe, Hagebuttenweg 47a   106,83 EUR/Tag 

• Betreutes Wohnen     88,18 EUR/Tag 
 

02 
Der Stadtratsbeschluss 0381/20 vom 24.09.2020 wird mit Wirkung zum 31.05.2023 
aufgehoben. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0759/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Feststellung der Jahresrechnung 2021 

Genaue Fassung: 

Die Jahresrechnung 2021 wird auf Grundlage des Schlussberichts des 
Rechnungsprüfungsamtes gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) festgestellt. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0834/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Änderung der Geschäftsordnung "Öffentlichkeit vorberatender Ausschüsse" 

Genaue Fassung: 

Die in der Anlage 1 befindliche Änderung der Geschäftsordnung des Erfurter Stadtrates 
wird beschlossen. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 



Änderung der Geschäftsordnung 

vom 24.05.2023 

Aufgrund des § 34 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 

Kommunalordnung - ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung hat der Stadtrat der 

Landeshauptstadt Erfurt in seiner Sitzung am 24.05.2023 (Beschluss zur Drucksache 

0834/23 ) folgenden Änderungen der Geschäftsordnung beschlossen: 

Art. 1: Änderung 

Der § 24 Abs. 11 wird wie folgt geändert: 

Die Sitzungen vorberatender Ausschüsse sind öffentlich. Die Regelungen des § 40 Abs. 1 

ThürKO bleiben unberührt. 

Art. 2: Inkrafttreten 

Die Neuregelung des § 24 Abs. 11 der Geschäftsordnung tritt ab 1. September 2023 in Kraft. 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0760/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Entlastungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 

Genaue Fassung: 

Der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin sowie alle im Haushaltsjahr 2021 
amtierenden hauptamtlichen Beigeordneten werden gemäß § 80 Abs. 3 Satz 2 ThürKO auf 
Grundlage des Schlussberichts entlastet. 

gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0772/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Verlängerung der Richtlinie zur Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen 
Abwasserentsorgung 

 
Genaue Fassung: 
 

01 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine dritte Änderung der Richtlinie zur 
Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen Abwasserentsorgung zum Schutz der 
Fließgewässer und des Grundwassers in der Landeshauptstadt Erfurt zu erarbeiten und 
dem Stadtrat vor dem 31.12.2023 zur Abstimmung vorzulegen. 
 
02 
Die dritte Änderung der Richtlinie behält die finanzielle Belastungsgrenze von 200,00 Euro 
pro Einwohner und Jahr in Ziffer 2 Absatz 2 bei. 
 
03 
Die dritte Änderung der Richtlinie ermöglicht zudem eine Bemessung der finanziellen 
Belastungsgrenze pro Haushalt und Jahr. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0778/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Grundstücksverkehr - öffentliche Ausschreibung eines hälftigen Grundstücksanteils in 
Melchendorf 

 
Genaue Fassung: 
 
Die Veräußerung des hälftigen Eigentumsanteils am Flurstück 67/18 in der Gemarkung 
Melchendorf, Flur 1, mit einer Fläche von insgesamt 518 m², mindestens zum Verkehrswert 
und nach vorheriger öffentlicher Ausschreibung, wird beschlossen. 
  
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0821/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Erstellung Nachpflanzungsstrategie 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt eine Nachpflanzungsstrategie für Bäume zu 
entwickeln. Diese soll auch die dazugehörigen Kosten für Personal und Pflanzmaterial 
sowie deren langfristige Pflege enthalten.  
02 
Ein grobes Gerüst dieser Strategie, sowie erste Sofortmaßnahmen sollen bis Anfang 
November dem SBUKV vorgelegt werden.  
03 
Eine erste Kostenschätzung der umsetzungsrelevanten Anforderungen soll in der aktuellen 
Haushaltsplanung  für 2024/25 berücksichtigt werden. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0832/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Wiederherstellung Friedhofseinfahrt mit Parkmöglichkeiten Töttleben 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Durch die Verwaltung wird die Ertüchtigung der Einfahrt des Friedhofes Töttleben geprüft. 
Parallel dazu erfolgt unter Voraussetzung zur Verfügung stehenden Ressourcen die 
Planung und Umsetzung einer Grünfläche einschließlich der erforderlichen 
Rückbaumaßnahmen für die Flächen des alten/abgerissenen Wohnhauses. 
 
02 
Der Ortsteilbürgermeister und der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, 
Klimaschutz und Verkehr werden nach 6 Monaten über den aktuellen Sachstand 
informiert.  
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0839/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Bundesgartenschau 2037 - 2041 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ein Bewerbungskonzept für die Ausrichtung einer 
Internationalen Gartenausstellung im Jahr 2037 oder 2041 in Auftrag zu geben und dem 
Stadtrat vorzulegen. In dieses Konzept sollen die DEHOGA, die Gastronomie, die hiesige 
Wirtschaft sowie der Einzelhandel, der Vereine/Verbände aus den Bereichen Natur-, Arten- 
und Klimaschutz und darüber hinaus der Landesverband Gartenbau Thüringen und der 
Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Hessen-Thüringen e.V. mit 
einbezogen werden. Die Bürgerbeteiligung erfolgt im Rahmen der Konzepterstellung. Eine 
erneute Internationale Gartenausstellung soll zu einer nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung führen. 
02 
Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen aus bis dahin stattgefundenen 
"Gartenfestivals" und der Bürgerbeteiligung der BUGA 21 fließen in die Planungen zu einer 
Internationalen Gartenausstellung (IGA) im Jahr 2037 oder 2041 ein. 
03 
Der Ausschuss Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr begleitet die 
Konzepterarbeitung. Der Oberbürgermeister gibt im Ausschuss halbjährlich zum 30.06. 
und zum 31.12. einen Sachstandsbericht. Die erste Berichterstattung erfolgt zum 
31.12.2023. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0840/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

"Gartenfestival" auf dem Petersberg 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Parallel zur Entwicklung eines Rahmenplanes Petersberg wird ein Konzept für ein 
"Gartenfestival" entwickelt. Auf Grundlage des Konzeptes ist dem Stadtrat eine 
Entscheidungsvorlage vorzulegen. Das "Gartenfestival" soll möglichst 2026 das erste Mal 
durchgeführt und mindestens in einem Rhythmus von zwei Jahren stattfinden. Dabei sind 
Vorschläge zur Finanzierung zu erarbeiten, die ein "Gartenfestival - Stadt-Garten-Kultur“ 
mit überregionaler Ausstrahlung ermöglicht. Dabei soll auf die guten Erfahrungen der 
Erfurter BUGA 2021 zurückgegriffen werden. Bis zum Ende des Jahres soll dem Stadtrat der 
neue Rahmenplan Petersberg vorgelegt werden. 
 
02 
Neben städtebaulichen Entwicklungsszenarien ist dabei die freiraumplanerische Ebene 
von großer Bedeutung. Hier sind die Ausstellungsflächen für die 
"Gartenschauen/Gartenfestival" unter Einbeziehung der Ressourcen der EGA zu definieren. 
 
03 
Im Falle einer endgültigen positiven Beschlussfassung des Stadtrates zu einem 
"Gartenfestival" ist bis Ende 2030 eine umfassende Evaluation des/der "Gartenfestivals" 
im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vorzulegen. 
 
04 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr ist 
fortlaufend über die Umsetzung der Beschlusspunkte 01 bis 03 zu informieren und zu 
beteiligen. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0841/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Aufforderung an die von der Stadt Erfurt entsendeten Vertreter in der 
Verbandsversammlung (Verbandsrat) und im Verwaltungsrat der Sparkasse 

Mittelthüringen hinsichtlich der Umsetzung § 16 Abs. 7 Thüringer Sparkassengesetz 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Die von der Stadt Erfurt entsendeten Vertreterinnen und Vertreter in der 
Verbandsversammlung (Verbandsrat) und im Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse 
Mittelthüringen (der OB als gesetzlicher Vertreter der Stadt eingeschlossen) werden 
aufgefordert, auf die Umsetzung des § 16 Abs. 7 Thüringer Sparkassengesetz hinzuwirken, 
wonach für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge jedes einzelnen Mitglieds 
des Vorstandes unter Namensnennung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und 
erfolgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, 
jährlich ortsüblich offengelegt werden. 
 
02 
Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat bis spätestens 31. Dezember 2023 über 
die Umsetzung des Beschlusspunktes 01. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0849/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Evaluation des Angebotes des Familien-Passes 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, das bisherige Angebot des Familienpasses zu 
evaluieren und anhand der gesteckten Ziele, der einzelnen Nutzerzahlen je Angebot und 
des Kosten-/Nutzenaufwandes je Angebot auszuwerten. Die Stadtverwaltung evaluiert, an 
welche Altersgruppen sich die derzeitigen Angebote richten und inwieweit Angebote für 
junge Jugendliche bei einem Ausbau der Angebote gestärkt werden können. 
 
02 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Rahmen des Evaluationsberichtes Möglichkeiten 
für die digitale Umsetzung der Nutzung des Angebotes zu prüfen und darzustellen.  
 
03 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Evaluationsbericht im dritten Quartal 2023 im 
Jugendhilfeausschuss vorzustellen. 
 
04 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Evaluation einen Vorschlag für eine Weiterentwicklung des Angebotes des Familienpasses 
zu erarbeiten und diesen bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 im Unterausschuss 
Fachplanung  Familienbildung und Familienförderung vorzustellen, damit sich der 
Unterausschuss anschließend damit befassen kann.  
 
05 
Bei der Weiterentwicklung des Familienpasses ist die Angebotsstruktur für die 
verschiedenen Altersklassen zu berücksichtigen. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 0966/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Neubesetzung Verbandsrat in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 
Mittelthüringen 

 
Genaue Fassung:  

 
01 
Frau Stefanie Hantke wird als übrige Verbandsrätin in der Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes Mittelthüringen zum 31. Mai 2023 abberufen. 
 
02 
Herr Jürgen Lange wird als Stellvertreter für die übrige Verbandsrätin, Frau Stefanie Hantke 
zum 31. Mai 2023 abberufen. 
 
03 
Herr Stefan Möller wird als übriger Verbandsrat in die Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbands Mittelthüringen zum 1. Juni 2023 neu entsandt. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 



 Seite 34 von 34 
 

Beschluss zur Drucksache Nr. 1028/23 der Sitzung des Stadtrates vom 24.05.2023 

Änderung und Ergänzung der Geschäftsordnung 
 
Genaue Fassung: 
 
Die in der Anlage 1 befindliche Änderung und Ergänzung der Geschäftsordnung wird 
beschlossen. 
 
 
 
gez. i.V. Hofmann-Domke 
Oberbürgermeister 
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Änderung der Geschäftsordnung vom 24.05.2023 

 

 

Aufgrund des § 34 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 

Kommunalordnung - ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung hat der Stadtrat der 

Landeshauptstadt Erfurt in seiner Sitzung am 24.05.2023 (Beschluss zur Drucksache 

1028/23) folgenden Änderungen der Geschäftsordnung beschlossen: 

 

Art. 1 

§ 8 Absatz 2 wird nach dem Buchstaben g) die Regelung wie folgt ergänzt: 

h) Drucksache Genehmigung der Niederschrift.  

 

Art. 2 

In die Überschrift des § 11 wird nach dem Wort Entscheidungsvorlage „Genehmigung der 

Niederschrift/“ eingefügt. 

 

Art. 3 

Nach 11 Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt; die fortlaufende 

Absatznummerierung ändert sich entsprechend. 

(4)Die Drucksache Genehmigung der Niederschrift ist eine Entscheidungsvorlage des 

Vorsitzenden. Sie dient den Mitgliedern, die an der Sitzung teilnahmen, zur Kontrolle, 

dass ihre in der Sitzung gemachten Ausführungen richtig wiedergegeben worden sind 

und den nicht teilgenommenen Mitgliedern zur Unterrichtung, was mit welchem Inhalt 

und Beschlüssen in der Sitzung verhandelt wurde.  

 

Art. 4 

§ 11 Absatz 5 wird um die Sätze 3 und 4 ergänzt; diese lauten: 

Die Einreichung von Änderungs-/Ergänzungsanträge zur Drucksache Genehmigung der 

Niederschrift sind auf die Mitglieder begrenzt, die an der Sitzung teilnahmen, deren 

Niederschrift zu genehmigen ist. Der Antrag kann auch bei der Behandlung des 

Tagesordnungspunktes gestellt werden, sofern er schriftlich allen Mitgliedern vorliegt; 

ansonsten ist die Genehmigung zu vertagen. 
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Art. 5 

§ 19 Absatz 4 Satz 5 mit nachfolgendem Wortlaut wird gestrichen 

„Niederschriften über nicht öffentliche Sitzungen dürfen weder den Mitgliedern des 

Stadtrates noch sonstigen Personen ausgehändigt noch in elektronischen Medien zur 

Verfügung gestellt werden.“ 

 

Art. 7 - Inkrafttreten 

Die Änderung der Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung in Kraft. 
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